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Vorwort  

Heide Rühle und Gisela Kallenbach 
 
Brüssel, im Dezember 2006 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

 

„Die Zukunft der Daseinsvorsorge – zwischen kommunaler Organisationshoheit und EU-Vergaberecht.“ 

Unter diesem Titel stand die kommunalpolitische Konferenz, die wir am 16. September in Leipzig in 

Zusammenarbeit mit der dortigen Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen veranstaltet haben. An der 

Konferenz nahmen VertreterInnen aus Politik, öffentlicher und privater Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft 

aus den verschiedenen betroffenen Ebenen – von der Kommune bis hin zur Europäischen Union – teil.  

 

Die Leipziger Konferenz machte deutlich: Die Zukunft der kommunalen Daseinsvorsorge wird vor allem 

auf europäischer Ebene entschieden. Deshalb ist eine grundlegende Debatte über den richtigen Weg bei 

öffentlichen Dienstleistungen unverzichtbar. Was sind für uns die Kernaufgaben des Staates? Welche 

Dienstleistungen müssen die öffentliche Hand selbst erbringen, welche kann man dem Markt überlassen? 

Auf diese Fragen müssen die Grünen, die beides sind – europäisch und lokal verankert –, eine 

überzeugende Antwort finden. 

 

Mit dem vorliegenden Reader, einer Zusammenstellung der Beiträge der Tagung, möchten wir den 

KonferenzteilnehmerInnen allen anderen Interessierten einen inhaltlichen Überblick zu den in Leipzig 

behandelten Fragen geben. Den Referentinnen und Referenten danken wir an dieser Stelle noch einmal 

ganz herzlich. 

 

Weitere Informationen zum Leipziger Kongress und weiteren europapolitischen Themen finden Sie unter 

www.heide-ruehle.de und www.gisela-kallenbach.eu.  

 

Mit besten Grüßen,  
 
Ihre / Eure 

 
 
 
 
 
 

Heide Rühle        Gisela Kallenbach 
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 Einführung  

Gisela Kallenbach, Mitglied des Europäischen Parlaments 

Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen in Leipzig. Ich freue mich, dass es mit 

Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament und der 

Stadtratsfraktion Bündnis90/Grünen gelungen ist, diese Veranstaltung vorzubereiten. Ich heiße alle 

Referentinnen und Referenten herzlich willkommen und danke Ihnen für Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung 

an dieser Veranstaltung. Ich begrüße ebenso herzlich alle, die gekommen sind, um sich aktiv in die 

Diskussion einzubringen und uns hoffentlich viel inhaltliche Substanz mitgeben werden.  

Wir haben Sie eingeladen, um mit Ihnen nach Lösungen zu suchen, wie Politik zwischen sich 

möglicherweise widersprechenden Zielen eine Balance finden kann. Wir haben einerseits die 

Verpflichtungen des europäischen Binnenmarktes, mit Regelungen zur Niederlassungsfreiheit und 

Dienstleistungsfreiheit. Andererseits wollen wir qualitativ hochwertige, bezahlbare, flächendeckende sowie 

den Verbraucher- und Umweltschutz einschließenden Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger.  

Im Deutschen verwenden wir das Wort Daseinsvorsorge. Im europäischen Vokabular den Begriff 

„Dienstleistungen im allgemeinen Interesse“. Darunter fallen nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen im 

Bereich Kultur und Bildung zum Beispiel – aber auch Dienstleistungen im wirtschaftlichen Interesse wie 

Öffentlicher Transport und Wasserversorgung, für die Gebühren erhoben werden.  

Und genau da liegt der berühmte „Hase im Pfeffer“. Garantiert das EU-Recht - und damit meine ich nicht 

nur die EG-Verträge, die Richtlinien und Verordnungen sondern leider mehr und mehr die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes - das Subsidiaritäts-Prinzip, also die kommunale 

Entscheidungshoheit? Auf der Tagesordnung der europäischen Institution stehen Entscheidungen an, die 

wichtige Weichen für die Zukunft stellen werden.  

Wir haben die Dienstleistungsrichtlinie, Übereinkommen über die so genannte europäische 

Sozialplattform, das Weißbuch zu Dienstleistungen im allgemeinen Interesse, das Grünbuch zu Public 

Privat Partnership, die Sektorenrichtlinie zum öffentlichen Verkehr. Vor uns liegen ganz wichtige 

Entscheidungen, die sich auf kommunaler Ebene auswirken werden. Und daher meinen wir, dass es ganz 

wichtig ist, zuallererst die Stimmen der Betroffenen, der Kommunen und die der Bürgerinnen und Bürger 

zu hören. Deshalb haben wir diese Kommunalkonferenz organisiert.  

Die Leipziger Kommunalbetriebe stehen als ein Beispiel für die etwa 16000 kommunalen Unternehmen, 

die in Europa tätig sind. Leipzig ist ebenso ein Beispiel für die Spannungen, die zwischen der 

Bereitstellung von Dienstleistungen angesichts leerer Stadtkassen und dem Wettbewerbsrecht existieren. 

Leipzig wird nachgesagt, innovativ und weltoffen zu sein. Frage: ist das eine gute Begründung für Cross-

Border-Leasing mit Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder für die immer wieder diskutierten Pläne 

zum Verkauf von Anteilen der Stadtwerke und auch der kommunalen Wohnungswirtschaft? Welche 

Modelle verfolgen vielleicht andere Kommunen? Welche Hinweise und Empfehlungen geben Sie den 

Mitgliedern des Europäischen Parlamentes, des Bundestages, des Stadtrates? Wir werden heute keine 
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endgültigen Antworten finden, dessen bin ich mir sicher. Aber ich denke, dass es gut ist, wenn wir uns alle 

gegenseitig gut zuhören. Ich wünsche uns und Ihnen einen angeregten und interessanten Tag. Und darf 

jetzt Andreas Müller, den ersten Beigeordneten, um sein Grußwort bitten. 
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Grußwort  

Andreas Müller, Erster Bürgermeister der Stadt Leipzig 

Sehr geehrte Frau Kallenbach, sehr geehrte Frau Rühle, sehr geehrter Herr Leuze, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich im Ratssaal des Neuen Leipziger Rathauses begrüßen. 

Dieser Ort ist für das Konferenzthema gut gewählt, denn die sich rasch verändernden 

Rahmenbedingungen für die Erbringung kommunaler Dienstleistungen betreffen ja vor allen Dingen die 

Bürgerinnen und Bürger, die Kommune und natürlich die kommunalen Entscheidungsträger.  

Frau Kallenbach hat ja auf einige Themen hingewiesen, die in Leipzig aktuell sind. Vor allem die 

kommunalen Entscheidungsträger sind gefragt. Sie suchen und brauchen Orientierung und wollen sich 

einbringen. Die Städte stehen in einem Wettbewerb um Arbeitsplätze, um Investitionen, um Ideen. Alle 

wollen ihre Zukunftsfähigkeit sichern. Städte sind aber auch Orte sozialen Lebens, kultureller 

Lebensraum, Brennpunkt gesellschaftlicher Spannungen und Konflikte, Orte, an dem innovative 

Lösungsansätze aus der Bürgerschaft und den kommunalen Akteuren heraus entwickelt und gelebt 

werden.  

Bei der zukünftigen Ausrichtung kommunaler Dienstleistungen hat der Stadtrat in seinem Beschluss zur 

Strategischen Kommunalpolitik im Oktober letzten Jahres den Schwerpunkt darauf gelegt, alle 

kommunalen Dienstleistungen darauf zu fokussieren, ob sie erstens einen Beitrag zum Erhalt und zur 

Neuschaffung von Arbeitsplätzen leisten und zweitens, ob sie einen Beitrag für eine ausgeglichenere 

Altersstruktur im Zeichen des demografischen Wandels leisten, also insbesondere die Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen und Familien mit Kindern im Blick haben.  

Das gilt auch grundsätzlich für die kommunalen Unternehmen, die ihrer Verpflichtung zur 

Daseinsvorsorge gerecht werden wollen und gleichzeitig sich in einem immer stärker liberalisierten Markt 

bewegen müssen. Die Umsetzung dieser Schwerpunktsetzungen in der Leipziger Kommunalpolitik kann 

nicht gelingen, wenn nicht auf allen Ebenen des staatlichen Aufbaus diese Ziele unterstützt werden. Dies 

gilt auch für die Ebene der Europäischen Union, deren Entscheidungen immer unmittelbarer auf die 

kommunale Ebene durchschlagen.  

Die Stadt Leipzig setzt sich unter anderem im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei „eurocities“, einem 

Europäischen Städtenetzwerk, aber auch dem Deutschen Städtetag dafür ein, die Grundforderung der 

Kommunen an eine europäische Daseinsvorsorgepolitik nachhaltig zur Geltung zu bringen. Im 

Spannungsverhältnis von Gemeinwohl auf der einen Seite und Wettbewerb auf der anderen Seite fordern 

wir, dass die sozialen, kulturellen, und ökologischen Standards in Regionen geachtet werden. Das Prinzip 

der kommunalen Selbstverwaltung, dazu gehören auch das Prinzip der Organisationshoheit und das 

Prinzip der Subsidiarität, auch bei den Entscheidungen über Vergabe oder Selbsterwirtschaftung von 

lokalen und regionalen Daseinsvorsorgeleistungen, sollte auf der kommunalen Ebene gewahrt bleiben.  

Insbesondere das EU-Vergaberecht und die sich erst daraus entwickelnde Rechtssprechung machen es 

den Kommunen derzeit schwer, rechtssichere Entscheidungen zu treffen. Wir fordern, dass klare 
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Bedingungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen geschaffen werden. Die Kommunen, ich glaube, 

dass kann man uns abnehmen, sperren sich nicht gegen Wettbewerb. Sie sagen aber auch, Markt und 

Wettbewerb sind kein Selbstzweck, dem das Gemeinwohlinteresse zum Opfer fallen dürfe.  

Meine Damen und Herren, ich denke, diesen Zielstellungen sind wir alle gemeinsam verpflichtet und ich 

wünsche ihrer Konferenz einen guten Verlauf, interessante Gespräche, Gedankenaustausch und 

Ergebnisse, die die Mandatsträger auf europäischer Ebene mit in ihre Gremien nehmen können.  
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I. Einleitung  

 

Das Motto, unter dem Ihre Konferenz steht, bringt es mit sich, dass ich mich auch kritisch mit der 

Europäischen Union auseinandersetzen werde. Dafür entschuldige ich mich ausdrücklich nicht. 

Auseinandersetzungen um den richtigen Weg Europas müssen geführt werden. Deswegen habe ich auch 

gerne zugesagt. Ich statte damit auch insbesondere bei Frau Rühle als baden-württembergischer 

Europaabgeordneter meinen Dank für eine allzeit gute Zusammenarbeit ab. 

Die Befassungsdichte der europäischen Politik erstaunt immer wieder aufs Neue. Vor diesem Hintergrund 

stellen viele im kommunalen Bereich die Frage, ob Europa die deutsche kommunale Selbstverwaltung 

gefährdet. Wir sind dabei in guter Gesellschaft: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. 

Papier, hat vor kurzem die Frage gestellt, ob eine Art „europäischer Entmündigung“ der Kommunen nach 

deutschem Recht zulässig wäre1. Wirksamer Schutz dagegen ist von unserem Grundgesetz, Art. 28, Abs. 

2, nicht zu erwarten. Die Vorschrift ist nach herrschender Ansicht nicht „europafest“.2 

In Art. 28 II GG heißt es: 

„Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die 

Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der 

Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.“ 

Dagegen macht ein Blick in den EG-Vertrag sehr schnell deutlich, dass die Europäische Gemeinschaft mit 

Fug und Recht als „kommunalblind“3 bezeichnet werden darf. An keiner Stelle des geltenden Vertrags 

wird das kommunale Selbstverwaltungsrecht erwähnt. 

Nicht zuletzt deshalb ist der Europäische Verfassungsvertrag für Städte, Gemeinden und Landkreise von 

großer politischer Bedeutung. Zum ersten Mal würde dort explizit in einem europäischen Vertragswerk die 

kommunale Selbstverwaltung erwähnt: 

„Die Union achtet…die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in …der regionalen und 

kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.“4 

Die Zukunft des Verfassungsvertrags ist allerdings ungewiss.  

 

 

 

                                                           
 
Quellenverzeichnis:  
 
1 Papier DVBl 2003, 686, 692 
2 Einzelheiten Steger in: Kunze/Bronner/Katz, GemO BW, § 1 Rdn 25, 30 ff; Stern DVBl 1995, 558-
Tagungsbericht 
3 s. auch Papier, DVBl 2003, 686, 687 mwN in FN 13 
4 Art. I-5 VVE; s. allerdings auch Art. 6 EUV heutiger Geltung; Steger in: Kunze/Bronner/Katz, GemO BW, 
§ 1 Rdn 28; Papier DVBl 2003, 686, 696 



Leipziger Kommunalkonferenz  16. September 2006 
 
 
Die Zukunft der Daseinsvorsorge  –  zwischen kommunaler Organisationshoheit und EU-Vergaberecht 
 
 

www.gisela-kallenbach.eu www.heide-ruehle.de 10 

 

II. Ausgangslage zur Daseinsvorsorge  

 

1. Ordnungspolitische Unterschiede zwischen EG-Vertrag und sozialer 

Marktwirtschaft in Deutschland 

 

Das Problem besteht aber nicht allein darin. Vielmehr fußen zahlreiche Konflikte zwischen 

der europäischen Wettbewerbs- und Binnenmarktpolitik auf der einen Seite und der 

Erbringung vor allem kommunaler Leistungen der Daseinsvorsorge auf der anderen Seite in 

grundlegenden ordnungspolitischen Unterschieden. 

Bereits der erste Satz des Artikels 2 des EG-Vertrags, der die Aufgaben der Europäischen 

Gemeinschaft definiert, legt fest, was das Ziel der Gemeinschaft ist: 

 „Die Errichtung des gemeinsamen Marktes“.  

Folgerichtig ist in Art. 4 des EG-Vertrags die Rede von der 

„Einführung einer Wirtschaftspolitik, die dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit 

freiem Wettbewerb verpflichtet ist“. 

Eine solche wirtschaftspolitische Leitvorstellung ist dem deutschen Grundgesetz gerade nicht 

zu entnehmen. Stattdessen wird nach herrschender Meinung die Zusammenschau von Art. 

14 I GG (Recht auf Eigentum) und Art. 20 I GG (Sozialstaatsprinzip) üblicherweise als 

verfassungsmäßige Grundlage der sozialen Marktwirtschaft mit dem Ziel der Erhöhung des 

Gemeinwohls erachtet.5 

 

Die Unterschiede sind nicht verwunderlich: Die Europäischen Gemeinschaften sind seinerzeit 

als Institutionen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zustande gekommen. Die EU ist trotz 

der durch den Vertrag von Maastricht begründeten Unionsbürgerschaft kein Staat, sondern 

eine Staatenverbindung mit einzelnen Zielen, auch dem einer später möglichen 

Staatsbildung.6 So ist es durchaus verständlich, dass im Unterschied zu den seit langem 

verfassten Nationalstaaten die EU im Bereich der sozialen Marktwirtschaft eine „Unwucht“ 

aufweist, weil die Vollendung des Binnenmarkts an erster Stelle steht. 

Deutschland, der Europäische Gerichtshof und die Europäische Kommission haben 

offensichtlich ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle, die Städte und Gemeinden 

in der Daseinsvorsorge spielen sollen. 

 

 

                                                           
5 Stober, Rechtliche Rahmenbedingungen der Wirtschaftsförderung, BB 1996, 1845ff.; Kese/Linse, 
Ordnungs- und wirtschaftliche Probleme der Wirtschaftsförderung auf kommunaler, nationaler und 
europäischer Ebene, JA 2004, 693 
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2. Kommunale Aufgaben in Deutschland 

 

Die Gemeindeordnungen der Bundesländer gehen seit jeher davon aus, dass die 

Kommunen als  Einheiten einer dezentralen staatlichen Organisation neben den ihnen von 

Bund und Land übertragenen Aufgaben Selbstverwaltungsaufgaben erfüllen. So heißt es 

zum Beispiel in § 1 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden - Württemberg:  

 

 „Die Gemeinde fördert in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung das gemeinsame Wohl 

ihrer Einwohner und erfüllt die ihr von Land und Bund zugewiesenen Aufgaben“. 

 

Welche Maßnahmen die Gemeinde zur Förderung des gemeinsamen Wohls ihrer Einwohner 

durchführt, wird ihr nicht im Einzelnen vorgeschrieben. Der Aufgabenkreis der Gemeinde ist 

umfassend.7 Die Gemeinde entscheidet grundsätzlich in eigener Verantwortung,8 ob, wann 

und wie sie solche Aufgaben in Angriff nimmt. Das ist inhaltlich und in der Form die 

„bürgerschaftliche Selbstverwaltung“.9 Die Gemeinde muss sich nur an die ihr durch Gesetz 

gezogenen Schranken halten: Grenzen ergeben sich aus der Festlegung des gemeindlichen 

Wirkungskreises auf Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft, der gesetzlichen 

Übertragung von Aufgaben auf andere Verwaltungsträger10 und aus dem Verbot bestimmter 

Tätigkeiten.11 Um die Frage, welche Grenzen und Einschränkungen das Europarecht setzt, 

geht es im Folgenden. 

 

Unstreitig sind die Leistungen der Kommunen auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge 

(Sozialstaatsgebot Art 20 GG) als solche Maßnahmen zur Förderung des gemeinsamen 

Wohls der Einwohner anzusehen.  

 

3. Begriff der Daseinsvorsorge im Wandel 

 

Unter kommunaler Daseinsvorsorge wird gemeinhin die Versorgung der Einwohner der 

Gemeinde mit den unterschiedlichsten, der Bedürfnisbefriedigung dienenden Leistungen 

verstanden.12 Dazu gehören beispielsweise Förderung von Kultur, Bildung und Sport, 

Schulen, Krankenhauswesen und Versorgung mit Alten- und Pflegeeinrichtungen, 

Wasserversorgung, Stromversorgung,13 Gasversorgung, Abwasserreinigung, 

Abfallentsorgung, Wirtschaftsförderung sowie Straßen- und Wegebau, Feuerschutz, 

                                                                                                                                                                                           
6 Einzelheiten Steger in: Kunze/Bronner/Katz, GemO BW, § 1 Rdn 6; evtl. auch: ein Staatenverbund 
BVerfGE 89, 155 
7 Grundsatz der Allzuständigkeit oder Universalität; vgl Kunze/Bronner/Katz GemO BW § 2 Rdn 7; § 10 
Rdn 11 - 13 und § 102 Rdn 32 - 34 
8 Art 71 Abs 1 Satz 2 LV BW; § 2 Abs 1GemO BW 
9 dazu Steger in: Kunze/Bronner/Katz GemO BW, § 1 Rdn 38 Rdn 68 f 
10 zB Landkreis, Landeswohlfahrtsverband 
11 § 102 GemO BW 
12 zB Erichsen, KommunalR, 2. Aufl 1997, § 16 B 2 d, 373 
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Kindergärten, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Bereitstellung von Bauland und sozialer 

Wohnungsbau14 oder Wohnungsvermittlung.15 Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass die 

Aufgaben von privaten Dritten oder vom Land oder den Landkreisen teilweise wahrgenom-

men werden oder dass der Gesetzgeber Gewährleistungsverpflichtungen statuiert hat, z.B. 

bei Kindergärten16 für die Landkreise, und gleichzeitig, dass der Subsidiaritätsgrundsatz 

zugunsten freier Träger gilt.17  

 

Die Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts auf die kommunale Daseinsvorsorge 

hat bereits erhebliche Veränderungen in gesetzlichen Regelungen, Rechtsanwendung und 

kommunaler Praxis der Daseinsvorsorge herbeigeführt. Die europäische Abfallpolitik zum 

Beispiel macht Müll zum Wirtschaftsgut, die Verkehrspolitik schafft einen neuen 

Rechtsrahmen für den Betrieb der öffentlichen Verkehre von Bussen und Bahnen. Die 

Marktliberalisierung in der Energieversorgungswirtschaft kommt hinzu. Dieser 

Entwicklungsprozess steht erst am Anfang.18 

 

Daseinsvorsorge wird auch nicht statisch, sondern als "in der Entwicklung offener Begriff"19 

zu sehen sein. Der Begriff hat in Deutschland schon einen erheblichen Wandel erfahren.20 

So wandelt sich zum Beispiel die Bedeutung der öffentlichen Förderung des Wohnungsbaus, 

bisher eindeutig als öffentliche Daseinsvorsorge unter anderem der Kommunen eingestuft, 

zumindest in Gebieten mit schrumpfender Bevölkerung. Umgekehrt wächst mit Blick auf die 

Veränderungen der Einzelhandelsstruktur die ortnahe Versorgung wachsender 

Bevölkerungskreise mit Lebensmitteln und anderen Dienstleistungen immer mehr in den 

Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge hinein. Ähnliches gilt möglicherweise bald für die 

Kabel-Breitband-Infrastruktur in ländlichen Räumen.21 

 

Die öffentliche Daseinsvorsorge, insbesondere in Form der wirtschaftlichen Betätigung der 

Gemeinden unter Monopolbedingungen, unterliegt ohne Zweifel dem EU-

Wettbewerbsrecht.22 In der Regel werden zur wirtschaftlichen Tätigkeit öffentliche 

Unternehmen von den Kommunen errichtet und eingesetzt. 

                                                                                                                                                                                           
13 BVerfG NJW 1990, 1783; BVerwGE 98, 273; Friauf, sog „Rheinschiene-Gutachten“, Düsseldorf 1997, 
2. Kap, § 2, II, S 30 ff mwN 
14 §§ 3 und 4 WoFG; siehe Altenmüller, BWGZ 2002, 97; BVerwG DÖV 1993, 622 
15 BVerwGE 39, 334 
16 § 24 KJHG – SGB VIII 
17 dazu Kunze/Bronner/Katz, §1 Rdn 62; Siehe auch die Aufzählung in der Gesetzesbegründung LTDS 
BW 12 / 4055, S 24 im Rahmen der Novellierung § 102 GemO BW, Gesetz vom 19.07.1999 -GBl S 292- 
und Art 83 Abs 1 Bay. Verfassung, zitiert bei Knemeyer BWGZ 1989, 614, 617 
18 vgl. Dedy BWGZ 2006, 622f 
19 Schwarze EuZW 2001, 334, 339 
20 Schwarze EuZW 2001, 334, 335; Alber in: Schwarze (Hrsg), Daseinsvorsorge im Lichte des 
Wettbewerbsrechts, Baden-Baden 2001, 73, 82; Fehling in: Schwarze, aaO, 195, 201 f; 
Kunze/Bronner/Katz § 102, Rdn 4, 13 zur wirtschaftlichen Betätigung im Wandel 
21 siehe LTDS BW 13/5116, 4f und Entscheidung der EU-Kommission vom 20.10.2005 K (2005) 3879 
endg. – Breitband Kärnten 
22 Art 81 f, 86 EGV; dazu Streinz, Europarecht, 4. Aufl 1999, Rdn 800 ff; Gern, KommR BW, 7. Aufl 1998, 
Rdn 399 
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4. Öffentliche Unternehmen im Europarecht 

 

Die Anwendung des Wettbewerbsrechts auf öffentliche Unternehmen ist heikel23 und hat 

durch die Liberalisierung der Märkte im Rahmen des von Deutschland mitbetriebenen und 

1988 mit unterzeichneten Binnenmarktprogramms der Europäischen Union für die 

Gemeindewirtschaft ganz neue Dimensionen gewonnen.24 Nach der europäischen 

Transparenzrichtlinie25 sind öffentliche Unternehmen solche, auf die  

 

 "die öffentliche Hand aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder 

sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder 

mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann“.  

 

Der EGV-Vertrag sieht keine Veränderungen der Eigentumsstruktur an diesen Unternehmen 

vor, er kann demgemäß auch nicht das Ausmaß des öffentlichen Sektors in den 

Mitgliedsstaaten oder die Privatisierung öffentlicher Unternehmen vorgeben.26 Es ist 

unstreitig Sache der Mitgliedsstaaten, mithin auch der Gemeinden, Städte und Landkreise zu 

bestimmen, welche Aufgaben als Daseinsvorsorge von der öffentlichen Hand und/oder von 

öffentlichen Unternehmen erfüllt werden sollen.27 Art 86 Abs 2 EGV enthält darüber hinaus 

die weitere, wichtige Formulierung, dass für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den Charakter eines 

Finanzmonopols haben, die Vorschriften des EG-Vertrages, insbesondere die 

Wettbewerbsregeln, nicht anwendbar sind, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung dieser 

Unternehmen rechtlich oder tatsächlich verhindert würde. Eine bloße Behinderung oder 

Erschwerung der Aufgabenerfüllung steht der Vertragsanwendung nicht entgegen.28 Eine 

Binnenmarktrelevanz ist ferner nur dann gegeben, wenn der Handel zwischen 

Mitgliedsstaaten tatsächlich beeinträchtigt wird.29 

 

Nach dem derzeitigen Stand stellt die Europäische Kommission bei ihrer Rechtsauslegung 

lediglich auf die Aufgabenerfüllung der öffentlichen Hand ab und misst sie am Europäischen 

Wirtschaftsrecht. Entsprechend Art 295 EGV ist das Wettbewerbsrecht in Bezug auf die 

Form der Unternehmensorganisation – öffentlichrechtlich oder privatrechtlich – neutral. Es 

                                                           
23 Streinz, aaO, Rdn  839; Hänsch, Der Landkreis 2001, Seite 9; Steger BWGZ 2000, 649, 651 ff 
24 zur Liberalisierung der einschlägigen Märkte in Europa, Cronauge BWGZ 2002, 322, 325 ff). 
25 80/723/EWG, ABl 1980 Nr L 195, 35; geändert durch Richtlinie 93/84/EWG, ABl 1993 Nr L 254, 16, 
Richtlinie 2000/52/EG, ABl 2000 Nr L 193, 75 und durch Richtlinie 2005/81/EG, ABl 2005 Nr L 312, 47 
26 Art. 295 EGV; Streinz, aaO, Rdn 839, Steger in: Kunze/Bronner/Katz GemO BW § 1 Rdn 19; zur 
ordnungspolitischen Debatte Löwe ZögU Bd 24, 2001, 413 
27 Mitteilung der Europäischen Kommission zu Leistungen der Daseinsvorsorge vom 20.09.2000, KOM 
(2000) 580 endg, Ziff 22 = BRDS 677/00; aA Badura in: Schwarze (Hrsg), Daseinsvorsorge im 
Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2001, 25, 30 
28 Streinz, aaO, Rdn 840 
29 Mitteilung oben FN 27, Ziff 31; Dohms in: Schwarze (Hrsg), aaO, 41, 45, 48 f; Alber in: Schwarze 
(Hrsg), aaO, 73, 92 
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gibt seitens der Europäischen Kommission keine Vorgaben, ob Leistungen der 

Daseinsvorsorge von privaten oder öffentlichen Unternehmen zu erbringen sind. Damit wird 

der Grundsatz der Gleichbehandlung privater und öffentlicher Unternehmen im 

Gemeinschaftsrecht umgesetzt.30 Gleichzeitig gelten aber die Vorschriften des EG-Vertrages 

und insbesondere die wettbewerbs- und binnenmarktrechtlichen Bestimmungen ungeachtet 

des (öffentlich- oder privatrechtlichen) Status eines Unternehmens.31 Die Kommunen und 

ihre Unternehmen sind also ungeachtet ihrer besonderen Stellung und besonderer nationaler 

Einschränkungen32 an dieselben Regelungen gebunden wie ein privates Unternehmen. Die 

Europäische Kommission beachtet also nicht die in Deutschland hinter der kommunalen 

Aufgabenerfüllung im weiteren Sinne stehenden verfassungsrechtlich abgesicherten 

staatlichen Strukturen.33 Diese würden, folgt man dieser bisher gerichtlich nicht im Einzelnen 

geprüften Auffassung, tendenziell an Bedeutung verlieren. Damit könnte ein Wandel der 

kommunalen Aufgabenbeschreibung und der Inhalte eingeleitet werden: Die Gemeinden 

würden von (selbst oder durch ihre Unternehmen) Durchführenden zu "reinen" 

Aufgabenträgern bzw. Garanten für die Daseinsvorsorge,34 worauf Herr Plassmann schon 

vor Jahr und Tag hingewiesen hat. 

 

Da Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge nicht nur zum Kernbestand der 

kommunalen Selbstverwaltung einschließlich ihrer für das deutsche Staatswesen 

grundlegenden politisch-demokratischen Funktion,35 sondern auch der deutschen sozialen 

Marktwirtschaft gehören,36 darf die Bedeutung der Thematik nicht unterschätzt werden. Die 

Frage ist mit Blick auf den Aufgabenbestand der Kommunen wirklich so zu stellen: „Höhlt 

Europa die kommunale Selbstverwaltung aus? Wird sie entmündigt?“ Darüber hinaus muss 

man mit Blick auf die soziale Marktwirtschaft fragen, ob damit die Identität des deutschen 

Staatswesens verändert wird. 

 

5. Daseinsvorsorge aus Sicht der Europäischen Kommission 

 

Die Kommission unterscheidet bei der Daseinsvorsorge zwischen marktbezogenen und 

nicht-marktbezogenen Leistungen, weil die Bedingungen des Art 86 EGV sich auf 

Dienstleistungen von allgemeinem „wirtschaftlichem“ Interesse beziehen.37 Demgemäß fallen 

                                                           
30 dazu Badura in: Schwarze (Hrsg), aaO, 25, 29 
31 Mitteilung oben FN 27, Ziff 21 
32 zB Gemeindewirtschaftsrecht - § 102 GemO BW 
33 Abel, Sachsenlandkurier 2001, 25; Dohms in: Schwarze (Hrsg), aaO, 49 
34 Plassmann in: Cox (Hrsg), Ausschreibungswettbewerb bei öffentlichen Dienstleistungen, Schriftenreihe 
der Gesellschaft für öff Wirtschaft, Bd 52 (2003),  81, 96); Schwarze, EuZW 2001, 334, 335, zur heutigen 
Bedeutung der Daseinsvorsorge in Europa 
35 dazu Steger in: Kunze/Bronner/Katz, GemO BW §1 Rdn 3 
36 Badura spricht von der „wohlfahrtsstaatlichen Dimension des sozialen Rechtsstaats“ in: Schwarze 
(Hrsg), aaO, 26 
37 Mitteilung, oben FN 27, Ziff 28 – Hervorhebung im Original; siehe auch die Definition im Anhang II zur 
Mitteilung: Bei der Daseinsvorsorge handelt es sich um „marktbezogene oder nicht-marktbezogene 
Tätigkeiten, die im Interesse der Allgemeinheit erbracht und daher von den Behörden mit spezifischen 
Gemeinwohlverpflichtungen verknüpft werden“ 
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hoheitliche Leistungen der Gemeinden nicht unter den Begriff, ebenso wenig soziale, 

kulturelle oder bildungspolitische Dienstleistungen.38 Ferner werden Tätigkeiten von 

Einrichtungen, die weitgehend soziale Aufgaben ohne Gewinnabsicht erfüllen und deren 

Zweck nicht in der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit besteht, in der Regel nicht erfasst. 

Dazu zählt die Kommission u.a. Kirchen und religiöse Gemeinschaften und 

Wohlfahrtseinrichtungen, die z.B. im Rahmen des deutschen Subsidiaritätsgrundsatzes 

zahlreiche Gemeindeaufgaben im Bereich der Jugendhilfe und der Sozialhilfe erfüllen.39 

Sobald eine derartige Einrichtung jedoch bei der Erfüllung eines Gemeinwohlauftrags 

wirtschaftliche Tätigkeiten aufnimmt, sind hierauf grundsätzlich die erwähnten 

gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften anzuwenden.40 Die Europäische Kommission behält 

sich also eine Einzelfallprüfung vor.41 

 

Die insgesamt in diesem Bereich mit Blick auf die Aufgaben der deutschen Kommunen in der 

Daseinsvorsorge festzustellende Rechtsunsicherheit42 wird durch den mit dem Vertrag von 

Amsterdam neu in den EG-Vertrag aufgenommenen Art 16 und den neuen Art 36 der 

Europäischen Charta der Grundrechte43 nicht bereinigt. Die Frage, ob kommunale 

Daseinsvorsorge herkömmlicher Ausprägung in Deutschland europarechtlich Bestand hat, ist 

nach wie vor offen.44  

 

III. Eigenleistung und „Aufträge“ der Kommunen  
 

Lassen Sie uns den Blick ganz konkret auf die uns wichtigen Dienstleistungen der Daseinsvorsorge 

richten: Die Wasserversorgung, die Abwasserbehandlung und die öffentlichen 

Gesundheitsdienstleistungen samt der kommunalen Krankenhäuser und dem Verkehr. 

Es gilt der europarechtliche Grundsatz, dass eine Kommune, die durch ihre eigenen Dienststellen 

selbst bestimmte Aufgaben erbringt, gegenüber der Europäischen Union grundsätzlich keine 

Rechenschaft ablegen muss. Vielfach aber werden als organisatorische Maßnahmen zur 

Durchführung der Aufgaben Stadtwerke in privater Rechtsform gegründet, es werden 

Kooperationen mit anderen lokalen Gebietskörperschaften eingegangen im Rahmen der 

interkommunalen Zusammenarbeit oder es werden öffentlich-private Partnerschaften bzw. 

gemischtwirtschaftliche Betriebe ins Leben gerufen. All dies aus gutem Grunde und unter 

Beachtung zahlreicher landes- und bundesgesetzlicher Maßgaben. 

 

                                                           
38 Mitteilung, oben FN 27, Ziff 28 und 29 
39 siehe Kunze/Bronner/Katz, GemO BW §1 Rdn 62 
40 Mitteilung, oben FN 27, Ziff 30 
41 v Ameln NST-N 2001, 14, 18 
42 Abel, Sachsenlandkurier 2001, 24, 25 
43 ABl EG C 364, S 1 
44 dazu Alber in: Schwarze (Hrsg), aaO, 73, 108 f; Seide, Bay Bürgermeister 2000, 471; Steger BWGZ 
2000, 649, 651 ff 
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Und genau hier beginnt das Problem. Zwar bestreitet auch die Europäische Kommission als 

oberste europäische Wettbewerbsbehörde nicht, dass es den lokalen Gebietskörperschaften 

freigestellt ist, zu entscheiden, ob sie bestimmte Aufgaben selbst erbringen oder durch Dritte 

erbringen lassen. Wenn sich die Gemeinde aber für eine Fremderbringung entscheidet, dann 

müssten jedoch die europäischen Binnenmarkt- und Wettbewerbsvorschriften angewandt werden. 

Bei der Finanzierung der Leistungserbringer müssten die Spielregeln des europäischen 

Beihilferechts beachtet werden und bei der Auswahl des Leistungserbringers gelten die Regeln des 

europäischen Vergaberechts. 

 

1. Finanzierung von Fremdleistung – Beihilfen 

 

Zunächst zur Finanzierung von Leistungen der Daseinsvorsorge, die durch externe 

Dienstleister erbracht werden. 

Mit der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen lokale Gebietskörperschaften 

Ausgleichszahlungen für Leistungen der Daseinsvorsorge gewähren dürfen, hat sich der 

Europäische Gerichtshof bereits vor drei Jahren in der fast schon berühmt zu nennenden 

Entscheidung der Rechtssache Altmark-Trans45 auseinander gesetzt. Die Luxemburger 

Richter hatten die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen eine Kommune einem 

Busunternehmer Ausgleichszahlungen für den Betrieb einer Buslinie gewähren darf, ohne in 

Konflikt mit dem europäischen Beihilferecht zu kommen. Vier Kriterien müssten erfüllt sein, 

so die Richter, dass ein solcher finanzieller Ausgleich nicht unter den Anwendungsbereich 

des Art. 87 EG-Vertrag fällt, also keine europarechtswidrige Subvention darstellt: 

1.) Das begünstigte Unternehmen ist tatsächlich mit der Erbringung gemeinwirtschaftlicher 

Leistungen „betraut“. 

2.) Die Parameter zur Bestimmung der Ausgleichszahlungen sind vorab objektiv und 

transparent festgelegt. 

3.) Der Ausgleich geht nicht über das hinaus, was für die Erbringung der 

gemeinwirtschaftlichen Leistung erforderlich ist. 

4.) Die Höhe des erforderlichen Ausgleichs – wenn die Wahl des Unternehmens nicht im 

Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erfolgt ist – ist auf der Grundlage einer 

Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes 

Unternehmen bei der Erfüllung der Pflichten hätte. 

Insbesondere die vierte Voraussetzung macht deutlich, dass der Europäische Gerichtshof 

keine allgemeine Pflicht zur Ausschreibung eingeführt hat, sondern alternative 

Berechnungsmethoden für die Höhe des erforderlichen Ausgleichs zulässt. Obgleich die 

                                                           
45 Urteil vom 24.07.2003 – C 280/00; dazu Steger in: Kunze/Bronner/Katz, GemO BW, § 1 Rdn 20 und im 
Falle von Breitband-Kabelnetzen Staatsministerium BW LTDS BW 13/5116, S. 4f 
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Entscheidung im Kontext des ÖPNV ergangen ist, kann sie auch auf andere Bereiche 

Anwendung finden. 

Nun hat es sich in der Praxis aber häufig als schwierig bis unmöglich herausgestellt, die 

Kriterien der Altmark-Rechtsprechung zu erfüllen. Die Europäische Kommission legte daher 

im vergangenen Jahr eine Entscheidung46 vor, die sich mit der Frage beschäftigt, unter 

welchen Bedingungen lokale Gebietskörperschaften Unternehmen Ausgleichszahlungen 

gewähren dürfen, sofern sie nicht in der Lage sind, die Altmark-Kriterien zu erfüllen. Die 

Entscheidung liest sich zunächst wie ein Freibrief für kommunale Beihilfen. So dürfen fortan 

Ausgleichszahlungen bis zu 30 Mio. Euro jährlich gewährt werden an Unternehmen mit 

einem Jahresumsatz bis zu 100 Mio. Euro. Bei Krankenhäusern wurde sogar jede 

Obergrenze aufgegeben. 

Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, dass sich mit dieser Entscheidung eigentlich 

nicht viel verbessert hat. Bis jetzt kann niemand mit Gewissheit sagen, wie die deutschen 

Kommunen in der Praxis – etwa bei der Krankenhausfinanzierung – diese Bedingungen 

erfüllen sollen.  

Am Rande sei übrigens angemerkt, dass das Europäische Parlament als europäischer 

Mitgesetzgeber auf diese Entscheidung keinerlei Einfluss hatte. Obwohl in allen 

Mitgliedstaaten rechtsverbindlich, fällt diese in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich 

der Europäischen Kommission. 

Nun will ich es mir aber auch nicht leicht machen und nur auf die Europäische Kommission 

schimpfen. Nicht selten wird die Kommission von privaten Wettbewerbern, die nicht selten 

aus Deutschland kommen, unter Druck gesetzt. 

Als Beispiel dient die Krankenhausfinanzierung. Die deutsche Krankenhauslandschaft ist 

geprägt von einem Nebeneinander von Krankenhäusern in privater und in öffentlicher 

Trägerschaft. Den Kreisen kommt durch den Sicherstellungsauftrag bei der öffentlichen 

Gesundheitsversorgung eine besondere Rolle zu. Nicht alle öffentlichen Krankenhäuser 

arbeiten kostendeckend, einige erwirtschaften Verluste, die von den Stadt- und Landkreisen 

ausgeglichen werden müssen. Schätzungen des deutschen Städtetags zufolge, betrifft dies 

über die Hälfte der rund 700 kommunalen Krankenhäuser in Deutschland. Den privaten 

Krankenhausbetreibern ist dieser Defizitausgleich seit jeher ein Dorn im Auge. Sie sehen den 

Wettbewerb zu ihren Ungunsten verzerrt. 

Die private Asklepios Kliniken GmbH hat daher schon vor geraumer Zeit eine 

Beihilfebeschwerde bei der Europäischen Kommission gegen den pauschalen 

Defizitausgleich, wie er in Deutschland praktiziert wird, eingereicht. Die Europäische 

Kommission hatte zunächst auf höchster politischer Ebene entschieden, dieser Beschwerde 

nicht nachzugehen, da man die grundsätzliche Auffassung vertrat, es sei Sache der 

                                                           
46 Entscheidung vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EGV auf staatliche 
Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden, ABl 2005 Nr L 312, 67 
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Mitgliedstaaten zu entscheiden, wie diese ihre Gesundheitssysteme finanzierten. Daraufhin 

hat die Beschwerdeführerin kurzerhand die Europäische Kommission wegen Untätigkeit 

verklagt.47 Verständlicherweise sah sich die Europäische Kommission dadurch zum Handeln 

gezwungen und richtete ihrerseits ein förmliches Auskunftsersuchen an die Adresse der 

Bundesrepublik Deutschland mit der Aufforderung, Stellung bezüglich der 

Finanzierungspraxis öffentlicher Krankenhäuser zu beziehen. Üblicherweise ist ein solches 

Auskunftsersuchen der erste Schritt auf dem Weg zu einem Vertragsverletzungsverfahren 

gegen einen Mitgliedstaat. 

 

2. „Externe“ Dienstleister 

„Auftrags“-Vergabe nach Vergaberecht? 

 

Lassen sie mich nun zum zweiten aufgeführten Aspekt im Zusammenhang mit den 

Leistungen der Daseinsvorsorge kommen: Der so genannten Auftragsvergabe an externe 

Dienstleister.  

Ausgangspunkt der Europäischen Kommission bei der rechtlichen Bewertung solcher 

„Beauftragungen“ ist immer die Frage, ob ein entgeltlicher Auftrag vorliegt, der an eine 

Einrichtung vergeben wird, die sich rechtlich von der Gemeinde unterscheidet. Grundsätzlich 

sind dann immer die Bestimmungen des Vergaberechts anzuwenden. Aus Sicht der 

Europäischen Kommission ist es völlig unerheblich, ob ein Dritter, den die Gemeinde mit der 

Erfüllung einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung betraut, ein Privater oder eine öffentlich-

rechtliche Einrichtung ist. Somit spielt es auch keine Rolle, ob eine benachbarte Gemeinde 

„beauftragt“ wird, ein kommunaler Zweckverband, ein Stadtwerk in privater Rechtsform oder 

ein rein privates Unternehmen. 

 

Wenn der „Auftrag“ oberhalb der in den Vergaberichtlinien definierten Schwellenwerte liegt, 

ist europaweit auszuschreiben, liegt der „Auftrag“ unterhalb der Schwellenwerte oder 

unterfällt er aus anderen Gründen nicht den Vergaberichtlinien, etwa weil es sich um 

Konzessionen handelt, gelten gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

die allgemeinen Grundsätze des EG-Vertrags, insbesondere der Transparenzgrundsatz und 

das Diskriminierungsverbot: 

„Auch wenn solche Verträge beim derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts vom 

Anwendungsbereich der Richtlinie 93/38 ausgenommen sind, so haben die 

Auftraggeber, die sie schließen, doch die Grundregeln des Vertrages im Allgemeinen 

und das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit im 

Besonderen zu beachten.“48 

 

                                                           
47 RS T-167/04 ABl 2004 Nr C 201, 16 
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Die Europäische Kommission hat am 24.07.2006 zusätzlich eine „Mitteilung zu 

Auslegungsfragen“ vorgelegt, in der sie Regeln für die Vergabe von Aufträgen unterhalb der 

Schwellenwerte festlegt. Davon sind nach Schätzung der Kommunalen Spitzenverbände ca. 

95 Prozent aller kommunalen Auftragsvergaben und etwa 80 Prozent des Vergabevolumens 

betroffen. Für mich ist dies ein eklatanter Verstoß gegen die Prinzipien der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit. In Anbetracht der Regelungen des Gemeindehaushaltsrechts in den 

Ländern49 ist das aus deutscher kommunaler Sicht nicht erforderlich. Dort ist auch für 

Aufträge unterhalb der Schwellenwerte eine öffentliche Ausschreibung grundsätzlich 

vorgesehen. Nachdem das Europäische Parlament erst Anfang 2004 einem Gesetzespaket 

mit einer Erhöhung der Schwellenwerte50 zugestimmt hatte, konterkariert die Kommission 

damit zusätzlich den eindeutig erklärten politischen Willen von Rat und Parlament, also des 

europäischen Gesetzgebers.51 Die von Bundeswirtschaftsminister Glos angekündigte Klage 

dagegen ist daher im Grundsatz zu unterstützen. Ob sie auch das richtige Mittel ist, lasse ich 

offen. 

 

3. In-House-Vergabe und Interkommunale Zusammenarbeit als „Ausnahme“-Tatbestände 

 

Doch zurück zur allgemeinen Anwendbarkeit des Vergaberechts.52 Aus Sicht der 

Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs existieren in diesem 

Zusammenhang nur zwei Ausnahmetatbestände: 

1.) So genannte In-House-Geschäfte und  

2.) so genannte „administrative  Maßnahmen“. 

Beiden Ausnahmetatbeständen ist jedoch gemein, dass sie laufend Gegenstand von 

Gerichtsverfahren sind und daher mit einem hohen Maß an Rechtsunsicherheit verbunden 

sind. 

Zunächst zu den In-House-Geschäften, einer verwaltungsorganisatorischen Maßnahme im 

weiteren Sinne: In seinem Urteil in der Rechtssache Teckal53 hat der Europäische 

Gerichtshof festgestellt, dass eine lokale Gebietskörperschaft eine andere Einrichtung direkt, 

d.h. ohne Ausschreibung, beauftragen darf, wenn die Gemeinde über diese Einrichtung eine 

Kontrolle ausübt ähnlich wie über eine eigene Dienststelle und wenn diese Einrichtung im 

Wesentlichen für die Gemeinde tätig ist, die ihre Anteile hält. Nun sind Ausnahmen 

bekanntlich eng auszulegen und genau dies hat der Gerichtshof in Luxemburg auch getan. 

                                                                                                                                                                                           
48 EuGHE vom 7.12.2000, RS C-324/98 „Telaustria“ Rdn 60 
49 z.B. § 31 GemHVO BW; dazu Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 08.11.2000 – GABl. S. 
414 
50 Derzeit 211.000 Euro für Waren und Dienstleistungen – 5,3 Mio Euro für Bauaufträge 
51 Hoppenstedt DNG 2006, 110f 
52 Einzelheiten Kunze/Bronner/Katz, GemO BW, § 1 Rdn 11-13 sowie § 106b Rdn 3 ff. 
53 Urteil vom 18.11.1999 – C 107/98; dazu Steger in: Kunze/Bronner/Katz, GemO BW § 1 Rdn 74 und 
Katz, ebda, § 107 Rdn 22 
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So hat er in seinem Urteil in der Rechtssache Stadt Halle54 festgestellt, dass eine In-House-

Konstellation nie gegeben sein kann, wenn privates Kapitel an der infrage stehenden 

Einrichtung beteiligt ist. Eine ausschreibungsfreie Beauftragung eines Stadtwerks, an dem 

ein privates Unternehmen eine Beteiligung - wenn auch nur im Promillebereich - hält, scheint 

unter diesen Voraussetzungen nur noch schwer möglich zu sein.55 

 

Zur zweiten Ausnahmeregelung: Den so genannten administrativen Maßnahmen, der 

Verwaltungsorganisation im engeren Sinne. Darunter fallen Maßnahmen wie die Bildung von 

Zweckverbänden oder der Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, die 

beispielsweise Staatsverträgen der Bundesländer vergleichbar sind. Wesentlicher 

Unterschied zur erstgenannten Gruppe ist, dass damit neue und verbindliche öffentliche 

Zuständigkeiten gegenüber Dritten begründet werden.56 

Dieser Punkt betrifft direkt die Aufgabenerfüllung im Rahmen der interkommunalen 

Zusammenarbeit und einen weiteren Kernbestandteil des kommunalen 

Selbstverwaltungsrechts, die Organisationshoheit.57 

 

4. Bewertung von Rechtsprechung und Kommissionsmeinung 

 

Die Art und Weise, wie die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof im 

vergangenen Jahr die seit Jahrzehnten bewährten und erprobten Strukturen der 

interkommunalen Zusammenarbeit unter die Lupe der europäischen Wettbewerbsaufsicht 

genommen haben, muss mit großer Sorge erfüllen.  

Zum einen hat der Europäische Gerichtshof ein spanisches Gesetz für europarechtswidrig 

erklärt, wonach die interkommunale Zusammenarbeit generell vom Vergaberecht freigestellt 

war.58 Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen Verwaltungen unterliegen demnach 

denselben Kriterien wie in der geschilderten In-House-Rechtsprechung. 

Und zum anderen hat die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

die Bundesrepublik Deutschland angedroht, weil die kleine ostfriesische Gemeinde Hinte die 

Aufgabe der Abwasserbehandlung einem kommunalen Zweckverband übertragen hatte, 

dem sie selbst angehört. Da sich die Gemeinde in einem vom Landesrecht verlangten und 

zusätzlich abgeschlossenen Vertrag bestimmte Kontrollrechte bei der Ausübung der 

Aufgaben durch den Zweckverband zurückbehalten hatte, war der Vorgang nach Auffassung 

                                                           
54 Urteil vom 11.01.2005 – C 26/03 
55 Eine Reihe weiterer Urteile ergänzt die Rechtsprechung zu In-House: So hat der EuGH kürzlich in 
seiner Entscheidung in der Rechtssache Carbotermo (Urteil vom 11.05. 2006, RS C-340/04) festgestellt, 
dass die ausschreibungsfreie Direktbeauftragung eines kommunalen Enkelunternehmens ebenfalls nicht 
möglich sei, sofern dieses Enkelunternehmen über einen Verwaltungsrat mit eigenständigen Befugnissen 
verfügt 
56 Kunze/Hecking, Kommentar GKZ BW, Verlag Kohlhammer Stuttgart 1981, § 1 Rdn 5 
57 dazu BVerfGE 91, 228 = BWGZ 1995, 43 
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der Europäischen Kommission keine „administrative Maßnahme“ im Rahmen der 

innerstaatlichen Organisationshoheit.  

Die Kommission sah vielmehr in diesem Vertrag die Erteilung einer 

Dienstleistungskonzession. Eine solche Konzession aber darf – so will es der Europäische 

Gerichtshof – nicht ohne vorherige Durchführung eines transparenten Verfahrens erteilt 

werden; dies soll die Gleichbehandlung möglicher Mitbewerber gewährleisten. Das Verfahren 

wurde eingestellt, nachdem im Vorfeld weiterer Maßnahmen der Kommission der Vertrag 

zwischen dem Wasserverband und der Gemeinde Hinte gelöst worden war. Die Kommission 

wies anschließend darauf hin, die Aufgabe sei ja schon durch den Beitritt der Gemeinde zu 

dem Verband auf diesen übergegangen. Dies stelle einen reinen Organisationsakt und keine 

Nachfrage einer Dienstleistung am Markt dar. Deshalb könne man nicht mehr von einer 

Dienstleistungskonzession sprechen. Die Kommission hat allerdings jetzt wieder in einem 

Fall beschlossen, Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland aufgrund 

mehrerer angeblicher „Abfallbeseitigungsaufträge“ in Niedersachsen zu erheben.59 

Um zu ermessen, was das bedeutet, schauen wir zunächst einmal auf die Unterschiede 

zwischen den großen Städten und den kleinen Gemeinden: Was eine Stadt selbst und auf 

Grund der großen Einheit wirtschaftlich erledigen kann, können kleine Gemeinden nur in 

Zusammenarbeit erbringen. Wenn das nicht geht, werden die Leistungen unwirtschaftlicher 

für die Bürger. Tatsache ist, dass wir 14.000 Städte und Gemeinden in Deutschland haben. 

In Baden-Württemberg sind es rund 1.100, davon 600 unter 5.000 Einwohnern. Das heißt, 

wir reden schwerpunktmäßig nicht über ein Stadtwerkeproblem, sondern an diesem Punkt 

über ein Thema gerade und besonders der vielen kleinen Kommunen. 

Aus wirtschaftlichen Gründen wird interkommunale Zusammenarbeit deshalb immer 

notwendiger. Dies gilt auch unter dem Blickwinkel der Bevölkerungsentwicklung und des 

Standortwettbewerbs. Kreis- und Staatsgrenzen dürfen kein Hindernis für eine 

interkommunale Zusammenarbeit sein. Gute Beispiele an der Grenze zu Frankreich oder zu 

Polen zeigen dies.60 

Interkommunale Zusammenarbeit ist auch nichts Neues, mit dem sozusagen die 

europäische Rechtsordnung ausgetrickst werden soll. Umgekehrt ist richtig, dass Gesetze 

über kommunale Zusammenarbeit seit jeher ein bewährtes Mittel der deutschen 

Staatsorganisation sind. So entstand bereits 1863 im ehemaligen Land Baden die erste 

Rechtsgrundlage dafür. Das aktuelle Verzeichnis der Zweckverbände in Baden-Württemberg 

umfasst beispielsweise 581 Verbände, von denen zwei Drittel ihren Schwerpunkt in der 

Abwasserentsorgung und bei der Wasserversorgung haben.  

                                                                                                                                                                                           
58 Urteil vom 13.01.2005 – C 84/03 
59 Die Landkreise Rotenburg (Wümme), Harburg, Soltau-Fallingbostel und Stade hatten mit der 
Stadtreinigung Hamburg vereinbart, bis 2019 gegen Entgelt Abfallbeseitigungsdienste durchzuführen, 
Pressemitteilung der EU-Kommission Nr IP/06/886 vom 29.06.2006 
60 dazu s. Studie des Gemeindetags Baden-Württemberg zur IKZ in BWGZ 2005, Heft 20, S. 795 ff; 
Steger BWGZ 2006, 667 ff; Jochimsen BWGZ 2006, 672 ff 
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Deutsches Denken baut auf der kommunalen Selbstverwaltung als staatliches 

Organisations- und Aufgabenverteilungsprinzip auf. Gemeinden entscheiden im Rahmen der 

Gesetze, welche Leistungen der Daseinsvorsorge in ihrem Bereich erbracht werden sollen; 

sie entscheiden aber auch, wie die Erbringung solcher Leistungen organisiert wird, 

insbesondere, ob sie es selbst machen wollen. Ein besonderer Aspekt der kommunalen 

Organisationshoheit sind die Gesetze zur kommunalen Zusammenarbeit. In deutschen 

Augen, mit Ausnahme mancher Vergaberechtler, sind all diese Formen reine 

Organisationsakte der beteiligten Kommunen.  

„Der Gedanke an Ausschreibungen auf dem Markt liegt dabei völlig fern! Ganz anders 

denkt die EU-Kommission über die Rolle der Kommunen in der Daseinsvorsorge.“61  

Immer, wenn es um Leistungen geht, für die potenziell ein Markt besteht, sollen diese 

grundsätzlich im Wettbewerb und unter Geltung des Wettbewerbsrechts erbracht werden. 

Die Kommunen fügen sich in dieses Denken am besten ein, wenn sie sich auf die oben 

angesprochene Gewährleistungsfunktion beschränken und die Leistungen nicht selbst 

erbringen wollen. Wer diesem Ansatz folgt, sieht zwangsläufig fast überall dort Märkte, wo 

die deutschen Kommunen Daseinsvorsorge sehen. Und wer Markt sieht, für den ist der Weg 

zum Vergaberecht nicht weit. 

Das Erfolgsmodell der interkommunalen Zusammenarbeit als Maßnahme der inneren 

staatlichen Organisation im deutschen Kommunalwesen wird durch das so interpretierte 

europäische Wettbewerbs- und Vergaberecht zwangsläufig immer mehr ausgehöhlt. Folge 

ist ein faktischer Zwang zur Privatisierung, der sich aus dem Europäischen Primärrecht 

gerade nicht begründen lässt.62  

Nicht nur dem Europäischen Gerichtshof mit seinem Grundsatzurteil vom 13. Januar 2005, 

sondern auch der EU-Kommission muss dieser Vorwurf gemacht werden. 

Aber auch in der deutschen Vergaberechtsprechung liegen mittlerweile einige 

Entscheidungen zur Vergaberechtspflicht interkommunaler Kooperation vor. In fast allen 

Entscheidungen wird die Aufgabenübertragung (z.B.: Abfallentsorgungsleistungen) innerhalb 

von Kommunen auf der Grundlage der jeweiligen Landesgesetze über die kommunale 

Zusammenarbeit der Ausschreibungspflicht unterstellt.  

Insbesondere ein Urteil des OLG Naumburg vom 3. November 2005 ist von besonderer 

Bedeutung. Grund ist, dass das Gericht in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH eine 

im Vorgriff auf die vom Gesetzgeber verabschiedete Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt 

auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung stattgefundene komplette 

Aufgabenübertragung von einem Kreis auf den Nachbarkreis bei bewusster Beibehaltung der 

                                                           
61 so zutreffend Dedy BWGZ 2006, 622,623 
62 ähnlich OLG Düsseldorf Beschluss vom 21.06.2006 BWGZ 2006 
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öffentlichen Zuständigkeit dem Vergaberecht unterstellt hat.63 Erfreulicherweise hat das OLG 

Düsseldorf mit Beschluss vom 21.06.200664 eine deutlich andere Auffassung vertreten. 

Bei den Formen interkommunaler Kooperation handelt es sich eben gerade nicht um 

Beschaffungen der Kommunen auf dem – „externen“ – Markt. Die Grenze zur Wirtschaft wird 

bei diesen Kooperationen gerade nicht überschritten. Vielmehr handelt es sich bei den 

Vereinbarungen zwischen den Kommunen allein um die Verteilung von Zuständigkeiten 

innerhalb dieser – kommunalen – Verwaltungseinheiten. Damit wird in besonderem Maße 

auch das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der öffentlichen Verwaltung gewahrt. Solche 

Maßnahmen sind seit Jahrzehnten als bewusst öffentlich-rechtlich gestaltete Alternativen zur 

eigenen Dienstleistung der Kommunen bekannt und bewährt. 

 

5. Notwendige gesetzgeberische Konsequenzen im Landesrecht, Bundesrecht und Europarecht 

 

Kernanliegen der Städte und Gemeinden gegenüber den europäischen Institutionen ist es, 

dass die mit einem von den Bürgerinnen und Bürgern direkt erteilten demokratischen 

Wahlmandat ausgestatteten Kommunen als Träger der staatlichen Organisationshoheit frei 

und eigenverantwortlich entscheiden können. Es geht darum, inwieweit sie die von ihnen für 

ihre Bürger und für die Wirtschaft erfüllenden Aufgaben selbst ausführen bzw. im Wege der 

interkommunalen Zusammenarbeit und durch Neuverteilung der Zuständigkeiten 

vergaberechtsfrei oder aber – nach vorheriger Ausschreibung – durch externe private Dritte 

ausführen lassen. Es geht also um die Entscheidungsbefugnis, die nicht abwandern darf. 

Ohnehin handelt es sich bei etlichen Themen der Zusammenarbeit direkt um nach den 

innerstaatlichen Regelungen hoheitlich erfüllte Aufgaben. 

Auch nach Auffassung der Europäischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs 

besitzt die EU keine Kompetenz für grundlegende, allgemeine Bestimmungen über die 

nationale und damit auch über die kommunale Verwaltungsorganisation.65 Während die 

Wirtschaft durch Wettbewerb und Markt gekennzeichnet ist, werden die Kommunen im 

Unterschied hierzu auch beim Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen und bei der 

Gründung von Zweckverbänden als Hoheitsträger gerade nicht mit Außenwirkung auf dem 

Markt tätig. Sie bleiben funktional „in house“,66 in der „kommunalen Familie“. 

Aus diesen Gründen sind national und auf europäischer Ebene gestaltende Maßnahmen 

erforderlich.  

Wir müssen uns daher an die Landesgesetzgeber wenden. Die Landesgesetze, die die 

kommunale Zusammenarbeit regeln, müssen so ausgestaltet werden, dass die Gründung 

eines Zweckverbands (oder auch der Beitritt dazu) auch von der EU-Kommission nur als 

                                                           
63 Mit Recht ablehnend Portz BWGZ 2006, 341 
64 VII-Verg 17/06, BWGZ 2006 
65 Grundsatz der verfahrensmäßigen und organisatorischen Autonomie der Mitgliedsstaaten 
66 ebenso Portz BWGZ 2006, 341, 346 
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innerstaatlicher Organisationsakt wahrgenommen werden kann.67 Das aber dürfte 

europarechtlich nur möglich sein, wenn Private nicht beteiligt sind. Das ist in manchen 

landesrechtlichen Regelungen jedoch (noch) vorgesehen.68  

Auch im deutschen Wettbewerbsrecht muss die Freistellung öffentlich-rechtlicher 

Vereinbarungen als staatliches Organisationsmittel mit Zuständigkeitskonsequenzen 

erfolgen. Die künstlich wirkende Differenzierung zwischen „mandatierender“ und 

„delegierender“ öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, die dann nach der Rechtsprechung zu 

Ausschreibungsverpflichtungen führen kann, muss beseitigt werden.69 Den Kommunen muss 

es möglich sein, nach den örtlichen Bedürfnissen zu entscheiden, Aufgaben ganz oder als 

Teilaufgaben zu übertragen. 

Man darf sich aber nicht mit einer Änderung nationaler Rechtsvorschriften begnügen. 

Vielmehr muss im europäischen Vergaberecht sichergestellt werden, dass die 

interkommunale Zusammenarbeit kein Anwendungsfall des Vergaberechts ist. Dies ist 

notwendig, um einen europarechtlich sicheren Rahmen für die Zweckverbände und für 

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zu bekommen. Wie die Anhörung im 

Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments am 20.04.2006 gezeigt hat, stehen die 

deutschen Kommunen mit dieser Forderung nicht allein.70 Die kommunalen Spitzenverbände 

fordern deshalb den europäischen Gesetzgeber und insbesondere das Europäische 

Parlament auf, für Rechtssicherheit und den Bestand der kommunalen Selbstverwaltung zu 

sorgen. Dies gilt in ganz besonderer Weise für die interkommunale Zusammenarbeit. 

Ob dies nun in Form einer Rahmenrichtlinie geschieht oder in Form des im Entwurf des 

Verfassungsvertrags in Art. III-122 VVE ausdrücklich vorgesehenen europäischen Gesetzes 

passieren soll, ist umstritten. 

Manche befürchten einen weiteren Kompetenzzuwachs der Kommission. Manche halten die 

Debatte mangels ausreichender politischer Mehrheiten für überflüssig. Der Deutsche Städte- 

und Gemeindebund lehnt eine Rahmenrichtlinie bisher ab.71 Dazu drei Anmerkungen: 

-  Die Kommunen wollen eine Freistellung der interkommunalen Zusammenarbeit vom 

Vergaberecht. Eine Freistellung muss in den Vergaberichtlinien erfolgen, eine 

Rahmenrichtlinie ist dafür nicht erforderlich. 

                                                           
67 Dedy BWGZ 2006, 622, 624; Jochimsen BWGZ 2006, 672, 674 
68 z.B. § 2 GKZ BW; danach können Mitglieder eines Freiverbands auch natürliche Personen und 
juristische Personen des Privatrechts werden, wenn die Erfüllung der Verbandsaufgaben dadurch 
gefördert wird und Gründe des öffentlichen Wohls nicht entgegenstehen; siehe ferner z.B. § 3 Abs. 2 
GKG und § 4 Abs. 1 Sachsen-Anhalt oder § 23 Abs. 1 GKG NRW; dazu auch Jochimsen BWGZ 2006, 
672,675 
69 dazu siehe Portz BWGZ 2006, 341, 342, 346 mwN; OLG Düsseldorf Beschl. v. 21.06.2006, BWGZ 
2006, hält seine frühere verfehlte Differenzierung aufrecht 
70 Der Landkreis 2006, Linse BWGZ 2006, 338 
71 Dedy BWGZ 2006, 623, 624; siehe auch Hoppenstedt DNG 2006, 110f zur Haltung der EVP-Fraktion 
im Europ. Parlament 
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-  Der SPE-Fraktions-Entwurf einer Rahmenrichtlinie sieht eine Evaluierung von 

Leistungen der Daseinsvorsorge auf der europäischen Ebene vor. Aus kommunaler 

Sicht dürfte dies ziemlich überflüssig sein. 

-  Unsicherheiten gibt es bei der Daseinsvorsorge durch die fehlende eindeutige 

Abgrenzung zwischen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Eine solche 

Differenzierung, wenn sie sich denn überhaupt regeln ließe, brächte mehr 

Rechtssicherheit und könnte daher ein sinnvolles Ziel sein. Das könnte Gegenstand 

einer allgemeinen Rahmenrichtlinie sein. 
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IV. Zusammenfassende Thesen  
 

1.  Die örtliche Daseinsvorsorge hat zentrale Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und 

Bürger. Sie ist eine Maßnahme der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung und Aufgabe der 

Kommunen. Die Definitions- und Organisationshoheit für die Aufgaben der 

Daseinsvorsorge liegt bei den Mitgliedsstaaten bzw. deren innerstaatlich zuständigen 

Einheiten. Die Europäische Union wird aufgefordert, diese Organisationshoheit zu 

respektieren. Eine weitere Ausdehnung des Wettbewerbsrechts im Sinne des EU-

Binnenmarktmodells auf die lokale Ebene ist insoweit unzulässig und daher abzulehnen. 

2. Interkommunale Zusammenarbeit beinhaltet als bewusste Alternative zur Privatisierung 

öffentlicher Aufgaben eine wirtschaftlich hoch effiziente Möglichkeit für die Städte und 

Gemeinden, gegenüber ihren Bürgern und Bürgerinnen ein breites Dienstleistungsspektrum 

in eigener Verantwortung vorzuhalten. Die interkommunale Aufgabenwahrnehmung ist 

Ausfluss der kommunalen Organisationshoheit. Sie wird jedoch durch eine von den EU-

Institutionen vorgegebene Ausschreibungspflicht immer mehr ausgehöhlt. Folge dieser EU-

Vorgaben ist ein nach EG-Recht unzulässiger faktischer Zwang zur Privatisierung 

kommunaler Aufgaben. 

3. Zur weiteren Gewährleistung der interkommunalen Zusammenarbeit muss daher im EU-

Recht dringend klargestellt werden, dass die bloße Übertragung von Aufgaben zwischen 

Kommunen eine dem Organisationsrecht der Städte und Gemeinden unterfallende Materie 

bleibt. Sie beinhaltet gerade keinen den EU-Vergaberichtlinien unterfallenden 

Beschaffungsvorgang. 
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Podium I: Verkehr 

Gisela Kallenbach, Mitglied des Europäischen Parlaments 

Ich darf Ihnen kurz die Teilnehmer des Podiums vorstellen:  

Michael Cramer, Mitglied des Europäischen Parlaments und Verkehrsexperte 

Dr. Jan Werner, Geschäftsführer der KCW GmbH aus Berlin 

Stefan Tippach, Leipziger Verkehrsbetriebe, Berater im Europäischen Zentralverband der öffentlichen 

Wirtschaft in Brüssel  

Wolfram Leuze als Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 

Wir hören zuerst kurze Eingangsstatements von den Podiumsmitgliedern.  

Dr. Jan Werner, Kompetenz Center Wettbewerb - KCW GmbH, Geschäftsführer� 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich will mich auch vorab dafür entschuldigen, dass ich einige kritische 

Bemerkungen in meinem Vortrag zum ÖPNV einbaue - ich glaube, man muss manches etwas pointieren, 

um im Nachhinein diskutieren zu können.  

Zu meiner Person: Ich habe über Öffentlichen Nahverkehr im Wettbewerb promoviert. Das betraf die 

Bahn, aber auch den Öffentlichen Nahverkehr mit Straßenbahn, Bus, U-Bahn, das war Mitte der 90er 

Jahre. Ich habe dann im Hamburger Verkehrsverbund gearbeitet. Man ging damals davon aus, dass man 

sich relativ kurzfristig auf eine Situation im Wettbewerb einstellen muss, was zu einem Teil im 

Schienenverkehrsbereich auch stimmte. Und da war die Frage, wie schaffen es die kommunaler 

Aufgabenträgerverbünde, privaten Anbietern gewachsen zu sein? Wie kann man Daseinsvorsorge im 

Wettbewerb gestalten? Man hat das diese Thematik nicht nur im Hamburger Verkehrsverbund intensiv 

beleuchtet, sondern mit vier anderen Verkehrsverbünden gemeinsam: Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Oberelbe. 

Die Koordination dieser Abstimmungen war meine Aufgabe.  

Die Welt des ÖPNV ist sowohl rechtlich, als auch faktisch etwas Besonders verglichen mit anderen 

Leistungen der Daseinsvorsorge. Im Verkehr muss man die Ausgangsvoraussetzungen sowohl auf EG-

Ebene, als auch auf nationaler Ebene kennen. Ich möchte Ihnen dazu einen kleinen Einblick geben, damit 

sie sich vorstellen können, warum Brüssel ei so „komisch“ agiert. Warum wollen die überhaupt was von 

uns?  

Geboren sind die Eurokraten von heute gedanklich in den 50er Jahren. Nämlich mit der Gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die EWG wurde gegründet, um Nationalstaaten wirtschaftlich zu 

überwinden. Und damit man damals einen gemeinsamen Markt einführen konnte, musste man Zölle 

abbauen, die es vor allem deswegen gab, weil in den Mitgliedstaaten die nationalen Industrien sehr 

unterschiedlich mit staatlichen Mitteln gefördert worden sind.  Dann gab es zwei Lösungen. Entweder man 

behält Zölle bei - das wollte man nicht - oder führt eine Beihilfekontrolle ein, was dann auch geschah. Der 
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Hintergrund der aktuellen Politik liegt an dieser Geburtsstunde, nicht um Kommunen zu quälen, sondern 

weil es einen durchaus berechtigten Anlass hatte.  

Die zweite Besonderheit: Man hatte bereits 1956 anerkannt, dass man im Bereich Verkehr nicht einfach 

die Subventionen abschaffen darf, die man notwendigerweise braucht, um öffentliches Interesse zu 

erfüllen. Man hat also damals gesagt, es gibt „gemeinwirtschaftliche Pflichten“. Für diese Leistungen darf 

und muss unter besonderen Regelungen auch gezahlt werden. Gleichwohl muss man darauf achten, 

dass dies nicht den Wettbewerb verzerrt. Die EG hat also schon 1956 anerkannt, dass man im ÖPNV und 

im Verkehr allgemein öffentliche Mittel zahlen darf und man muss auch dafür den gemeinsamen Markt 

herstellen.  

Dafür hat man dann 1969 eine Verordnung geschaffen, die sogar erst mal etwas positives bewirkte. Vor 

1969 hatten die Mitgliedsstaaten nämlich ihre staatlichen Eisenbahnunternehmen zwar munter 

verpflichtetet, irgendetwas im Bereich der Daseinsvorsorge anzubieten. Sie haben ihnen aber kein Geld 

dafür gegeben. So haben diese Eisenbahnunternehmen immer nur Verluste erwirtschaftetet.  

Diese neue Regelung bewirkte die Ausgleichspflicht. Wenn die öffentliche Hand jemanden mit einer 

Pflicht betraut, dann muss diese Pflicht eindeutig spezifiziert sein. Zum zweiten hat der Unternehmer 

einen Anspruch darauf, für den wirtschaftlichen Nachteil einen Ausgleich zu erhalten. Der 

Nachteilsausgleich darf aber nicht so hoch sein, dass das Unternehmen woanders den Wettbewerb 

verfälscht. Also bedarf es einer Kappungsgrenze.  

Das war der Ausgangspunkt für die öffentliche Diskussion um den Nahverkehr. Im Jahre 1991 - 

vorgenommen hatte man sich das Jahr 1975 - wurde diese Verordnung novelliert, indem der 

Wirkungsbereich auf den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr angewendet wurde. Allerdings 

konnten die Mitgliedstaaten noch darüber entscheiden, ob das denn nun überhaupt für den Öffentlichen 

Personennahverkehr im Ganzen gilt.  

Außerdem wurde der Verkehrsvertrag als Instrument eingeführt. Man hat gesagt, wir wollen nicht länger, 

dass die öffentliche Hand durch Auflagen festlegt, welche Leistung zu erbringen ist, sondern es soll ein 

Vertrag sein. Über diese Vertragskonstellation kommt man sehr nahe an das Vergaberecht, das war mit 

der Regulierung 1991 gesetzt. Diese Verordnung 11/91 wurde in fast allen Ländern Europas angewendet, 

nicht oder nur wenig in Deutschland, unter anderem weil die neuen Beitrittsstaaten das EG-Recht jeweils 

intensiver und klarer angewendet haben als die bestehenden Mitgliedsstaaten.  

So haben die Skandinavischen Verkehrsunternehmen zum ersten Mal definiert, was will ich eigentlich für 

meinen Öffentlichen Nahverkehr bezahlen und welche Leistung will ich dafür haben. Das führte dazu, 

dass sich die teils kommunalen, teils privaten Betriebe überlegen mussten, wie sie den Anforderungen 

ihrer Stadträte ein entsprechendes Angebot machen können. So konnten die Unternehmen auch genauer 

sehen, wie sie ihre unternehmerischen und wirtschaftlichen Ziele erfüllen.  

Die Trennung in Daseinsvorsorgepflichten auf der einen Seite und unternehmerische Pflichten auf der 

anderen Seite hat einen großen Vorteil. Am plakativsten hat mir das jemand aus Göteborg erzählt, der 
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noch aus dem kommunalen Unternehmen vor dieser Phase kam. Der sagte: „Eigentlich war das vorher 

klasse, wir konnten unsere Politiker immer in Watte packen. Wenn sie was wollten im Bereich der 

Daseinsvorsorge sagten wir, dass kostet aber viel Geld. Und wenn sie sagten, wir sollten wirtschaftlicher 

werden, sagten wir, wir streichen die Daseinsvorsorge. So konnten wir agieren, wie wir wollten und nicht 

wie die wollten.“ Das wurde natürlich aufgelöst durch einen Verkehrsvertrag. Wenn man will, dass in den 

Abendstunden noch Verkehrsleistung angeboten wird, dann kostet das so und so viel. Meine Erfahrung 

bestätigt das: Daseinsvorsorge ist mit Vertragssteuerung gut vereinbar.  

Man hat in Skandinavien, aber auch in Frankreich, die Betriebsleistungen ausgeschrieben, ohne dass die 

Daseinsvorsorge oder die Marktanteile am Personenverkehrsmarkt darunter gelitten haben. Die Einzigen, 

die darunter zunächst gelitten haben, waren die Preise und natürlich die Mitarbeiter in den kommunalen 

Unternehmen oder bei denen es Betreiberwechsel gegeben hat. Aber auch dafür sind Regeln entwickelt 

worden, dass das Personal auf den neuen Betreiber übergehen kann.  

Ein Sonderfall gab es in Großbritannien. Dort hat man liberalisiert, ohne entsprechende Verkehrsverträge 

einzuführen. Man hat dort gesagt, die Unternehmen sollen zusehen wie sie am Verkehrsmarkt Geld 

verdienen und der Rest interessiert uns erst mal nicht. Das hat tatsächlich erst mal dazu geführt, dass das 

Angebot den Bach herunter gegangen ist.  

In Deutschland ist die Lage etwas anders. Deutschland wendet im Bereich Schienenverkehr dieses 

europäische Recht an. Man macht Verkehrsverträge und das funktioniert ja mal mehr schlecht als recht 

oder mal besser als schlecht im Bereich Deutsche Bahn und anderen privaten Bahnen.  

In Deutschland ist es so, dass der Bereich Öffentlicher Nahverkehr eine traditionell unternehmerische 

Aufgabe ist, die im Verkehrsgewerberecht geregelt ist. Erst in den 90er Jahren wurde in einem 

Bundesgesetz eine Gewährleistungsverantwortung definiert. Subsidiarität als Eingriffsbefugnis der 

öffentlichen Hand gegenüber dem Unternehmer nach Personenbeförderungsrecht. Die Kommune darf 

sich als Aufgabenträger nur subsidiär einmischen, erst soll mal der Unternehmer agieren.  

Aber was ist mit diesen Unternehmern? Sie sind ja nicht vom Himmel gefallen, aber so ganz weiß auch 

keiner, wo sie herkommen, denn es gibt kein transparentes Verfahren der Auswahl eines Unternehmens. 

Es sind im Grunde öffentliche oder private Monopole, die historisch gewachsen sind und in allen Städten 

und Landkreisen in Deutschland existieren. Mal sind es öffentliche Monopole, mal private, mal gemischt, 

das gibt es überall.  

Aber es gibt kein praktiziertes Auswahlverfahren für den Monopolisten. Das heutige EG-Recht wird in 

Deutschland nicht vollständig angewendet. Das Urteil Altmark-Trans wurde zitiert. Das Urteil Altmark-

Trans sagt, diese vier Kriterien, in Deutschland dann zur Anwendung kommen wenn nicht die Verordnung 

11/91 gilt. Ob diese Verordnung 11/91 gilt, konnte im damaligen Klageverfahren nicht mehr geklärt 

werden, weil der Rechtsstreit sich erledigt hatte und nur noch über die Kosten entschieden worden ist.  

Es ist jetzt aktuell ein neuer Rechtsstreit anhängig, über den im Oktober entschieden wird. Dann wird man 

für den Bereich ÖPNV wissen, ob diese vier Kriterien zur Geltung kommen oder ob die Verordnung 11/91 
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gilt. Ich möchte dazu sagen, dass diese vier Kriterien der Verordnung 11/91 sehr genau nachgebildet sind. 

Was von beiden zur Anwendung kommt, ist eigentlich gleichgültig.  

Formal gibt es Unterschiede, aber das Prinzip ist bei beiden das gleiche. Spezifiziere die Leistung. 

Ausgleich gibt es nur für die spezifizierte Leistung. Ob die Leistung ausgeschrieben werden muss, 

entscheidet sich nach dem Vergaberecht. Es gibt Fälle, wo man nicht ausschreiben muss. Die Inhouse-

Vergabe ist genauso zulässig im Rahmen der Verordnung 11/91 mit den Schwierigkeiten, die Sie auch 

beschrieben haben.  

Wobei es nicht darum geht, wie man Stadtgrenzen überschreitende Verkehre organisiert. Schon in der 

Fassung, die die Kommission im Sommer letzten Jahres vorgelegt hat, war vollständig geregelt, dass 

grenzüberschreitende Verkehre von einer Stadt bestellt werden können.  

In der Novelle der Verordnung 11/91, hat man meiner Meinung nach 140% der Forderungen 

durchgesetzt. Man wird dauerhaft nicht glücklich damit, dass man 40% mehr durchgesetzt hat, als man 

vernünftigerweise hätte durchsetzen sollen. Die Kommission hat hier einen Verordnungsvorschlag 

vorgelegt, und den nach einer ganz kräftigen Ohrfeige aus dem Parlament und dem Ministerrat im Jahr 

2005, novelliert. Dieser zweite Vorschlag enthielt umfassende Ausgestaltungen zu den Direktvergaben im 

kommunalen Bereich. Es war ganz eindeutig geregelt, wie und wann und wo direkt vergeben werden 

kann. Inzwischen hat dieser Vorschlag das Stadium der politischen Einigung im Verkehrsministerrat 

erreicht. Und der gemeinsame Standpunkt wird für den Herbst erwartet.  

Frankreich und Deutschland haben in ihrer Lobbyarbeit gemeinsam versucht zu erreichen, dass die 

Verkehrsverträge direkt vergeben werden können. Und direkt meint, ohne jede Form von Ausschreibung 

im Bereich Eisenbahnverkehr. Das heißt, der gesamte Eisenbahnverkehr, immerhin ein Markt mit 

mehreren Milliarden Euro, der transnational geprägt ist, kann munter direkt an ein Unternehmen vergeben 

werden? Ohne jede Begründung? Und jetzt denken Sie mal zurück, was die Intention der Gemeinschaft in 

diesem Bereich war? Damals hatten die Mitgliedsstaaten Zollgrenzen oder ähnliches – und jetzt soll man 

im Eisenbahnbereich milliardenschwere Verträge ohne jedes Verfahren vergeben können? Wirklich 

mehrere 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das halte ich für ein Ding aus dem Tollhaus. Im Grunde sagt man 

hier, wir verzichten auf jegliche Kontrolle in diesem Bereich.  

Anders ist es im kommunalen Bereich. Die Direktvergabe an kommunale Unternehmen, die kann man 

ordnungspolitisch für richtig halten, aber darüber kann man nach der neuen Verordnung vor Ort 

entscheiden. Das finde ich auch richtig. Nur man hat bei dieser Direktvergabe die 40% „on top“ gegeben, 

die ich nicht mehr für richtig halte.  

Wie gesagt, für richtig halte ich den kommunalen Beritt und das Verkehrsgebiet, was eine Kommune 

betrifft, dass muss ja nicht immer nur das Stadtgebiet sein. Daraus gemacht hat man jetzt den gesamten 

Verbundraum. Nun ist es manchmal so, dass der Verbundraum nur das Verkehrsgebiet ist. Stellen sie 

sich mal den Rhein-Main Verkehrsverbund vor.  Sieben Millionen Einwohner in einem Verbundgebiet und 

die Stadtwerke Hanau können jetzt durch die Lande ziehen und überall in Fulda oder wo auch immer 

sagen, sieh mal, hier habe ich einen Vertrag, willst du nicht unterschreiben? Kannst an mich direkt 
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vergeben. Jeder andere, der kommt, dem kann man nur anbieten, mach ein Vergabeverfahren. Meiner 

Ansicht nach führt das zu weit. Fulda hat kein Interesse an Hanau. Kein Fuldaer Stadtrat kontrolliert, was 

in Hanau passiert. Und da muss ich sagen, dass ist nichts anderes als klassische Wirtschaftstätigkeit. 

Das führt dazu, dass man damit Schindluder treiben wird. Das Vergabeverfahren mag ja schwierig sein, 

aber korruptiven Tendenzen werden vorgebeugt. Es geht ja gar nicht mal immer um persönlichen Vorteil, 

aber um eine Gemengelage von persönlichem Einfluss, Macht und Vorteilen. Da möchte ich einfach 

genau die Transparenz haben, die Ausschreibungen bringen.  

Dazu kommt die Direktvergabe an private Unternehmen. Da hat man gesagt, private Monopolisten sollen 

ja auch nicht so schlecht wegkommen. Also erhöhen wir den Schwellenwert auf z.B. im Busbereich auf 10 

Millionen. Und wenn es kleine Unternehmen sind auf 17 Millionen. Na prima! Es ist für mich unerklärlich, 

wie man Millionenbeträge darf nach europäischem Recht direkt vergeben. So richtig wirksam geworden 

ist das ganze ja erst als man Rechtsmittel dagegen hatte. Und diese Rechtsmittel haben einem erst das 

europäische Recht gegeben. In anderen Rechtsordnungen Europas existierten diese Rechtsmittel bei 

Vergaben schon lange. Deutschland hat sich immer schon dagegen gewehrt. So nach dem Motto, ein 

preußischer Beamter handelt korrekt. Nur von dem haben wir uns weg entwickelt, seitdem wir eine 

Rheinische Demokratie hatten. Und damit habe ich hoffentlich genug Pfeffer auch in ihre Richtung 

gegeben.  

 

Gisela Kallenbach 

Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Werner. Vielen Dank, da Sie uns in die Thematik des Verkehrs eingeführt 

haben, Sie haben mit Ihren Einführungen einen guten Spannungsbogen aufgebaut. Wie gehen wir denn in 

der Zukunft mit der Daseinsvorsorge im Bereich Verkehr um?  

Herr Tippach: Wie sind Ihre Erfahrungen als Vertreter eines kommunalen Unternehmens, das 

Verkehrsdienstleistungen anbietet und möglicherweise auch im Ausland wirtschaftlich aktiv werden will?  

 

Steffen Tippach, Leipziger Verkehrsbetriebe 

Vielen Dank für die Einladung, Frau Abgeordnete, auch im Namen der Leipziger Verkehrsbetriebe. Das 

Thema der Veranstaltung trifft unser Unternehmen im Kern. Wir erbringen eine öffentliche Dienstleistung 

der Daseinsvorsorge im Bereich Verkehr. Lassen sie mich zunächst zwei Punkte aufgreifen.  

Einerseits. Als Leipziger, der für die kommunalen Verkehrsbetriebe und Wasserwerke und den 

Europäischen Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft tätig ist, kann ich das gesamte europäische Bild 

gut wahrnehmen. In dieser der Verbindung liegen Möglichkeiten und Probleme wie auch der erkennbare 

Mehrwert für die Unternehmen.  

Ein praktisches Beispiel aus den Leipziger Verkehrsbetrieben. Diese unterliegen mittlerweile einer 

vielfältigen Einflussnahme durch europäische Regelungen. Auf den ersten, zweiten und sogar auf dem 
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dritten Blick sehr verwirrenden Regelungen. Wir haben im Verhältnis der Stadt mit den LVB (als Teil der 

Stadt-Holding LVV) ein Verhältnis, was in der Zukunft durch die von Herrn Werner angesprochene neue 

EU-Verordnung über Personenverkehrstransporte bestimmt wird.  

Wir haben innerhalb der Unternehmensgruppe ein Verhältnis auf Grundlage der Sektorenrichtlinie 

2004/17. Und in dem Bereich, wo das Handeln des Unternehmens nicht den Verkehrsbereich betrifft, also 

nicht die Sektorenrichtlinie, haben wir wiederum die allgemeine Vergaberichtlinie zu beachten, die 

2004/18.  

Das heißt, schon das Vergaberecht beruht auf drei verschiedenen Verordnungen. Dazu kommen die 

Entwicklungen im Konzessionsbereich, die für das nächste Jahr angekündigt sind, die auch für die 

Transportverordnung Auswirkungen zeigen könnte.  

Das Beihilferecht ist der andere große Block: das Monti-Packet, Altmark-Trans... bis hin zu den Fragen, 

die auf europäischer Ebene nicht unmittelbar entschieden werden und ergo nicht unmittelbar diskutiert 

werden, nämlich der steuerliche Querverbund, der für eine Stadt wie Leipzig und sein 

Verkehrsunternehmen von erheblicher Bedeutung ist.  

Jeder der drei Vergabewege beinhaltet eine so genannte Inhouse-Komponente. Das heißt, die 

Möglichkeit, eine Eigenerbringung durch die Stadt zu machen über ein öffentliches Unternehmen, wird in 

der Verordnung, die Mitte nächsten Jahres für den Personenverkehrstransport kommen wird, zum ersten 

Mal überhaupt schriftlich fixiert sein als europäische Rechtssetzung.  

Die so genannte Inhouse-Regelung ist teilweise angelehnt an das erste Kriterium aus dem so genannten 

Teckal-Urteil. In der Sektorenrichtlinie wiederum, die für das Innenverhältnis zuständig ist, gelten andere 

Kriterien. Hier gilt im Falle der LVB das so genannte Konzernprivileg, das gewisse 

Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb eines Verbundes aus Unternehmen gestattet. In der allgemeinen 

Richtlinie gibt es überhaupt keine Möglichkeit der Eigenerbringung.  

Hier gilt die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes  - und diese Rechtssprechung ist sehr 

lebendig. Das kann man daran sehen, dass es vor zwei Jahren völlig legitim war, eine Direktvergabe an 

ein öffentliches Unternehmen zu machen, bei dem 51% in öffentlicher Hand und 49% in privater Hand 

sind. Nach einer Reihe von Urteilen in den Jahren 2005/2006 ist es jetzt so, dass 100% in öffentlicher 

Hand und 100% in der Hand eines einzigen öffentlichen Eigentümers sein sollen. Das heißt, die Schlinge 

zieht sich dort zu. Das hat gravierende Auswirkungen auf die öffentlichen Unternehmen.  

In diesem gesamten europäischen Mix von Regeln entsteht ein verstärkter Vergabedruck. Das kann auch 

durchaus positiv sein. Das Unternehmen von Herrn Werner hat sich intensiv mit der Situation in 

Skandinavien befasst und dazu auch viel publiziert. Dort ist der Wettbewerb im ÖPNV eingeführt worden. 

In der ersten Runde der Ausschreibung gab es regelrechte Dumpingangebote, dadurch haben Qualität 

und Löhne gelitten. Die öffentlichen Entscheidungsträger haben das erkannt und in der zweiten Runde die 

Kriterien spezifiziert bzw. neue eingeführt. Das führte dazu, dass die Ausgaben wieder gestiegen sind - 
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halbwegs angemessene Löhne und halbwegs angemessene Qualitätsstandards der Bedienung wollen ja 

auch bezahlt sein.  

Besonders von den Schweden höre ich, dass sie ganz zufrieden mit dem Ausschreibungsprinzip sind. Sie 

sagen, sie wenden jetzt weniger auf als vorher und haben eine gleiche oder sogar bessere Leistung. Das 

will ich überhaupt nicht hinterfragen. Aber: diese zweite Runde, in der es tatsächlich zu einem 

ordentlichen Ausschreibungsverfahren kommt, die überlebt ein öffentliches Unternehmen nicht. Weil es in 

der ersten Runde mit Dumpingangeboten mithalten müsste und die Verluste woanders kompensieren 

müsste. Das aber ist nicht so ohne weiteres möglich, weil die deutsche Rechtssetzung dem öffentlichen 

Unternehmen nicht einfach weitere Geschäftsfelder erlaubt. Es besteht also die Gefahr – bei allen 

positiven Effekten, die Ausschreibungen mit sich bringen können - dass öffentliches Eigentum in 

Größenordnungen vernichtet werden kann.  

Ein letzter Punkt betrifft Wettbewerbsfragen. Es ist ein Spezifikum von Transportdienstleistungen: es gibt 

im Moment im ÖPNV keinen geöffneten Markt - obwohl es sehr große Anbieter gibt, auch sehr große 

private Anbieter im ÖPNV. Das betrifft auch die LVB – wir haben ein Monopol in einem bestimmten Gebiet 

für eine Verkehrserbringung, gleichwohl steht sie in einem heftigen Wettbewerb. In dieser Stadt stehen 

jeden Morgen 100 000 Leuten auf und stellen sich die Frage: Wie komme ich dahin, wo ich jetzt hin will? 

Laufe ich, nehme ich das Fahrrad, nehme ich den Bus, fahre ich mit der Straßenbahn, nehme ich das 

Auto oder die Straßenbahn?  

Das heißt, es sind sehr viele Alternativen da. Der Personenkreis, der sich auf die Benutzung des LVB-

Netzes beschränkt, ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl relativ gering. Gleichwohl wird die Einwohnerzahl 

als Basis für den Auftrag der Realisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge betrachtet. Der Wettbewerb 

zwischen Bahn, Auto, Rad etc. zwingt ein Unternehmen wie die LVB, ständig die Effizienz zu hinterfragen, 

sie zu steigern und das Angebot zu verbessern, um möglichst viele Einwohner und Gäste in die eigenen 

Verkehrsmittel zu lotsen. Das ist kein reines Monopolgeschäft, weil es mit anderen Verkehrsträgern 

konkurriert. Und in dieser Aufstellung hat die LVB auch andere Aufgaben zu berücksichtigen.  

 

Gisela Kallenbach 

Herzlichen Dank, Steffen Tippach. Michael Cramer, wie schafft es ein Volkvertreter im Europäischen 

Parlament, in dieser Spannung, die richtigen Entscheidung zu treffen. Kundenorientiert, bürgernah, am 

Gemeinwohl orientiert, Versorgungssicherheit gewährleistend. Wie kommt man zu einer Entscheidung, 

mit der man in den nächsten Jahren gut leben kann, ohne dass einen das Gewissen plagt, dass man 

möglicherweise eine falsche Richtungsentscheidung getroffen hat? 

 

Michael Cramer, Mitglied des Europäischen Parlaments 

Ich glaube, damit muss jeder leben, dass er irgendwann auch einmal eine falsche Entscheidung getroffen 

hat. Das ist ganz normal – aber man möchte so wenig wie möglich Fehler machen und darum geht es ja. 
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Drei Bemerkungen möchte ich machen. Erstens, wer ist Europa? In Ihrem Vortrag, Herr Werner, 

sprechen Sie oft von der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission ist die Hüterin der 

Gesetze und die Gesetze haben die Mitgliedsstaaten gemacht. Das heißt, Europa ist auch immer der 

nationale Mitgliedsstaat, die nationale Regierung. Auch ein Herr Schröder stellte sich immer hin und 

sagte, was haben die da beschlossen? Aber es war alles mit seiner Stimme passiert. Ich kenne kein 

Gesetz von wesentlicher Auswirkung, wo Deutschland nicht mit Ja im Rat gestimmt hat, sonst wäre es 

wahrscheinlich kein Gesetz geworden.  

Zweiter Punkt, warum beschäftigen wir uns damit? Der rheinische Klüngel ist ein gutes Stichwort. Da ist 

die gesamte öffentliche Daseinsvorsorge zur Versorgung der Parteifunktionäre missbraucht worden, um 

ihnen ein hohes Einkommen zuzuschachern. Die öffentliche Daseinsvorsorge stand nicht im Zentrum des 

Interesses. Dieser Missbrauch hat ja auch dazu geführt, dass man sich damit befasst.  

Aber warum bemühe ich mich, Fehler zu vermeiden? Ich war 15 Jahre im Abgeordnetenhaus von Berlin. 

Mal waren wir an der Regierung, mal in der Opposition. Der Laden Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 

funktionierte in etwas so: Wenn es die Fahrgäste nicht gäbe, wären wir ein tolles Unternehmen und der 

Laden würde funktionieren. Wir wollten Veränderungen,  aber ob die BVG nun die Straßenbahn 

behindertengerecht sanierten oder nicht war eine alleinige Entscheidung der BVG. Ob sie 

Zweirichtungsfahrzeuge anschaffen oder nicht, war eine alleinige Entscheidung der BVG. Wir kamen 

gegen diesen Monopolisten nicht an. Das mag in Leipzig anders sein.  

Wir haben es mit dem Monopolisten Deutsche Bahn zu tun gehabt. Das Land Berlin bestellt den 

Regionalverkehr und einen Halt am Bahnhof Charlottenburg. Die Bahn sagt, das könnt ihr dreimal 

bestellen, ihr müsst bezahlen oder wir halten da nicht. Oder die Debatte um den Bahnhof Zoo, eine 

singuläre Entscheidung von Herrn Mehdorn, aus welchen Gründen auch immer fahren die Züge jetzt da 

durch. Die Bahn gewinnt keine Minute dadurch. Die Regionalzüge halten viermal auf dieser Strecke und 

sind genau so schnell wie die ICEs. Deren Züge halten nicht, obwohl 80% der Fahrgäste weitere Wege 

zum Hauptbahnhof haben. An solchen Punkten muss die Politik wieder Einfluss bekommen.  

Und die angesprochene Verordnung der Kommission bietet dabei wesentliche Vorteile. Einmal gibt es 

mehr Transparenz. Wir wollen wissen, wie teuer es ist. Für die kleinen Unternehmen kann man ja die 

Direktvergabe beibehalten. Es hat doch keinen Zweck wegen dreier Busse eine europaweite 

Ausschreibung zu machen, in 21 Sprachen, da nimmt die Bürokratie überhand. Deshalb hat das 

Europäische Parlament gesagt, für die kleineren Aufträge kann die direkte Vergabe sein.  

Dann wollte die Kommission die Reziprozität gewahrt wissen. Das heißt, es kann nicht sein, dass ein 

großes Unternehmen per Direktvergabe im sicheren Hafen sitzt und sich auf dem europäischen 

Wettbewerbsmarkt beteiligt. Also in EU-Binnenmarkt Konkurrent ist, aber auf dem heimischen Markt 

keine Konkurrenz zu fürchten hat.  

Ich habe mich in Berlin dafür eingesetzt, dass zum Beispiel die Firma Connex im Regionalverkehr Berlin 

eine Chance hat. Aber die Franzosen machten den Hafen dicht. Connex kann auf dieser Basis 
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Dumpingpreise bieten, weil sie wissen, sie kriegen die Aufträge von zu Hause weiter direkt vergeben. Also 

Transparenz und die Reziprozität waren wesentlich.  

Dann hat der Europäische Rat aus dem Vorschlag der Kommission etwas gemacht, was ich gar nicht 

mehr verstand. Erst einmal hat er die Bagatellgrenze angehoben. Und zum zweiten er hat die 

Eisenbahnunternehmen rausgenommen. Wenn aber schließlich nur ein kleines Segment von Bussen im 

öffentlichen Verkehr dem Wettbewerb ausgesetzt wird und alles andere bleibt wie es ist, dann brauchen 

wir keine europäische Regelung.  

Warum sind die Eisenbahnunternehmen rausgenommen worden? Da haben die Franzosen doch nichts 

zu befürchten! Ich habe mit Vertretern der Betreiber des U-Bahnnetzes in Paris geredet. Die waren bei mir 

im Büro und ich habe sie gefragt, wenn die Reziprozität nun gilt, wofür seid ihr denn, für den Wettbewerb 

oder wollt ihr weiter die Direktvergabe?  

Nein, nein, nein, haben sie dann gesagt. Wenn das so ist, wollen wir natürlich den Wettbewerb. Denn wir 

haben in einigen europäischen Städten den Wettbewerb gewonnen, das müssten wir alles aufgeben, 

wenn wir in Paris die Direktvergabe hätten. Nein, wir stellen uns auch zu Hause dem Wettbewerb und wir 

haben Chancen ihn zu gewinnen.  

Auch die Deutsche Bahn hat doch nicht jeden Wettbewerb verloren. In Schleswig-Holstein wird die Hälfte 

der Eisenbahnmaßnahmen ausgeschrieben. Die Deutsche Bahn hat gewonnen, aber eben nicht alles. 

Wenn die Deutsche Bahn bestimmte Strecken nicht mehr bedient, aber meint verhindern zu können, dass 

dies ein anderer tut, dann müssen wir alle ein Interesse an realer Daseinsvorsorge haben. Dann wird es 

ausgeschrieben, denn vielleicht gibt es jemanden, der die Strecken bedienen kann. Es gibt positive 

Beispiele. Strecken, wo die Deutsche Bahn gesagt hat, das kann man niemals wirtschaftlich betreiben. 

Und siehe da, da kamen kleine mit vielen guten Ideen und siehe, es geht doch.  

Deshalb bin ich ein Anhänger des Wettbewerbs und ein Anhänger der Daseinsvorsorge. Und für mich ist 

die Transparenz wichtig. Und wenn ein Jahr vorher vergeben wird, dass klar ist, das und das sind die 

Bedingungen. Und da können andere kommen und sagen, ich hätte das für 5 Millionen weniger gemacht. 

Und dann muss man sich entsprechend verhalten und dann gibt es auch eine politische Debatte darüber. 

Und wir hatten in Berlin die Situation, dass ein Busfahrer eines privaten Unternehmens 30% weniger 

verdient als sein Kollege, der bei der BVG beschäftigt ist. Ich gönne jedem BVG-Busfahrer seinen hohen 

Lohn, aber gleiches Recht für gleiche Arbeit gilt auch. Und was mache ich mit den anderen. Und die 

Gewerkschaften haben unterschiedliche Tarifverträge abgeschlossen, mal für die, mal für die, mal für die. 

Das widerspricht auch meinem Gerechtigkeitsprinzip. Da wäre ich für Spartentarife, um diese Sachen 

wieder klarzumachen.  

Nach wie vor kann man sagen, dort, wo der Wettbewerb gut funktioniert, kriegen wir mehr ÖPNV fürs 

Geld. Mehr Bus und Bahn und das ist auch ein Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge, ein Beitrag zum 

Umweltschutz und natürlich auch zur Mobilität in den Regionen. Und das ist eigentlich positiv.  
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Gisela Kallenbach 

Last but not least Wolfram Leuze. Als Stadtrat ist ja sehr nah an den Bürgerinnen und Bürger dran. Wie 

sorgen die Stadträte dafür, dass Daseinsvorsorge gewährleistet wird, nicht nur Strecken betrieben 

werden, die sich rechnen – wenn man immerfort leere Kassen im Blick hat. Wie sind die Erfahrungen hier 

vor Ort, lassen sich die auf andere Städte übertragen?  

 

Wolfram Leuze, Bündnis 90/DIE GRÜNEN Leipzig, Stadtrat 

Zunächst erst einmal: Ich bin froh heute Stadtrat zu sein. Der Stadtrat hat gegenüber 

Bundesabgeordneten und Europaabgeordneten den großen Vorteil, dass man immer unmittelbar sieht, 

wie die Effekte dessen sind, was man beschlossen hat. Die Bodenhaftung bleibt etwas irdischer.  

Zur Situation in Leipzig. Es wurde im Eingangsreferat von Herrn Prof. Steger schon betont, dass derzeit 

die kommunale Selbständigkeit erheblich gefährdet ist. Ich glaube, das kann man am Beispiel Leipzigs 

recht gut klar machen. Ich wende mich jetzt mal etwas vom Europarecht ab. Die Kommunen sind ja in der 

Rangfolge immer die letzten. Ich darf mal ein Beispiel nennen, wir haben Harz IV. Das war unter der 

Maßgabe gestartet, zu einer finanziellen Entlastung der Kommunen zu führen. Die Entlastung stellt sich 

so dar, dass wir mit einer Belastung im zweistelligen Millionenbereich zu rechnen haben, in diesem Jahr. 

Was natürlich zur Stabilisierung eines kommunalen Haushalts sehr wesentlich beiträgt. Wir sind als 

Kommune seit einigen Jahren – auch durch eine Reihe externer Faktoren - nicht in der Lage, einen 

stabilen Haushalt auf die Reihe zu bringen.  

Auf der anderen Seite steht auf der ersten Stufe das Regierungspräsidium. Das sagt: wenn ihr so 

„unsolide“ wirtschaftet, dann genehmigen wir den Haushalt nicht. Die Stadt Leipzig hat bis zum heutigen 

Tag (16.9.06) keinen genehmigten Haushalt 2006.  

Ich möchte nun zum öffentlichen Nahverkehr kommen. Jedes Mal, wenn ein Ereignis bei der LVB nicht 

allgemeines Wohlwollen hervorruft, kommt die Klage der Bürger: Da fahren ja noch alte Tatra-Bahnen auf 

der Linie 8. Es gibt also eine enorme Erwartungshaltung gegenüber der LVB. Andererseits haben die 

Kommunen nur begrenzte finanzielle Mittel und müssen schauen, wie sie den ÖVNP finanzieren können. 

Wir sind in Leipzig seit Oktober letzten Jahres in der Diskussion über den Nahverkehrsplan, er ist bis 

heute nicht beschlossen.  Die Rahmenbedingungen sind nicht gegeben, der Leistungssicherungsvertrag 

hängt in der Luft, keine gute Situation für die LVB.  

Ich glaube, dass wir mit der LVB eine relativ gute Lösung für den Leipziger Nahverkehr haben und möchte 

hier ein wirklich lebhaftes Plädoyer für ein kommunales Unternehmen halten. Natürlich gibt es 

unfreundliche Fahrer, aber genau so viel freundliche Fahrer bei der LVB. Es gibt Unpünktlichkeiten bei der 

LVB, aber es gibt auch im Autoverkehr Staus. Man muss also nicht bei der LVB eine Messlatte anlegen, 

die man im privaten Bereich auch nicht einhalten kann.  
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Summa summarum glaube ich, dass die LVB hinsichtlich der Taktzeiten und der Versorgungsdichte einen 

guten Job macht. Mir ist als Stadtrat daran gelegen, dass das so bleibt. Ein ganz erhebliches Pfund, mit 

dem die Stadt Leipzig wuchern kann, ist die Infrastruktur, auch die des ÖPNV. Ich wäre nicht begeistert, 

wenn von Brüssel aus Mühlensteine in den Weg gelegt werden würden, die das System hier behindern.  

Es wurde vorhin davon gesprochen, wer ist Europa? Ich sage: Europa sind wir, die Bürger. Für 

Menschen, die den zweiten Weltkrieg miterlebt haben und insbesondere für mich, war Europa ein Traum. 

Die Versöhnung mit Frankreich - ein Traum und nun Realität, die wir miterlebt haben.  

Man müsste langsam darüber nachdenken, warum wird der Traum langsam zur Chimäre? Wieso kommt 

in vielen europäischen Ländern nationalsozialistisches Gedankengut hoch? Das war nicht die Absicht mit 

der man gestartet ist. Europa ist mittlerweile dabei, sich mit seinen vielen Verordnungen von den Bürgern 

zu verabschieden, was man auch an der Wahlbeteiligung sehen kann. Das finde ich fatal. Meinen Traum 

von Europa habe ich bis zum heutigen Tage und ich traue mich ihn noch zu träumen. Mein Traum von 

Europa ist jedoch in dieser Beziehung ein anderer.  
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Podiumsdiskussion Verkehr 

 

Michael Joukov 
Ich komme aus Ulm und sitze dort im Stadtrat. Es wurde gefragt, was die Anhebung der Bagatellgrenze 

zur Freistellung des Schienenverkehrs bedeutet. Meiner Meinung nach haben die großen Unternehmen, 

die am lautesten gerufen haben, ihre Wunschkonditionen bekommen. Die kleinen aber bleiben auf der 

Strecke.  

Das wäre nicht das erste Mal, dass es bei der EU-Kommission so ausgeht. So wünschenswert wie es ist, 

dass ein Unternehmen vor Ort die Leistungen erbringt, muss auch bei einer Vergabe öffentlicher Gelder 

an ein Unternehmen die Transparenz gewahrt sein und man muss wissen, was mit dem Geld geschieht. 

Deshalb sollten wir uns im Bereich Verkehr nicht vor Ausschreibungen scheuen.  

Ich frage mich mit Blick auf die Ulmer Verkehrsbetriebe, inwiefern ist das noch ein öffentlicher Betrieb und 

unter öffentlicher Kontrolle? Das ist doch eher ein mittelständisches Unternehmen. Von 15 Aufsichtsräten 

sind 5 Arbeitnehmervertreter, 2 sind die Stadtspitze. Das heißt, wenn noch eine Stadträtin oder ein 

Stadtrat mitstimmt, ist die Maßnahme beschlossen. So richtig viel öffentliche Kontrolle sehe ich dort nicht.  

Vielleicht sollte man darüber reden, ob eine Leistung aus Steuern finanziert wird und ob ein Gewinn 

erwirtschaftet wird. Daran könnte man doch festmachen, ob ausgeschrieben wird oder nicht.  

Wenn Steuergelder in die Kassen eines privaten Unternehmens fließen, dann sollten alle die gleichen 

Bedingungen bei der Ausschreibung haben. Öffentliche wie private Unternehmen sind vor der Korruption 

nicht gefeit. Die Kontrolle ist wichtig.  

 

Michael Clewe 
Meines Erachtens liegt der Sinn, das Eisenbahnwesen aus dieser Verordnung herauszunehmen darin, 

dass es zwischen den Bahnunternehmen in Frankreich und unserer Bundesrepublik enge Verflechtungen 

gibt, auch enge Verflechtungen zur Gewerkschaft. Darauf versucht man hat Rücksicht zu nehmen. Man 

hofft wohl, man kommt mit der Direktvergabe bzw. bei uns mit Privatisierung und Börsengang der 

Deutschen Bahn AG noch günstiger weg, als wenn es einen offenen Wettbewerb gibt. Ich denke, die 

Leute sorgen sich darum, dass es für den Bürger teurer wird, wenn es einen Wettbewerb gibt. Ich frage 

Euch hier, als Freunde und Kollegen, ob Ihr noch in das Rad der Geschichte eingreifen könnt und 

verhindern könnt, dass diese Verordnung rechtswirksam wird.  

 

 

Heide Rühle 
Wir haben damals bei der Verabschiedung der Richtlinien zur Auftragsvergabe darauf gedrungen, dass 

nicht nur die Schwellenwerte relativ hoch angesiedelt werden. Denn wir wollten nicht, dass noch mehr 

Bürokratie entsteht. Außerdem können kleine mittelständige Unternehmen bei niedrigschwelligen 

Angeboten nicht mit bieten, das ist viel zu aufwändig.  
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Wir wollten Qualitätskriterien und hohe Schwellenwerte. Das Problem ist aber, dass die Kommunen diese 

Qualitätskriterien definieren müssen, und zwar rechtsfest. Jetzt haben wir aber eine Entwicklung bei 

kleinen und mittleren Kommunen, die mich sehr beunruhigt. Es gibt nur wenige Juristen bzw. Kanzleien, 

die sich mit dem Europarecht auskennen. Die haben das Geschäft jetzt fest in der Hand. Für die 

Kommunen ist das Einholen einer Rechtsauskunft, um diese Ausschreibungen wirklich rechtsfest zu 

machen, ziemlich teuer. 

Ein Zweites Problem: es gibt mittlerweile halbseidene private Anbieter, die dieses Problem erkannt haben. 

Sie drohen den Kommunen mit Prozessen, wovon diese sich zum Teil mit Abfindungen abhalten lassen. 

Die Qualitätskriterien an sich sind nicht die große Hilfe.  

In der Frage interkommunaler Zusammenarbeit, also bei der ökonomischen Tätigkeit von Kommunen, 

sollten wir zwei Sachen berücksichtigen:  

In der Generaldirektion Wettbewerb, mit der ich tagtäglich zu tun habe, hat sich eine Meinung gefestigt, 

die Kommunen als Gewährleistungsträger zu definieren und ihnen die ökonomische Tätigkeit weitgehend 

abzusprechen. Auf der anderen Seite sind die Kommunen aber angesichts der Finanzknappheit immer 

stärker auf diese ökonomische Tätigkeit angewiesen. Um die Daseinsvorsorge gewährleisten zu können, 

müssen sie ökonomisch tätig werden, da sie ansonsten an die Wand gespielt werden. Das ist der Punkt, 

der immer stärker in Frage gestellt wird. Es mag im Verkehrsbereich eine Besonderheit liegen. Und ganz 

bestimmt sind die landesweiten Eisenbahnnetze anders zu beurteilen als der ÖPNV.  

Aber wir als Grüne sollten wir die Debatte führen: Wollen wir, dass die Kommunen weiterhin ökonomisch 

tätig sein können? Ich spreche dabei auch von der Frage der Quersubventionierung, die im Sinne der 

Bürger sinnvoll sein kann. Oder wollen auch wir, dass die Kommunen nur noch Gewährleistungsträger 

sind? Und wer soll diese ökonomischen Tätigkeiten erbringen, wenn die Kommunen reine 

Gewährleistungsträger sind? Wer investiert dann noch in zukunftstaugliche Netze?  

Darüber sollten wir uns als Grüne auseinandersetzen. Wir haben einmal von der Liberalisierung erhofft, 

dass sie mehr Wettbewerb und damit auch mehr Möglichkeiten für ökologische Anbieter bringt. Gerade 

die Liberalisierung im Strombereich zeigt, dass die  Oligopole in Europa die Märkte untereinander 

absprechen und die Preise diktieren.  

 

Kirstin Biese, Referentin im Justitiariat von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag 

Habe ich richtig verstanden, dass Sie Herr Dr. Werner und Herr Cramer, kritisieren, dass der größte Teil 

des Transportwesens aus dem Vergaberecht heraus genommen werden soll. Mich interessiert, ob es 

Erfahrungen gibt, wie Daseinsvorsorge im Verkehr am besten gewährleistet wird. Wir kann gewährleistet 

werden, dass kleine Städte und Dörfer mit Bahnen und Bussen versorgt werden können, wenn der 

Transport ganz dem Vergaberecht unterliegt? Welcher Teil muss zwingend aus dem 

Transportvergaberecht heraus genommen werden, um eine flächendeckende Daseinsvorsorge im 

Bereich Transport zu behalten?  
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Ich bin Stadtrat hier in Leipzig und Mitglied in den Aufsichtsräten vieler kommunaler Unternehmen. Ich 

habe Erfahrung im Umgang mit kommunalen Unternehmen.  

Frau Rühle hat schon viel gesagt von dem, was ich habe sagen wollen. Wir müssen aufpassen, dass man 

nicht pauschal Monopol versus Wettbewerb diskutiert. Ich kenne kein kommunales Unternehmen, was 

sich gegen den Wettbewerb wehrt. Sie haben nur eine Forderung, die auch erfüllt sein muss und das ist 

„Waffengleichheit“.  

Ich kann mir nicht vorstellen, dass im schienengebundenen Nahverkehr in Leipzig fünf Anbieter fahren. Es 

geht darum, dass die kommunalen Unternehmen im Wettbewerb gleiche Chancen haben. Dazu gehören 

Sozialstandards und Tarifverträge. Das hängt ja alles auch mit den politisch gewollten Standards 

zusammen.  

Die LVB ist ein großes Unternehmen in der Stadt Leipzig mit 2000 Arbeitnehmern und 

Arbeiternehmerinnen. Die Politik ist gut beraten, dieses Aspekt der Beschäftigung neben der Sicherung 

des öffentlichen Personennahverkehrs und der Förderung der regionalen Wirtschaft in ihre Überlegungen 

mit einzubeziehen.  

Ein zweites Problem ist das Ausschreiben von Schienennetzen in der Stadt Leipzig. Die Stadt Leipzig hat 

kein Geld. Das Netz, also die Schienen, sind kommunales Eigentum und bleiben bei der Kommune. Sie 

sind durch den Haushalt abzusichern und zu betreiben. Nur wie, bei der derzeitigen Finanzlage der 

Kommune. Da die öffentliche Investitionskraft schwach ist, werden die Netze auf Jahre hinaus in 

Mitleidenschaft gezogen werden.  

Zum Thema Wettbewerb. Ich glaube nicht, dass wir durch Wettbewerb mehr Transparenz haben. 

Natürlich ist die Kontrolle von Unternehmen, auch von öffentlichen Unternehmen, ein Problem, das wir in 

Leipzig rauf und runter diskutieren. Aber das ist nicht über den Wettbewerb zu lösen. Die Einflussnahme 

auf ein privates Unternehmen in der Betriebsführung ist sowieso gleich Null. Beim öffentlichen 

Unternehmen habe ich noch eine Chance, hinter die Kulissen zu kucken.  

Wichtig ist es, die Regelungen klar zu machen, nach denen öffentliche Unternehmen in Kommunen zu 

arbeiten haben. Es gibt ein Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag. Damit sind Regeln definiert, über den 

Nahverkehrsplan hat die Politik gesagt, was sie will. Und hat zugleich über die 

Verkehrsleistungsfinanzierung die Finanzierung geregelt. Genau damit habe ich die notwendige 

Transparenz. Das sind meine Erfahrungen. 

 

Thomas Christian Seiffert 
Ich bin freiberuflich tätig in der Verkehrs- und Infrastrukturentwicklung. Ich denke, man sollte die 

Diskussion viel stärker von Bedarf aus führen. Beim ÖPNV ist es der Fahrgast. Also, wie sieht ein 

fahrgastgerechtes Angebot aus? Was will der Fahrgast und wie kann ich das durchsetzen? Im ländlichen 

Raum gibt es viele Verkehrsunternehmen, die fahren am liebsten Schülerverkehre, denn das kann man 

am leichtesten finanzieren. Alles andere muss man mühsam durchsetzen. Das hat wenig damit zu tun, 

was Fahrgäste brauchen. Man bedenke, wenn es in einer Gemeinde keine Schule gibt, dann hat die 

Gemeinde keinen 24h Takt, sondern ein 142h Takt. Der Bus fährt dann einmal in der Woche.  
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Da muss ein Aufgabenträger die Möglichkeit haben zu sagen, was er will und wie er es durchsetzen kann. 

Man braucht vernünftige Lohnstandards, eine gewisse Qualitäts- und Angebotsdichte. So sollte man die 

Diskussion sehen – das hat mit Ausschreibung erstmal gar nichts zu tun.  

 

Alexander Hoffmann 
Ein kurzer Hinweis für Heide Rühle. Man sollte nicht denken, dass der Wettbewerb im Strommarkt dafür 

gesorgt hätte, dass die Monopole oder Oligopole entstanden sind. Es ist eher so, dass der Wettbewerb ja 

nie durchgesetzt wurde und das ist die Ursache für die Monopolbildung.  

Zum Verkehr. Vielleicht sollten wir uns auf eine längere Frist einstellen. Es läuft ein 

Transformationsprozess mit Erfolgen und Misserfolgen. Was aber eigentlich zu kurz kommt, neben den 

Bereichen ländlicher Raum, ist die Regionalisierung, dass die Leute nutzen, was sie in der Hand haben. 

Dass sie nicht nur in den Verkehrsverbünden ausschreiben, sondern darüber hinaus und z. B. Laufzeiten 

abstimmen. Da ist noch sehr viel Potenzial.  

 

Alexander Möller, DB-Stadtverkehr 
Wir sind eine 100%ige Tochter der DB. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir in Deutschland auf dem 

Liberalisierungsindex der EU auf Platz 3 stehen, was die Schiene betrifft. Frankreich ist Drittletzter. Aber 

französische Unternehmen kommen nach Deutschland, gestärkt durch den geschlossenen Heimatmarkt 

und vernichten hier mittelständische Unternehmen.  

Und ich nehme mit Interesse zur Kenntnis, was Herr Cramer gesagt hat, denn ich glaube, dass in der 

Diskussion zu 11/91 das Thema der Inhouse-Vergabe eine sehr große Rolle spielt. Ich will nur darauf 

hinweisen, dass es ein intellektueller Widerspruch ist, für Inhouse zu sein und die kommunalen 

Unternehmen (zu Recht!) zu schützen, aber gleichzeitig, wenn es für die Eisenbahn einen Schutz gibt, das 

als Gift zu bezeichnen. Da muss man sozusagen eine intellektuelle Schleife drehen.  

Das nächste ist die Politik. Nehmen wir die ICE-Strecke Köln-Frankfurt. Da wären wir in 50 Minuten. Aber 

wir halten in Montabaur und Limburg-Süd. Das sind politische Entscheidungen und ich bin nicht sicher, ob 

der politische Opportunismus zur Effizienz beiträgt. Übrigens ist auch ein defizitäres 

Verkehrsunternehmen die Vernichtung von Volksvermögen, wie auch eine defizitäre Deutsche Bahn es 

wäre.  

Die Quersubventionierung ist rechtlich nicht mehr in Gefahr, aber faktisch. Ich weiß nicht, wie es in Leipzig 

ist, aber schauen sie sich mal an, wie in Deutschland die Stadtwerke im Bereich Energieergebnisse 

abmelden müssen. Es wird eine faktische Abschaffung der Quersubventionierung geben, obwohl wir die 

politisch gar nicht wollen.  

Wir sollten uns mal den Verkehrsbereich in Hessen ansehen. Dort läuft ein Wettbewerb, der allein auf 

dem Rücken der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ausgetragen wird. Der Lohn wird mit 7,66 Euro 

brutto pro Stunde für den Busfahrer eingepreist. Dieselben Landräte, die solche Angebote annehmen, 

geben im nächsten Atemzug dem Busfahrer einen Wohnberechtigungsschein. Im Wettbewerb geht es 

immer auf die Kosten derer, die da arbeiten, egal ob es ein großes oder ein kleines Unternehmen ist. 
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Noch eine Bemerkung. Wen schickt eigentlich die Politik in die Aufsichtsräte? Mit Verlaub und ganz 

selbstkritisch, ich habe als Jurastudent schon in Aufsichtsräten gesessen. Ich setze zum Beispiel nicht auf 

klassische Übernahmen, sondern schaue, wie können Firmen kooperieren. Natürlich ist die LVB auch für 

uns ein interessantes Unternehmen. Es geht darum, wo Unternehmen zusammenarbeiten können, um 

Planungssicherheit zu erreichen, möglichst hohe Qualität und auch möglichst solche Löhne zu zahlen, die 

die Menschen verdienen.  

 

Gisela Kallenbach 
Vielen Dank. Ich bitte jetzt noch mal alle Podiumsteilnehmer um ein kurzes Statement. 

 

Dr. Jan Werner 
Ich kann zusammenfassend die Meinung teilen, dass Wettbewerb kein Selbstzweck ist. Kommunale 

Verkehrsunternehmen sind aber auch kein Selbstzweck. Beides braucht eine Legitimation. Man muss 

gute Gründe haben für das eine, wie auch für das andere.  

Die Einflussnahme auf die Daseinsvorsorge im ÖPNV funktioniert aus meiner Sicht auf vertraglicher 

Grundlage gut. Ohne verbindliche Grundlage nicht. Das heißt, wer ein kommunales Unternehmen hat, 

was einfach so vor sich hin wirtschaftet, tut nichts für die Daseinsvorsorge. Wenn das Unternehmen nur 

das erwirtschaftet, was ein anderes Unternehmen am Markt mit den Fahrgästen schon erwirtschaftet, 

dann brauche ich kein kommunales Unternehmen, dass kann jedes Unternehmen.  

Nur wenn das Unternehmen einen Zweck verfolgt, der über den Verdienst am Fahrgastmarkt hinausgeht, 

legitimiert sich der Eingriff in die unternehmerischen Handlungsfreiheiten. Indem ich sage, ich will mehr 

oder anderes aus öffentlichem Interesse und dann soll ich das bitte auch vertraglich vereinbaren.  

Das gilt dann auch für die Frage, ob es im ländlichen Raum ÖV gibt - das kann nur über diesen Vertrag 

festgelegt werden. Ein anderes Prinzip sehe ich nicht. Eine Steuerung über Aufsichtsräte halte ich für 

sinn- und nutzlos.  

Nächster Aspekt. Nahverkehr ist keine Netzwirtschaft wie im Wasserbereich. Das heißt, was ich jetzt sage 

für den Nahverkehr, gilt nicht unbedingt für das Wasser. Ein dauerhafter Monopolist für den Nahverkehr 

ist nicht erforderlich, aber es wird immer einen Monopolisten auf Zeit geben. Das ist auch gut so und nach 

einer gewissen Zeit muss man sich überlegen, bin man mit dem Monopolisten zufrieden ist. Es muss 

Spielregeln geben, um das objektiv zu hinterfragen. Im Regelfall halte ich einen gut geführten 

Ausschreibungswettbewerb für so eine vernünftige Form des Hinterfragens. 

Zum Strommarkt. Wenn ich einen Markt so gestalte, dass er von vornherein für Newcomer nicht 

bestreitbar ist, dann sollte man sich nicht wundern, wenn man dann Oligopole bekommt. Genau das sollte 

die Politik verhindern.  

Dritter Punkt: genau deshalb sollte man auch nicht die öffentliche Infrastruktur privatisieren. Ich bin strikt 

dagegen, kommunale Schieneninfrastruktur zu privatisieren, genau wie ich dagegen bin, wenn das auf 

nationaler Ebene mit der Deutschen Bahn AG geschieht. Das macht das Monopol aus. Das heißt, gebe 

ich jemandem das Monopol und er ist noch privat, habe ich keine Möglichkeit mehr der Einflussnahme.  
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Andersherum sehe ich keine Legitimation im Busbereich zu sagen, die Leistung könne nur ein vor Ort 

gewachsenes Unternehmen erbringen. Das kann ich mir auch anders vorstellen.  

Zur Vergabe im Eisenbahnbereich, da stellt sich die Situation ein bisschen anders dar. Es ist eine Frage 

der Macht und Ohnmacht. Normalerweise ist der Auftraggeber mächtig, so denkt man, und der 

Auftragnehmer muss sich dem anpassen. Wenn die Verhältnisse so sind, dann ist es manchmal 

schwierig, einem direkten Angebot auszuweichen, auch wenn man es nicht unbedingt gerne annähme. 

Weil diese Mechanismen dazu führen, dass über ganz andere Sachen entschieden wird, als 

zweckrational notwendig.  

So würde ich sagen, im Bereich der großen Eisenbahn wüsste ich nicht, im Ausland oder in Deutschland, 

wo es ein Beispiel gibt, wo Direktvergaben begründbar sind. Vergaberecht würde heißen, man muss ein 

faires, transparentes Verfahren organisieren. Das jemand sagt, man braucht ein unfaires und 

intransparentes Verfahren, will mir nicht in den Kopf. Ich wüsste keine Rechtfertigung.  

 

Michael Cramer 
Ich will auf die Fragen eingehen, die noch nicht beantwortet sind. Also, was können wir im Europäischen 

Parlament noch tun. Wenn das, was der Rat beschlossen hat, so ins Parlament kommt, werde ich auf 

jeden Fall dagegen stimmen und meiner Fraktion sagen, das machen wir nicht, wo nur ein kleiner Teil des 

Busbereichs der Zwangsausschreibung unterworfen wird. Dass die Großen außen vor gelassen werden, 

ist Unsinn. Dann sollte man lieber alles nach dem Prinzip der Subsidiarität behandeln, dann entscheidet 

die konkrete Stadt oder das konkrete Land, was sie damit macht.  

Ich betone noch mal, ich bin für die Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, 

dass darf kein Privater kriegen. Das haben wir in England gesehen, da hatte es 10 Jahre der Private 

übernommen, nur Geld raus genommen und danach hat er es der Regierung wieder vor die Füße 

geworfen. Und 10 Jahre Sanierung waren vorbei.  

Das sieht man in Estland. Da hat man nicht nur den Betrieb, sondern auch die Infrastruktur privatisiert und 

die machen ihr Geld mit dem Güterverkehr, hauptsächlich aus Russland. Die haben zwischen Riga und 

Tallin keinen Eisenbahnverkehr für Personen mehr, weil der den Güterverkehr stört. Das ist doch absurd. 

Und so was sollen wir wiederholen?  

Wenn die Ausschreibungspflicht beim Schienenverkehr Realität wird, dann hat der integrierte Börsengang 

keine Chance. Deshalb ist die Ausnahme gemacht wurden. Das ist absurd und eigentlich die stärkste 

Bedrohung, die wir haben. Obwohl Herr Hansen das stützt. Er ist übrigens der einzige 

Gewerkschaftsfunktionär, der eine Totalprivatisierung eines öffentlichen Unternehmens stützt. Habe ich 

sonst noch nie gesehen. Ich bin ja auch Gewerkschaftsmitglied. Wundert mich jedenfalls, dass diese 

Position von der Gewerkschaftsseite gestützt wird.  

Die Infrastruktur war für mich der entscheidende Punkt bei der Energieversorgung. Weil denen ja die 

Netze gegeben wurden. Die öffentliche Hand hätte sagen müssen, die bleiben bei uns und da wollen wir 

doch mal sehen, wie sich der öffentliche Wettbewerb entwickelt. Aber aus der Infrastruktur, die in den 

letzten Jahren die Bürger und Bürgerinnen milliardenschwer bezahlt haben, holen wir das meiste raus. 

Das wäre doch die Idee gewesen. Und auch bei der Eisenbahn sehe ich das. Wir haben Milliarden 
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investiert und da wollen wir auch den Nutzen haben und nicht, dass einer sagt, die Strecke haben wir 

zwar gerade saniert, aber die passt mir gerade nicht ins Unternehmen. So haben wir das gerade mit 

einigen Straßenbahnlinien in Berlin. Die sollen stillgelegt werden, obwohl sie gerade saniert wurden.  

Beschäftigungssicherung. Bei der Deutschen Bahn AG, bei der BVG, in den letzten Jahren sind ja mit 

Zustimmung der Gewerkschaften mehr als die Hälfte der Belegschaften abgebaut worden. Das muss 

man auch tun, das hat mit Privatisierung überhaupt nichts zu tun. Ich habe jetzt eine Studie aus 

Großbritannien gelesen, wo sich der Eisenbahnmarkt aufgeteilt hat. Natürlich, die staatlichen 

Eisenbahnen haben auch verloren. Wenn ich aber alle neun Unternehmen sehe, dann ist es in etwa 

konstant geblieben. Also, wir sind an einer Talsohle, das ist nicht Ausdruck des Wettbewerbs, sondern 

Ausdruck öffentlicher Knappheit. Als Kontrast dazu: Der BVG-Chef in Berlin verdient doppelt soviel wie 

der Regierende Bürgermeister. Ich finde, da stimmt was nicht.  

Was die Deutsche Bahn betrifft: Jetzt sind die Regionalisierungsmittel gekürzt worden. In Brandenburg 

treffen die Kürzungsvorschläge ausnahmslos diejenigen Strecken, die nicht die Deutsche Bahn fährt, fast 

ausnahmslos. Das darf nicht sein. Natürlich hat ein Monopolist eine Macht, obwohl der Eigentümer der 

Staat ist.  

Die erste Gewalt im Staat ist der Deutsche Bundestag. Der beschließt, alle ICEs sollen Fahrradmitnahme 

garantieren. Was sagt die Bahn? Die interessiert das überhaupt nicht. Wo gibt es eigentlich einen 

Manager, der seinem Eigentümer so die kalte Schulter zeigt? Das gibt es nur bei der Deutschen Bahn. 

Und der Eigentümer wehrt sich nicht.  

In Frankreich lassen die keinen ins Netz. In Deutschland sind wir so weit, dass bei uns auch 

Wettbewerber teilnehmen. Sie machen fast 10% der gesamten Flotte aus. Mit der neuen Richtlinie wird 

gesagt: das Prinzip, zu Hause im sicheren Gewässer zu segeln und sich dann außen zu betätigen, so wie 

das Frankreich macht, das soll auch die Deutsche Bahn können. Da denke ich, die Reziprozität soll 

gewahrt bleiben.  

Also, wer denkt, er könnte nur in der Direktvergabe überleben, der soll mit der Direktvergabe zufrieden 

sein und soll sich dann aber auch vom Markt fernhalten. Beides zu machen, öffentlich und privat zu sein, 

keine Kontrolle über sich ergehen lassen, immer wie es passt. Das geht nicht. Wir müssen 

dementsprechend die Rahmenbedingungen am Markt so organisieren, dass der Benefit für die 

Bürgerinnen und Bürger am größten ist.  

 

Wolfram Leuze 
Zwei Punkte. Eben wurde gesagt, dass die Gefahr besteht, die Kommunen würden ihren Nahverkehr so 

einfach durch die Gegend betreiben. So ist es natürlich nicht. Der finanzielle Rahmen der Kommunen 

heute ist nicht mehr so, dass wir sagen, spielt mal Nahverkehr, wie ihr gerade lustig seid.  

Ich glaube, jede Kommune hat mit dem jeweiligen Unternehmen einen Nahverkehrsplan, in dem geregelt 

ist, was für Verkehre gefahren werden. Es gibt einen Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag, wo die 

Preise vereinbart werden. Das ist also auch nicht mehr in freier Hand und für den Bürger gut 

kontrollierbar.  
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Es wird immer so getan, als wäre die ökonomische Tätigkeit der Kommunen etwas Teuflisches. Aber es 

ist heutzutage für Kommunen eine gute Möglichkeit ihre finanzielle Situation zu stabilisieren. Man soll 

nicht immer so tun, als wäre das völlig abwegig und jenseits der Kommune.  

Gerade in Leipzig, wenn ich jetzt die LVB betrachte, wurde eine kommunale Tätigkeit aufgenommen, die, 

glaube ich, für eine Stadt im industriellen Umbruch sehr sinnvoll und sehr wichtig war, um den Anschluss 

wieder zu schaffen. Und es ist auch eine Möglichkeit, die Kommune wieder finanziell zu stabilisieren. Man 

sollte die Kommune dieser Möglichkeit nicht berauben.  

 

Dr. Lothar Tippbach 
Zu zwei Punkten. Die LVB könnte, wenn die besprochene Verordnung in Kraft tritt, problemlos die 

Direktvergabe des S-Bahnsystems in Madrid gewinnen. Wir hätten aber Probleme, wenn wir uns bei dem 

S-Bahnbetrieb von Leipzig nach Bitterfeld bewerben wollten. Da gibt es zwar Verbundräume, aber so 

einfach und klar ist es nicht.  

Zur LVB. Der Eigentümer kann entscheiden, ob er ein öffentliches Unternehmen haben will oder nicht. 

Auch muss er entscheiden, ob er ausschreiben oder direkt vergeben will. Die Leistungen der LVB 

beschränken sich ja nicht nur auf den Transport von Personen von A nach B. Die LVB hat in einer Stadt 

wie Leipzig versucht, ihren Beitrag zu leisten im wirtschaftlichen Bereich. Das also auch ein Beitrag 

kommt aus dem Bereich der kommunalen Wirtschaft zur Gesellschaft. Wir haben in dieser Woche noch 

einmal 10 zusätzliche Lehrstellen geschaffen, die eigentlich nicht benötigt werden und trotzdem haben wir 

es getan, weil wir es wollen.  

Oder zum Leoliner. Ein öffentliches Unternehmen einer prosperierenden Stadt würde wahrscheinlich nicht 

auf die Idee kommen, eigenen Straßenbahnen zu bauen. Es würde ins pralle Stadtsäckel greifen und zu 

Siemens oder Bombardier gehen und die kaufen, koste es was es wolle. Wir haben durch den Eigenbau 

30% Einsparung für das Unternehmen und haben Wertschöpfung in der Region. Das sind 50 

Arbeitsplätze, die auch langfristig daran hängen.  

Der Eigentümer muss auch das berücksichtigen. Aber noch ganz kurz zu Alexandria, weil Sie das 

angesprochen haben. Es geht nicht darum, dass wir dort tätig werden, sondern das wir dort 

Straßenbahnen verkaufen und unser Know-how anbieten. Und natürlich Einnahmen erzielen, aber bei 

Leibe nicht darum, uns als globales Unternehmen aufstellen. Die LVB sind nicht größenwahnsinnig.  

Es gibt diesen Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag. Die LVB bekommen aber letztendlich nicht das, 

was ihnen daraus zustehen würde. Sie wollen es auch gar nicht haben. Das können sie mit einem 

Privaten, mit dem sie einen Vertrag abgeschlossen haben, nie machen. So was geht natürlich auch nur, 

wenn man operativ während der Zeit, wo so ein Betrieb stattfindet, flexibel handeln kann. Auch das muss 

man berücksichtigen. Bei allen Vorzügen, die eine Ausschreibung und damit Wettbewerb auch hat. 
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Podium II: Wasser 

Heide Rühle, Mitglied des Europäischen Parlaments 

Wir kommen jetzt zum Themenkomplex Wasser. Das Wasser hat natürlich etwas andere Probleme und 

Schwierigkeiten als der öffentliche Nahverkehr und der Schienenverkehr, den wir heute Morgen diskutiert 

haben, so dass selbst der Kommission inzwischen einsichtig scheint, dass es im Bereich Wasser keine 

Sektorenrichtlinie geben kann, weil es doch ganz offensichtlich ist, dass man durch das gleiche 

Leitungsnetz nicht unterschiedliche Wasser schicken kann, die sich dann in der Qualität vermischen und 

Probleme verursachen. 

Es sieht so aus, als ob die Kommission verstanden hätte, dass es hier keinen Wettbewerb im Markt 

geben kann, sondern nur einen Wettbewerb um den Markt. Für den Wettbewerb um den Markt gibt es 

bessere Möglichkeiten als eine Sektorenrichtlinie, unter anderem die Richtlinien zur Auftragsvergabe, die 

Konzessionsvergabe. All die Dinge stehen da im Raum.  

Aber ich gebe jetzt gleich weiter an eine Expertin, die sich da viel besser auskennt: Frau Vera Szymansky. 

Sie ist seit 2001 Leiterin der nationalen Wasser- und Abwasserpolitik im BGW, dem Bundesverband der 

deutschen Gas- und Wasserwirtschaft. Ich möchte noch einmal betonen, dass im BGW private und 

öffentlich-rechtliche Unternehmer sitzen, kleine Unternehmen und große Unternehmen, alle unter einem 

Dach, was es natürlich auch nicht immer einfach macht. Meine Frage an Sie: Wie schätzen Sie die 

Entwicklung in Europa, in Brüssel ein? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Wie ordnen Sie 

sich da ein? Gibt es Bündnispartner für Ihre Interessen auch in anderen europäischen Staaten? 

 

Vera Szymansky, Leiterin der nationalen Wasser- und Abwasserpolitik des 
Bundesverbands der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) 

Besten Dank, Frau Rühle. Ich teile Ihre Einschätzung, dass die Vorstellungen in der Europäischen 

Kommission, zielgenauer geworden sind. Man hat sich lange mit dem Thema Liberalisierung beschäftigt, 

man hat Fragebögen an die EU-Mitgliedsstaaten geschickt, die dann auch beantwortet wurden. Eine 

Auswertung dieser Fragebögen steht übrigens bis heute aus. Es ist ganz klar, die Kommission hat die 

Hebel erkannt. Und die Hebel sind für die deutsche Trinkwasserversorgung vor allem die Konzessionen. 

Wir haben erwartetet, dass die Kommission eine Ausschreibungspflicht der Konzessionen vorlegen wird, 

die wir als Verband allerdings ablehnen.  

Gleichzeitig sehe ich im Moment, dass die Kommission sich etwas zurückgezogen hat und eben auf die 

Entscheidung des Europäischen Parlaments wartet. Die Entscheidungen werden nun von Ihren 

Parlamentskollegen, Frau Barbara Weiler von der sozialdemokratischen Fraktion und Herrn Lang von der 

konservativen Fraktion vorbereitet.  

Auf diese Papiere haben sehr viele Leute in der Wasserwirtschaft, nicht nur in der deutschen 

Wasserwirtschaft, lange gewartet. Als wir dann die Dokumente gesehen haben, waren wir doch etwas 
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enttäuscht, weil sie aus unserer Sicht zu einer Ausschreibungspflicht von Konzessionen führen. Und zwar 

auch zu einer Ausschreibungspflicht in der interkommunalen Zusammenarbeit. Was dieses Thema 

betrifft, kann ich mich Herrn Prof. Steger voll anschließen. 

Auch die Inhouse-Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde heute früh angesprochen. Sie 

stößt in Deutschland weitgehend auf Kritik. Wir alle hatten gehofft, dass Frau Weiler als deutsche 

Abgeordnete uns auch nach der von ihr durchgeführten Anhörung im April helfen wird. Das tut sie nicht. 

Sie möchte die Inhouse-Rechtsprechung, so wie sie im Moment existiert, gesetzlich zementieren und das 

stößt nicht auf unsere Zustimmung.  

 

Heide Rühle 

Winfried Hermann, was meinst du als Umweltpolitiker der deutschen Bundestagsfraktion zur Frage 

Wettbewerb und Wasser und wie schätzt du die europäischen Ansätze? 

 

Winfried Hermann, Mitglied des Deutschen Bundestags 

Ich möchte gerne zunächst etwas Grundsätzliches zum Thema Wasser sagen. Wir Grünen im Bundestag 

haben mit Freude gesehen, dass wir das Thema ähnlich wie unsere Kollegen im Europäischen Parlament 

angehen. In der öffentlichen Debatte wird leider das Wasserthema oft gleich behandelt wie 

Telekommunikation, Strom, Verkehr und andere Waren. Das ist nicht nur der falsche Zungenschlag, 

sondern das ist der völlig falsche Ansatz.  

Wasser ist, man muss es so pathetisch sagen, ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Es ist ein 

Lebensmittel und lebensnotwendig. Es ist in der Art und Weise, wie es gewonnen und verteilt wird, anders 

zu behandeln. Es wird übrigens weltweit anders behandelt als die anderen Waren und die anderen 

Versorgungsleistungen. Daraus folgt, dass die Politik dieser Besonderheit Rechnung tragen muss.  

Wir sind jedenfalls der Meinung, Wasser ist als öffentliches Gut in einer besonderen Art und Weise 

geschützt und als öffentliches Gut und wie es in Deutschland verfassungsrechtlich als Aufgabe 

abgesichert ist, auch nicht Teil der Wettbewerbswirtschaft. Es ist klassischer Teil der kommunalen 

Autonomie in der kommunalen Daseinsvorsorge. Nicht in allen Feldern hat sich die kommunale 

Daseinsvorsorge so perfekt in der Geschichte gezeigt, aber ich glaube, dass der Wassersektor ein 

Beispiel dafür ist, wie kommunale Verantwortung erfolgreich wirtschaften kann. Dazu muss man 

verschiedene Dimensionen der Wasserwirtschaft anschauen.  

Wir haben in ganz Deutschland, nicht allein aufgrund deutscher Anstrengungen, sondern auch aufgrund 

europäischer Hilfe, insgesamt ökologisch ein hochwertiges Wasser. Das Trinkwasser ist hochwertig, wir 

haben einen hochwertigen Reinigungsgrad und gemessen an der Qualität relativ günstige Wasserpreise 

und Abwasserpreise.  
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Der Versuch, das deutsche Wasser und die deutschen Wasserdienstleistungen teuer zu reden, kann nur 

gelingen, wenn man nicht genau Bescheid weiß, wenn Ungleiches miteinander verglichen wird, wenn bei 

den anderen Dienstleistungen übersehen wird, dass viele öffentliche Subventionen hineinfließen. Unsere 

Wasserwirtschaft aber wird im Wesentlichen selbst getragen von den Gebührenzahlern, von den Nutzern. 

Auch das ist ein sehr wichtiges ökologisches Prinzip.  

Das alles ist so geworden, ohne dass es von den Kommissaren des Wettbewerbs und des 

Binnenmarktes so hin dirigiert wurde, es ist entstanden aufgrund der besonderen deutschen Geschichte 

und der besonderen kommunalen Verantwortung. Wir hatten auf Bundesebene, gleich zu Beginn der rot-

grünen Regierung, eine massive Liberalisierungsdebatte, die ins Bundesparlament geschwappt ist. Es 

gab massive Versuche, einerseits seitens der Europäischen Kommission und andererseits von Teilen der 

Bundesregierung, speziell des Wirtschaftsministeriums, dass alle wettbewerbsbeschränkenden Regeln in 

allen Bereichen fallen müssten. Denn da gab es noch einen Bereich, den hatte man noch nicht zum 

Fallen gebracht: das war der Wasserbereich.  

Wir haben damals unter Rot-Grün sehr rasch einen Konsens gefunden, dass wir für ein nachhaltiges 

Wasserkonzept stehen, welches Wasser als besonderes, öffentliches Gut begreift und was es rechtfertigt, 

eben die Wettbewerbs-Beschränkungen weiterhin aufrecht zu erhalten.  

Wir haben uns dazu bekannt, dass Wasser Aufgabe der Kommunen und der kommunalen 

Selbstverwaltung ist und nicht Aufgabe des Bundes. Der Bund kann allenfalls Beiträge leisten zur 

Modernisierung der Wasserwirtschaft. Das war denn auch die Quintessenz unseres Antrages. Wir lehnen 

die Liberalisierung, den Wettbewerb in der Wasserwirtschaft ab. Wir stehen für eine nachhaltige 

Wasserwirtschaft ein.  

Wir wollen aber diese Wasserwirtschaft auch nicht einfach so lassen wie sie ist, sondern wir glauben, es 

gibt einen Modernisierungsbedarf. Es gibt immer noch relativ viele Wasserver- und entsorger. Es ist auch 

nicht überall optimal mit der Kooperation dieser Unternehmen, nicht effizient organisiert, manches könnte 

preiswerter gemacht werden.  

Das Wirtschaftsministerium sollte nach unserem Antrag eine Modernisierungsstrategie zusammen mit der 

Wasserwirtschaft und mit den Kommunen erarbeiten. Lange hat es gedauert. In diesem Jahr, lange nach 

Rot-Grün, ist so etwas Ähnliches wie eine Strategie herausgekommen. Eist nicht wirklich eine Strategie, 

sondern eher eine Beschreibung dessen, was irgendwie in den letzten Jahren war. Da und dort werden 

Möglichkeiten aufgezeigt, aber es ist nicht wirklich ein zukunftsweisendes Papier im Sinne einer nach vorn 

gerichteten Strategie für die deutsche Wasserwirtschaft.  

Durch die Debatte auf europäischer Ebene haben wir erst einmal einen Rückschritt erlebt. Nicht nur in 

Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern wird Wasser als besondere Verantwortung 

verstanden, es ist in der Regel auch nicht wettbewerblich organisiert.  

Es gab im Bundestag über Parteigrenzen hinweg ein breites Bündnis, Wasser anders zu behandeln als 

z. B. Telekommunikation und Strom. Wir sehen allerdings, dass vor allen Dingen die Generaldirektion 
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Binnenmarkt und Wettbewerb nicht locker lässt. Dass sie immer wieder auf Umwegen wie Konzessionen, 

Vergaberichtlinien, Public Private Partnerships, Grün,- Weiß- und sonstige Bücher versucht, um ein 

möglichst hohes Wettbewerbspotential in diesen Bereich hineinzubekommen.  

Wettbewerb ist ja nicht generell schlecht ist, das will ich auch für die Grünen ganz klar sagen: Es gibt 

Bereiche wie den öffentlichen Verkehr, da muss es bestimmte Regeln geben, eine klare öffentliche 

Verantwortung, wo man auch einen Ausschreibungswettbewerb machen kann.  

Aber im Bereich Wasser sieht es eben anders aus und da meinen wir, es ist an der Zeit, dass die 

Europäische Union endlich davon absieht, ständig einen Wettbewerb in einen Bereich zu bringen, dem 

dadurch nicht geholfen wird.  

In anderen Bereichen hat die europäische Politik ja wirklich was gebracht: die Wasserrahmenrichtlinie hat 

Wegweisendes geleistet für die Wasserschutzpolitik, für gewässerökologische Politik in ganz Europa. Wir 

haben die Aufträge der Richtlinie noch nicht abgearbeitet – und ich befürchte, dass es viele Länder selbst 

bis 2015 nicht schaffen werden. Die Wasserrahmenrichtlinie hat das ökologische, soziale und 

ökonomische Prinzip zusammengeführt, das war ein großer Fortschritt.  

Wir kritisieren, dass das Thema Wasser jetzt in der Kommission abgehakt scheint. Mehr wollen wir 

sowieso nicht machen, Probleme haben wir nur noch beim Wettbewerb. Das ist der falsche Ansatz, weil 

es eben im ökologischen Bereich nach wie vor Probleme gibt. Und zwar eine neue Dimension des 

Wasserproblems. Europa hat in den 90er Jahren Wasser als Verschmutzungsproblem verstanden. Jetzt 

gilt es seit Jahren als Problem des Wettbewerbs.  

Aber eigentlich haben wir ein Klimaschutzproblem und ein aus der Klimakatastrophe resultierendes 

Wasserversorgungsproblem in bestimmten Regionen Europas. Die größte Herausforderung für die 

Europäische Union sollte es sein, wie können wir zu einer ökologischen dezentralen, möglichst regionalen 

und kommunal verantworteten öffentlich kontrollierten Wasserwirtschaft kommen und dafür stabile 

Rahmenbedingungen zu schaffen?  

 

Heide Rühle 

Ich möchte bei der Gelegenheit an die große Hitze in London in diesem Sommer erinnern. Dreißig 

Prozent des Wassers sind versickert, weil in den letzten 15 Jahren nicht in die Leitungsnetze investiert 

wurde. Selbst die Queen durfte ihre Gärten nicht mehr bewässern.  

Winfried Hermann hat Recht, das Problem sind die Investitionen in die Netze, die langfristigen 

Investitionen. Aber auch der Umbau der Wasserwirtschaft in Regionen, in denen die Bevölkerung geringer 

wird, wo man die Leitungsnetze entsprechend zurückbauen muss – das sind die Dinge, die auf der 

Tagungsordnung stehen.  

Auf der anderen Seite: Was wird in Brüssel diskutiert? Es ist nicht so, dass Wasser ausgenommen wäre 

und als Daseinsvorsorge im eigentlichen Sinn gewertet würde. Wir haben ja in Brüssel die zwei 
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Definitionen, Dienstleistungen in allgemeinem Interesse und Dienstleistungen in allgemein 

wirtschaftlichem Interesse. Und nach der Definition der Kommission, das haben wir auch in der Vorlage 

der Dienstleistungsrichtlinie gesehen, reicht es vollkommen aus, wenn Gebühren erhoben werden, um 

eine Dienstleistung als eine im wirtschaftlichen Interesse zu definieren. Und damit ist Wasser in das 

Wettbewerbsrecht hinein gerutscht. Genau diese Auseinandersetzung führen wir im Augenblick mit dem 

Grünbuch PPP und mit der Frage der Konzessionsabgaben und der interkommunalen Zusammenarbeit.  

Aber ich möchte jetzt weitergeben an Herrn Plassmann, Generalsekretär der europäischen Vereinigung 

der öffentlichen Unternehmen. Er sitzt auch in Brüssel und er bekommt auch die Auseinandersetzung in 

Brüssel hautnah mit. 

 

Rainer Plassmann, Generalsekretär des Europäischer Zentralverbands der öffentlichen 
Wirtschaft (CEEP)  

Schönen Dank, Frau Rühle. Bevor ich starte, möchte ich sagen, dass Sie, Frau Kallenbach und Frau 

Rühle, zu den hervorragenden Beispielen in Brüssel gehören, die sich für die kommunale 

Daseinsfürsorge einsetzen. Es gibt relativ viele Leute in Brüssel, die machen das per Lippenbekenntnis, 

aber hier erlebt man ein aktives Beispiel dafür, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist.  

Ich möchte gerne zwei Worte von Herrn Prof. Steger aus seinem hervorragenden Vortrag aufgreifen. Er 

hat gesagt, Europa sei kommunal blind. Das stimmt, das braucht man gar nicht weiter zu kommentieren. 

Ich möchte ergänzen: Europa ist nicht blind, sondern die Kommunalen sind nicht da. Europa kann die 

nicht sehen, weil Europa sich nur an die Mitgliedstaaten wendet. Das ist ein ganz großes Problem für 

jeden, der kommunalpolitisch tätig sein will und zu Hause noch irgendwas machen will.  

Die zweite These lautete: Höhlt Europa die kommunale Selbstverwaltung aus? Ich würde sagen ja. Nicht 

direkt, aber indirekt durch Maßnahmen wie das Ausschreibungsrecht und auch durch sektorale Politiken 

wie z. B. Energiepolitiken, zu denen ich noch komme.  

Was kann denn überhaupt noch helfen? Das Europäische Parlament kann helfen. Die Europäische 

Kommission hat ihren Plan und davon geht sie nicht ab. Seit 1985, seit dem Weißbuch Binnenmarkt folgt 

die Kommission der New-Economics-Theorie, das sind Reagan- und Thatchergedanken. Entworfen in 

Chicago in den 60er Jahren und die Kommission setzt das jetzt alles um und weicht da überhaupt nicht 

mehr von ab.  

Im Parlament kann noch etwas gemacht werden. Sie versuchen das ja dauernd, anders zu denken und zu 

handeln. Aber im Parlament denken auch viele wie die Kommission. Woher kommt es eigentlich, dass 

viele immer versuchen gleich denken? Ich weiß es nicht. Ich versuche immer anders zu denken, habe ich 

schon als Kind immer versucht. Wenn alle sagten, Fußball ist gut, dann habe ich versucht, auch noch 

etwas anderes gut zu finden, weil das so einseitig war. Heute müssen immer alle erklären, wir sind für 

Wettbewerb. Natürlich ist jeder für Wettbewerb. Ich möchte auch zwischen zwei Zigarettensorten wählen. 

Aber warum immer diese stumpfen Bekenntnisse? Es ist doch klar, dass das sinnvoll ist.  
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Nur: diese Art Wettbewerb, wie sie von der Europäischen Kommission und vor allem von den großen 

Interessenverbänden betrieben wird, ist ein Wettbewerb, der vielleicht gar nicht zu dem führt, was wir uns 

wünschen, dass nämlich die Produzenten von Dienstleistungen und von Gütern genau das produzieren, 

was die Leute brauchen und noch zu den besten Preisen. Das Gegenteil sehen wir.  

Damit kurz zum Energiemarkt. Die Änderungen werden für die Kommunen ganz große Auswirkungen 

haben. Die europäischen Regulatoren für Energie haben vorgestern beschlossen, dass sie - gegen die 

Stimme Deutschlands übrigens - für das Ownership Unbundling im Energiebereich sind. Das heißt, eine 

überwältigende Mehrheit der Regulatoren, die demnächst viel mehr Macht haben werden, sind dafür dass 

ein Ownership Unbundling stattfindet. Stellen wir uns das mal vor für die Stadt Leipzig. Die Stadt Leipzig 

muss ihre Gas- und Stromnetze verkaufen. Sie dürfen nicht mehr im Verband der Stadtwerke Leipzig 

sein. Dann werden die Netze von jemand anderem betrieben. Es gibt keine Verbindung mehr über die 

Netze zu den Kunden. Es gibt dann noch die Vertriebsorganisation der Leipziger Stadtwerke, aber keine 

Verbindung mehr zu den Netzen.  

Gleichzeitig regen die Regulatoren und die Kommission an, dass auch die Erzeugung abgekoppelt 

werden muss von den Vertriebsaktivitäten eines Unternehmens. Wenn das geschieht, dann kann Leipzig 

noch nicht mal mehr seine Kraftwerke gegen die ungünstige Strompreisentwicklung fahren.  

Das heißt, Leipzig sitzt auf einer Vertriebsorganisation, die überhaupt nichts mehr ausrichten kann. Sie 

kann ohne Netze und ohne Erzeugung keine nachhaltige Umweltpolitik mehr machen. Das wird bedeuten: 

die Gewinne sinken, damit der Beitrag der Stadtwerke für den Haushalt und damit auch zur (Quer-

)Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.  

Dann muss Leipzig sehen, wo es das Geld herkriegt. Dazu wird es ein technisch-ökonomisches Problem 

geben, weil der Parallelbetrieb von Leitungsnetzen nicht mehr so einfach möglich sein wird. Wasser, Gas 

und Strom synchronisiert zu fahren, schafft bisher Synergien. Das wird sehr viel schwieriger werden. 

Wenn das so umgesetzt wird, werden die Stadtwerke Leipzig meines Erachtens verschwinden. Für 

Kommunalpolitik bedeutet das, dass es deutlich weniger Geld für kommunalpolitische Vorhaben geben 

wird.   

Eine weitere Entwicklung, die die kommunalpolitische Selbständigkeit aushöhlen wird, ist die 

Ausschreibungspolitik. Herr Cramer und Herr Werner waren heute Morgen voll des Lobes über 

Ausschreibungssysteme. Viele Städte und Unternehmen nutzen die gut zu ihrem Vorteil. Aber wenn 

komplexe Systeme wie z. B. Verkehrssysteme oder integrierte Wasserunternehmen ausgeschrieben 

werden, dann stellt sich für mich die Sachlage doch etwas anders dar.  

Ich war lange als Jurist tätig und musste bei den Stadtwerken Köln z. B. mit Baufirmen darüber streiten, 

ob die Preise in Ordnung waren. Und immer wieder stellten wir fest: Man macht eine Ausschreibung, man 

hat einen Vertrag und dann? Dann stellt das Unternehmen bei der Ausführung fest, dass eine ganz 

andere Bodenklasse war und die Geschäftsgrundlage nicht mehr stimmte. Wir haben neu verhandelt – 

und der öffentliche Partner zahlt dabei immer drauf.  
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Und so machen diese großen französischen Unternehmen wie Veolia ihr Geld. Die kriegen ihre 

Konzession und nachher fallen dann wegen kommunaler Sonderwünsche angeblich die 

Geschäftsgrundlagen weg. Dann wird nachverhandelt und damit macht man Geld. Glauben Sie nicht, 

dass Sie als Kommunalpolitiker denen gewachsen sind! 

Ein anderes Beispiel: der Betreiber des Nahverkehrs in der Ile de France. Ich kannte den Mann, der für 

das Auslandsgeschäft der RATP verantwortlich war, sehr gut. Der sagte, wenn ich nach Italien oder nach 

Spanien oder auf die Philippinen gefahren bin, um unsere Dienstleistung anzubieten, dann habe ich mich 

manchmal geschämt, weil ich den städtischen Vertretern dermaßen überlegen war, dass ich mich 

genötigt sah, sie darüber aufzuklären, mit wem sie reden und welche Erfahrung wir haben und vor allem, 

welche Vertragsabschlußbetrugserfahrung wir haben. Z. B. über Klauseln, die auslegungsfähig sind 

später oder über die Darstellung von Situationen, von denen ein erfahrener Betreiber von vornherein weiß, 

die werden sich später immer ändern. 

Aber dieses Know-how ist auf Seiten der Städte nicht vorhanden. Ich glaube, viele Städte werden sehr viel 

Lehrgeld bezahlen, wenn sie in einen Ausschreibungswettbewerb geschickt werden.  

Zum Thema Wasser. Es wird keine sektorale Politik geben. Warum auch. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, 

im Wasserbereich Wettbewerb hereinzubringen. Die eine ist, dass man Großverbrauchern die Möglichkeit 

gibt, ihren Versorger zu wählen. Dann kriegen sie halt Spezialnetze gelegt. Ansonsten gibt es nur die 

Möglichkeit, über eine Ausschreibung das beauftragte Unternehmen zu wechseln.  

Diesen zweiten Weg traut sich keiner vorzuschlagen. Die Kommission da auch ein bisschen 

opportunistisch. Sie würde es gerne vorschlagen, einfach der Ausschreibungspolitik für 

Dienstleistungskonzessionen folgend. Sie hätte alle Instrumente in der Hand. Die Kommission nutzt die 

aber nicht, weil sie sich mit den Mitgliedsstaaten nicht anlegen will und weil sie sowieso ein Problem hat 

mit den Bürgern in Europa, die von Europa nicht viel erwarten.  

Ich warte eigentlich nur darauf, dass über Vertragsbeanstandungsverfahren oder ähnliches die Gerichte 

entscheiden. Wenn die erst mal entschieden haben, dann haben wir ohne jede politische Diskussion im 

Parlament eine völlig neue Situation. Sie wissen ja: die Wasserbetriebe in Deutschland arbeiten auf 

Konzessionsbasis, die werden aber nicht ausgeschrieben, in Spanien oder in Schweden ist das genauso.  

Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Es gibt viel Geld in der Welt, das nicht sicher angelegt 

werden kann. Deswegen wird immer nach Anlagemöglichkeiten gesucht, die sicher sind, vielleicht nicht 

soviel Rendite versprechen, aber eben sicher sind. Und da sind insbesondere die Infrastrukturen im 

Visier. Und zwar Infrastrukturen aller Art.  

Aber was heißt das? Wenn Investoren kommen und z. B. in Leipzig die Wasserleitungen kaufen? 

Vielleicht will Leipzig die nicht verkaufen. Kommt aber mal in eine Situation, wo die Rechnungen nicht 

mehr bezahlt werden können, dann nimmt die Stadt das Geld vielleicht doch an. Dann hat man einen 

Fremdeigentümer, der kein großes Interesse hat zu investieren. Jedenfalls ist Investor nicht an der 

Stadtentwicklung interessiert, höchstens daran, dass das Leitungsnetz seinen Wert nicht verliert. Dann 
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wird nur das Operating ausgeschrieben. Und dann haben wir genau die Situation, die die 

Wettbewerbsbefürworter nach dieser Staatsversagenstheorie, der New Economics Theorie, immer schon 

im Auge hatten. 

 

Heide Rühle 

Heute Morgen hatte sich gezeigt, dass noch viel mehr Interesse an Diskussion ist und auch Nachfrage. 

Bevor ich an das Publikum weitergebe, möchte ich noch eine Frage an Frau Szymansky richten.  

Meiner Meinung nach geht es auf europäischer Ebene sehr viel stärker in den Bereich der Ausschreibung 

von Konzessionen. Was hat das für Folgewirkungen beim Wasser, was hat das für Folgen für die 

interkommunale Zusammenarbeit, für die Public Private Partnerships? Könnten Sie aus Ihrer Praxis 

erläutern, welche Folgen das haben würde? 

 

Vera Szymansky 

Wir haben in der Wasserversorgung und auch in der Abwasserentsorgung verschiedene Möglichkeiten, 

das Wasser vor Ort zu organisieren. Das können die Kommunen selber machen oder sie können eine 

Konzession vergeben. Das heißt, die Kommune vergibt die ausschließlichen Leitungsrechte an dieses 

Unternehmen. Meistens zahlt das Unternehmen auch eine Konzessionsabgabe an die Kommune.  

Dann haben Kommunen die Möglichkeit, einen Zweckverband zu gründen. Außerdem gibt es 

verschiedene öffentlich-rechtliche Konstruktionen, z.B. sind Wasserunternehmen in manchen 

Bundesländern Anstalten des öffentlichen Rechts.  

Grob zusammengefasst gibt es drei Themen, die dazu gerade in Europa diskutiert werden. Nämlich die 

Konzessionen, die vor allem im Trinkwasserbereich vorkommen, im Abwasser weit weniger, die 

interkommunale Zusammenarbeit in verschiedenen Formen und natürlich die Frage der Inhouse-

Geschäfte.  

Wenn die Konzessionen ausgeschrieben werden, wird die Entscheidungsfreiheit der deutschen 

Kommunen, ob sie ihre Wasserversorgung als Konzession ausschreiben wollen oder nicht, genommen. 

Die Kommunen müssen dann ausschreiben. Ob das die Kommunen für gut oder nicht gut erachten, diese 

Frage möchte ich Ihnen jetzt stellen, die Sie ja in den Kommunen politisch aktiv sind. Wir haben unsere 

Meinung dazu, wir erachten das nicht als sinnvoll. Das trifft für die Unternehmen zu, die wir als 

Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft vertreten. Das sind die öffentlichen 

Unternehmen aber auch die privatrechtlichen Unternehmen.  



Leipziger Kommunalkonferenz  16. September 2006 
 
 
Die Zukunft der Daseinsvorsorge  –  zwischen kommunaler Organisationshoheit und EU-Vergaberecht 
 
 

www.gisela-kallenbach.eu www.heide-ruehle.de 54 

 

Podiumsdiskussion Wasser 

Fragen aus dem Publikum 

Ich glaube, dass wir uns weitgehend einig sind, dass eine Privatisierung der Wasserversorgung nicht 

wünschenswert ist und technische Probleme mit sich bringt, weil sich ja Netzaufrechterhaltung und -

betrieb nicht wirklich trennen lassen. Das ist beim Strom anders.  

Meine Frage lautet: Wie kann überhaupt ein Eigenbetrieb in einen Konzessionsbetrieb umgewandelt 

werden? Beim Wasser werden ja beispielsweise Erschließungsbeiträge geleistet, die auf 30 oder 40 

Jahre im Voraus kalkuliert werden? Nun ist die Frage, was für ein Recht haben dann diejenigen, die 

diesen Beitrag beim Hausbau entrichtet haben? Wie wird dieser Anspruch bei Übergabe in die 

Konzession aufrechterhalten? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.  

Ich schließe mich Herrn Plassmann an, das Thema muss offensiv thematisiert werden, sonst wird es über 

einen wie auch immer gearteten Modus irgendwann geregelt und dann nicht unbedingt so, dass die 

Hoheit in der kommunalen Hand bleibt. Ich glaube, wenn wir von uns aus in die Offensive gehen, haben 

wir gute Chancen, den Status quo zu halten, weil da die Sensibilität für das Thema in der Bevölkerung 

halbwegs gegeben ist.  

Das ist beim Strom nach meiner Warte ganz anders. Nur durch die Erhöhung des Strompreises ist der 

Ruf populär, es müsse irgendwas passieren. Wenn Preise subjektiv als zu hoch eingeschätzt werden, 

lautet das Patentrezept, man brauche mehr Wettbewerb.  

Wir haben die Bundesnetzagentur. Deren Wirkung haben vor allem Stadtwerke mittlerer Größe 

auszubaden, weil sich die Agentur an die großen vier Monopolisten nicht heran traut. Aber die mittleren 

Stadtwerke kriegen gerade nach und nach den Bescheid, sie sollen die Durchleitungsgebühren senken. 

Für Ulm heißt das, für uns stellt sich die Frage der Quersubvention nicht mehr, weil wir mit dem Strom 

nichts mehr verdienen. Dann ist uns auch weitgehend egal, was die EU-Kommission zur 

Quersubventionierung beschließt, da haben wir nichts mehr zum quersubventionieren.  

 

Heide Rühle 

Herr Steger, vielleicht können Sie auch was dazu sagen, was hier gerade im Raum stand, sonst würden 

wir nachher noch einmal darauf eingehen.  

 

Frage aus dem Publikum 

Ich habe eine Frage an Herrn Plassmann. Wenn es so ist, dass sich Wasser nicht für den Wettbewerb 

eignet, stelle ich mir die Frage, wie das funktionieren soll mit mehr Wettbewerb um den Markt und nicht 

innerhalb des Marktes.  
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Und der zweite Teil ist: Sie haben doch Erfahrungen mit den aufeinander folgenden Bundesregierungen 

gewonnen, wie die sich in Brüssel zu dieser Thematik aufstellen. Ich habe immer wieder den Eindruck, 

dass von deutscher Seite auf diesem Sektor nicht mit genügend harten Bandagen gekämpft wird.  

 

Rainer Plassmann 

Da kann man ganz klar sagen: der deutsche Chor existiert nicht. Und wenn, dann ist es jedenfalls ein 

dissonanter. Die Bundesländer laufen da rum, laden dauernd ein zu irgendwelchen mehr oder weniger 

überflüssigen Veranstaltungen. Unsere Kollegen fragen uns immer, warum sagt ihr Deutschen immer so 

komische Sachen, die nicht aufeinander abgestimmt sind? Als ich nach Brüssel kam, sagte mir ein 

Deutscher, der als Vertreter der Elektrizitätswerke schon ziemlich lange in Brüssel war, Herr Plassmann, 

ich will ihnen mal etwas mit auf den Weg geben: Sie haben ja in ihrem Verband viel mit Franzosen zu tun. 

Von den Franzosen lernen heißt siegen lernen. Das haben wir nicht gelernt, glaube ich. Ich kenne 

jedenfalls keinen Kampf, der von unserer Seite gewonnen wurde. Und wenn, dann war das ein komischer 

Defensivkampf, der dann ganz am Ende noch ein paar Korrekturen gebracht hat. Wir sind wirklich 

schlecht aufgestellt. Schuld daran ist zum Teil der deutsche Föderalismus.  

Aber zurück zur Frage nach den Kapitalinteressen, die Herr Hermann auch aufgeworfen hat. Ich habe da 

gerade eine wunderbare Studie der österreichischen Arbeiterkammer und des österreichischen 

Städtebundes gelesen: "Privatisierung des Wassersektors in Europa - Reformbedarf oder 

Kapitalinteressen". Um es direkt zu sagen, es gibt keine Privatisierungspolitik. Nicht für Wasser und auch 

nicht für etwas anderes. Auch nicht für Sozialdienstleistungen und Teile der Gesundheitsdienstleistungen, 

die künftig auch ausgeschrieben werden sollen. Das wird noch lustig für Sie als Kommunalpolitiker, wenn 

Sie sich dann mit diesen Wohlfahrtsverbänden und deren Leistungen und den vielen Ehrenamtlichen 

auseinandersetzen dürfen, um das Ganze dem Markt zu überlassen.  

Eine Privatisierungspolitik gibt es nicht. Aber über diese Ausschreiberei und auch über solche Ideen wie 

die Trennung von Netzen und Dienstleistungen schafft man Felder für Kapitalanlagen. Ich glaube, dass 

diese Politik im Wasserbereich nur Kapitalinteressen dient. Ein Reformbedarf ist in Deutschland oder in 

Österreich nicht erkennbar. Die Wasserdienstleistungen sind fantastisch, die Wasserqualität ist gut. 

Reformbedarf sehe ich nicht, aber wenn irgendeine Änderung passiert, dann wegen der Kapitalinteressen.  

 

Winfried Hermann  

Ich würde gerne noch einmal die Frage nach der Rolle der vertiefen. Der extremen Föderalismus im 

Bereich der Wasserwirtschaft ist wirklich ein Problem. Die Bundeskompetenz ist nicht schlüssig, die 

Steuersystematik ist unsystematisch, das kann man letztendlich nie wirklich nachvollziehen.  

Wir haben durch die Konstellation, dass der Bund im Prinzip keine Verantwortung hat, aber in der 

Europäische Union führt, eine Entpolitisierung der Diskussion. Über Jahre hat das Wirtschaftsministerium 
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unbemerkt vom Parlament im Sinne der Liberalisierung des Wassermarktes und anderer öffentlicher 

Märkte agiert. Die Politik hat das nicht bewusst wahrgenommen.  

1999 haben wir gemerkt, dass trotz der großen Mehrheit für das öffentliche Gut und für die öffentliche 

Verantwortung im Wassersektor die leitenden Beamten im Wirtschaftsministerium weitergemacht haben, 

als wäre das nicht gewesen. Erst als wir dann über die Minister (damals hatte man noch Zugang zum 

Minister) gesagt haben, so kann es nicht weiter gehen, es kann nicht sein, dass Abteilungen 

Parlamentsbeschlüsse ständig konterkarieren, hat es aufgehört.  

Allerdings nur ein paar Jahre. Jetzt sind wieder Neue da, die handeln mit der Sendungsmission, alles was 

irgendwie geht, muss liberalisiert und privatisiert werden. Die stehen zum Teil in krassem Widerspruch zu 

ihren eigenen Parteien. Man muss klar sagen, auch die konservativen Fraktionen haben viele 

Kommunalpolitiker, die wissen, dass kommunale Demokratie und Selbstverwaltung ein hohes Gut sind. 

Das kann man nicht dadurch schützen, indem man zentrale Bereiche Stück für Stück aus der 

kommunalen Verantwortung nimmt, sie in den Markt reinschiebt und privatisiert.  

Deswegen ist es eine wichtige Funktion von Parlamentariern, diese Debatte zu führen und deutlich zu 

machen, dass jeder in seinem Feld Verantwortung hat und was beeinflussen kann.  

Wir haben damals durch diesen Beschluss des Bundestages für viel Ruhe in der Debatte gesorgt und wir 

haben nach Europa ein Signal gesendet, dass es in Deutschland eine breite Mehrheit gegen die 

Liberalisierung im Wassersektor gibt. Und ich behaupte, diese Mehrheit steht noch, weil die ersten 

Erfahrungen mit Privatisierungen auf kommunaler Ebene inzwischen sich als nicht besonders so toll 

erwiesen haben wie es angekündigt worden ist.  

Ich darf noch sagen, was wirklich ein Problem ist. Es gibt nicht nur Kapital, was Anlage sucht, sondern es 

gibt natürlich auch viele arme Kommunen, denen man gesagt hat: Ihr habt doch viel Infrastruktur, die ist 

doch viel wert, verkauft das doch, dann seid ihr saniert.  

Langsam spricht sich die Erfahrung herum, dass das wirklich nicht viel und bisweilen mit dem, was man 

erlöst, gar nicht so viel rausholen kann, wenn man es an soziale und kommunale Kriterien knüpft. Wenn 

man also nicht einer günstigen Veräußerung durch Verträge das Wort redet, sondern sagt: Wenn wir das 

privatisieren, dann muss es abgesichert sein, dann muss es einen sozialen Preis geben usw.  

Plötzlich ist es kein rentables Renditeobjekt mehr. Ich kann nur viel erlösen, wenn ich viel verkaufe und 

viel verliere. Diese Debatte ist in vielen Kommunalparlamenten inzwischen geführt und deswegen gibt es 

diese billige Veräußerungsmentalität so nicht mehr.  

 

Heide Rühle 

Ich glaube, dass die Kommission weiß, dass es hier nur noch den Wettbewerb um den Markt gibt. Das 

bedeutet ja gerade die Frage der Konzessionen. Im Europaparlament haben wir noch in dieser 

Legislaturperiode eine klare Mehrheit gegen den Privatisierungsdruck im Bereich Wasser gehabt. Das 
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war immer eindeutig. Das Problem ist aber, wenn es künftig darum gehen soll, Aufträge und langjährige 

Konzessionen auszuschreiben, dann fängt es unter den Abgeordneten plötzlich an zu bröckeln.  

Wir haben den ersten Entwurf der sozialdemokratischen Berichterstatterin Frau Weiler auf dem Tisch und 

eine erste Aussprache gehabt. Das ist noch kein Gesetzgebungsverfahren, es ist noch eine Beratung zum 

Grünbuch. Aber die Kommission wird dabei natürlich genau wahrnehmen, welche Signale aus dem 

Parlament kommen. In dieser Stellungnahme wird unserem Ausschuss empfohlen, dass man auf die 

Auftragsausschreibung setzt, auf die Konzessionsvergabe. Es steht auch drin, was wir noch hoffen 

ändern zu können, zum Beispiel dass Konzessionen nur kurzfristig vergeben werden sollen, um den 

Wettbewerb zu stärken. 

 

Vera Szymansky  

Frau Rühle, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie noch einmal das Thema aufgreifen. Die Wasserwirtschaft ist 

sehr kompliziert, vor allem in Deutschland. Das ist unter anderem auch der Grund, warum der Weiler-

Bericht noch gar nicht so viel Widerhall gefunden hat, weder in der deutschen Republik noch sonst 

irgendwo in Europa. Weil nämlich sehr wenige Menschen wissen, wie wichtig die Konzessionen in der 

Trinkwasserversorgung sind.  

Gehen Sie mal in Ihre Kommune, in Ihre Gemeinden oder Städte und fragen Sie mal nach, wie Ihre 

Trinkwasserversorgung organisiert ist! Die Antworten auf diese Frage führen Sie dann auch weiter. Die 

Trinkwasserkonzessionen sind ein ganz wesentlicher Grundstein der deutschen Wasserversorgung. Im 

Abwasserbereich ist das anders.  

Wie vorhin schon gesagt, hat die Kommission jetzt die wirksamsten Hebel erkannt: das ist die 

Ausschreibungspflicht für Konzessionen. Sie hat sich still verhalten, um abzuwarten, welche Meinung das 

Europäische Parlament vertritt. Was im Moment von Frau Weiler, SPD, aber auch von Herrn Dr. Lang als 

Mitberichterstatter (CDU/CSU) vorliegt, ist eine Ausschreibungspflicht von Konzessionen. Damit ist die 

Entscheidungshoheit in Ihren Kommunen, in Ihren Gemeinden, in Ihren Städten ad absurdum gestellt. 

Das ist die eigentliche politische Botschaft, die im Moment von hier, auch von dieser Tagung in Leipzig, 

ausgehen sollte. Abgesehen von der Ausschreibung der Konzessionen fordert Frau Weiler die 

Ausschreibungspflicht der interkommunalen Zusammenarbeit und die Zementierung der Inhouse-

Rechtsprechung. Also all das, was in einer großen Anhörung in Brüssel durch die Vertreter aus 

Deutschland, Österreich und selbst von Großbritannien abgelehnt wurde. Aus meiner Sicht lacht sich da 

die Kommission ins Fäustchen, weil das natürlich genau ihre Intentionen sind. 

Zurück zum Ausgangspunkt. Wasser ist immer kompliziert. Zu Privatisierung und Liberalisierung in der 

Wasserwirtschaft möchte ich klarstellen: Privatisierung heißt nicht Liberalisierung und Liberalisierung 

heißt nicht Privatisierung. In England und Wales haben wir einen privatisierten Markt, aber keinen 

liberalisierten Markt. Ich habe hier eine schöne Publikation mitgebracht, die sechs Verbände der 

Wasserwirtschaft herausgegeben haben, unter anderem auch der VKU, dessen Vizepräsident heute im 
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Publikum sitzt, "Branchenbild der deutschen Wasserwirtschaft". Da gibt es eine Folie, danach sind rund 

55% des deutschen Wasseraufkommens privatrechtlich organisiert. Da muss man wieder differenzieren, 

privatrechtlich muss nicht unbedingt privat heißen, das muss nicht unbedingt das private Kapital sein. 

Aber zu sagen, die deutsche Wasserwirtschaft ist nur öffentlich, entspricht nicht den Tatsachen. Wir 

haben privatrechtliche Unternehmensformen in den Kommunen, das steht ja außer Frage.  

Ich möchte noch auf die Bemerkung von Herrn Plassmann eingehen, er sehe keinen Reformbedarf in der 

Branche. Jeder, der das für sich sagen wird, bleibt nach meiner Ansicht stehen. Man sollte immer 

versuchen, weiter zu kommen. Die Frage ist, was Sie meinen: die Reform der Unternehmen oder die 

Reform des Rechts oder die Reform des Ordnungsrahmens?   

Die deutsche Wasserwirtschaft hat sich diesem Modernisierungsprozess sehr positiv aufgestellt. Wir 

haben das Benchmarking gefördert, um die Effizienz zu steigern. Ein Resultat ist dieses deutsche 

Branchenbild, das dieses Jahr erstmalig vorgelegt wurde.  

Als BGW haben wir uns auch verstärkt dem Thema Preise gewidmet. Der BGW hat eine Studie in Auftrag 

gegeben, wo die Wasserpreise und Abwassergebühren von vier europäischen Staaten verglichen werden, 

diese liegt inzwischen vor.  

Abschließend noch ein Satz zur nationalen Ebene: Der Modernisierungsbeschluss im deutschen 

Bundestag von Rot-Grün war meiner Ansicht nach in der damaligen Diskussion wegweisend. Daraufhin 

bekam das Bundeswirtschaftsministerium den Auftrag, die Modernisierungsstrategie auszuarbeiten. 

Winfried Hermann hat das Papier, was dann nach zweieinhalb Jahren vorgelegt wurde, kritisiert. Es sei 

keine Strategie, die zukunftsweisend sei. Ich war damals im Bundeswirtschaftsministerium selbst zwei 

Jahre an der Ausarbeitung dieses Berichts beteiligt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nicht nur, wie 

es sein Auftrag war, die ganze Regierung einbezogen, sondern auch alle Bundesländer, alle kommunalen 

Spitzenvertreter und alle Fachverbände. So ist dann ein Minimalkompromiss entstanden, aber ein 

Kompromiss, der auf vielen Beinen steht. Und das erklärt vielleicht ein wenig den Charakter dieses 

Papiers.  

 

Dr. Andreas Schirmer, Wasserwerke Leipzig 

Frau Szymansky, so kompliziert ist das mit der Wasserwirtschaft eigentlich nicht. Ich rede jetzt nicht von 

der technischen Seite oder den Arzneimittelrückständen in den Flüssen. Bei der Wasserwirtschaft ist allen 

Beteiligten in der Diskussion in Europa und auch in Deutschland klar: Wasser ist immer ein örtliches 

Monopol. Wasser ist Vertrauenssache. Wasser hat mit Gesundheit zu tun. Aus diesem Grunde ist meine 

innere Überzeugung, Wasser ist eine der kommunalsten Dienstleistungen, weil sie sehr mit regionaler 

Verankerung und Verantwortung zu tun hat, mit den Wasserschutzgebieten, mit der Frage, wie Abwasser 

gereinigt wird bis zur Frage nach dem kleinsten Badegewässer ist.  

Interkommunale Zusammenarbeit ist vor allem für die kleineren Kommunen wichtig. Aber auch für 

Kooperationen zwischen Aufgabenträgern, um bestimmte Dienste effizienter zu machen. Es wird immer 
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viel darüber geredet, was man aus den Konzessionen und Ausschreibung rausholen kann. Ich kann mich 

an die deutsche Diskussion um 1999 erinnern. Man sagte, die Wasserpreise könnten um 20 Prozent 

sinken, wenn man die Effizienz steigert.  

Da habe ich mal nachgerechnet. Im Wasserbereich reden wir über langlebige 

Infrastrukturentscheidungen, die sind sehr stark mit Stadtentwicklung verbunden. Wir reden über 

Lebensdauern von Kanälen von 100 Jahren, bei Wasserleitungen von 60-80 Jahren, bei Wasserwerke 

von 50 Jahren, bei Kläranlagen ähnlich. 80 Prozent der Kosten entspringen der Kapitalbindung, 

Abschreibungen und Zinsen. Das heißt, das Operating macht nur etwa 20 Prozent des Preises aus. Und 

wenn ich da 20 Prozent Effizienzgewinn habe, reden wir über 2 oder 4 Prozent, die Preiswirkung haben.  

Wenn die Energiepreise von einem Jahr zum andern um 20 Prozent steigen, dann ist der Effizienzgewinn 

aufgefressen. Ich will nicht auf die Energieversorgung schimpfen, da gibt es andere Randbedingungen. 

Aber wenn ich mir die ganze Diskussion um den Wettbewerbsrahmen ansehe, dann versteh ich mit Blick 

auf die geringen Preiseffekte das Ziel der Diskussion nicht. 

Wenn man die VEWA-Studie des Bundesverbandes der Gas- und Wasserwirtschaft ansieht und mal die 

Systeme vergleicht (englisches System - Privatisierung mit Regulierung; französisches System - quasi 

Ausschreibung, aber Oligopolbildung; deutsches-österreiches System), dann stellt man plötzlich fest, wie 

effizient das deutsche System ist und dass großartige Systemunterschiede nicht da sind.  

Ich hoffe, dass es uns gelingt, mit Ihrer Unterstützung diese simple Klarheit deutlich zu machen. Ich sage 

immer, das Ziel ist das Entscheidende, nicht die Bewegung - manchmal erscheint das etwas anders.  

 

Rainer Plassmann 

Ich komme noch einmal auf den Reformbedarf zurück. Sie haben natürlich Recht, dass Unternehmen 

ständig neu reorganisiert werden und ihre Leistungen verstärken müssen. Das ist vollkommen klar. Im 

Energiebereich ist das sogar schon so weit gediehen, dass die Energieunternehmen, jedenfalls die 

größeren, in so einer Art permanenter Revolution sind und das einzige Kontinuum ist, dass es mit der 

Umwälzung immer weitergeht.  

Der Vorteil eines europäischen Verbandes ist, dass man über die Grenzen sieht und sehr häufig mit 

Kollegen insbesondere aus kommunalen Unternehmen aus allen Mitgliedsstaaten redet. In einigen 

Ländern lohnt es sich besonders hinzuschauen.  

Das ist insbesondere im Moment in Italien, weil die eine sehr radikale Gesetzgebung zur Zukunft 

kommunaler Unternehmen haben. In Italien hat man uns schon vor zehn Jahren gesagt, ihr verteidigt viel 

zu sehr eure Unternehmen. Die Dienstleistungen, die eure Unternehmen bieten, müssten doch im 

Mittelpunkt stehen.  

Damals haben das unsere deutschen Kollegen und ich selbst auch noch für ein bisschen komisch 

gehalten. Heute ist das allgemeine Meinung, auch in Deutschland. Noch interessanter ist Schweden, eine 
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sehr transparente Gesellschaft. Die diskutieren Wirtschaftsfragen manchmal auf eine ethische Art und 

Weise, die uns in Deutschland etwas fremd ist. Aber da kann man sehr viel lernen.  

Interessant ist, dass unsere Skandinavier, insbesondere die Schweden, sagen, wir können aber 

Inhousevergabe, also den Verzicht auf Ausschreibungen und den Verzicht auf Wettbewerb nicht als 

einfach so als gegeben hinnehmen. Dafür muss man auch etwas tun, der Inhouse-Status muss erarbeitet 

werden. Das heißt, die Unternehmen müssen erst einmal zeigen, wo sie gut sind, warum sie gut sind, 

warum es lohnt, sie zu haben.  

Das ist nicht einfach nur eine Geldquelle für die Kommunen, dahinter stehen auch Leistungen für die 

Gesellschaft. Diese Diskussion führen wir gerade. Wir haben dazu sogar eine Broschüre aufgelegt.  

Das wäre eine interessante Diskussion: Womit verdienen wir den besonderen Status eigentlich? Nicht 

einfach nur, weil es Selbstverwaltungsrechte gibt und weil über die Selbstverwaltungsrechte ineffiziente 

Unternehmen unterhalten werden können. Aber, wenn sich ein Unternehmen anstrengt, dann hat es auch 

gute Chancen, vor allem im Wassermarkt.  

 

Heide Rühle 

Ich gebe gleich weiter an Herrn Dr. Steger, möchte nur einen kurzen Einwurf bringen. Diese Broschüre 

des CEEP und die VEWA-Studie vom BGW waren wirklich sehr hilfreich für die Debatte in Europa. Wir 

hatten einen Kommissar, der meinte, in Deutschland sei das Wasser zu teuer, weil  viel zu kleinräumig 

organisiert, die Menschen nähmen es ja sogar nur zum Autowaschen. Da kann man doch etwas höher 

gehen mit den Preisen. Mit den Publikationen konnten wir zeigen, dass es effektiv organisiert und von 

hoher Qualität ist.  

Ich denke, die Kommunalbetriebe müssen sich auch sehr viel stärker der Öffentlichkeit stellen, sonst 

haben wir es als Abgeordnete sehr schwer zu vermitteln, dass es hier auch einen Wert gibt, den es zu 

verteidigen sich lohnt. Die Stimmung ist nämlich inzwischen gekippt.  

 

Herr Steger 

Natürlich geht es nicht nur darum, dass wir die Selbstverwaltung verteidigen. Aber besonders in den 

kleineren Städten und Gemeinden haben sie häufig gar keine getrennten Gemeindewerke. Da werden die 

Dienstleistungen im Rahmen der Verwaltung erbracht. Dort ist der Gemeinderat der Herr des Verfahrens 

in allen Dingen. Und wenn da irgendwo ein Wasserrohr bricht, wird zuerst beim Gemeinderat angerufen 

und nicht bei irgendeinem Werk.  

Ich will mit diesem Beispiel deutlich machen, egal ob das Abwasser oder Wasser betrifft – Wasser 

machen alle gern selbst, Abwasser machen dagegen ungern. Vielleicht deshalb, weil wenn Sie Millionen 

in den Boden verlegen und man sieht nichts davon, wie wollen Sie damit Wähler auf örtlicher Ebene 

beglücken?  
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Weshalb verlangen wir trotzdem, dass es auf kommunaler Ebene bleibt? Ganz einfach, weil damit 

natürlich Leute, die mit einem politischen Mandat ausgestattet sind, Dinge örtlich regulieren können. Da 

sind Baden-Württemberg und Bayern natürlich ein bisschen Ausnahmefälle. Das ist in den neuen Ländern 

historisch bedingt schon ganz anders.  

Aber die Wasserversorgung ist sehr kleinräumig organisiert. Unsere Gemeinden können dieses Thema 

nur in der Zusammenarbeit bewältigen. Einer hat gute Quellen, der andere hat sie nicht. Dann braucht 

man noch eine Fernwasserversorgung dazu, die über Zweckverbände organisiert ist.  

Mit der Ausschreibungspflicht für Zweckverbände und der Verpflichtung zur Vergabe von Konzessionen in 

der Wasserversorgung wird den Städten und Gemeinden dieses Aufgabenfeld Stück für Stück entzogen. 

Damit wird natürlich der Einfluss des einzelnen Bürgers gemindert. Ich glaube, wenn wir von 

Selbstverwaltung reden, müssen wir an das denken, was hinter den vordergründigen Effekten passiert 

und das auch zum Ausdruck bringen. Meiner Meinung nach wird das auf europäischer Ebene überhaupt 

nicht gesehen. Entschuldigung, Frau Rühle, im Parlament sehen es vielleicht noch viele, aber in der 

Kommission sieht man das nicht. 

 

Heide Rühle 

Richtig, deshalb müssen wir es immer wieder vermitteln. Ich muss aber noch etwas dazu sagen. Als ich 

1999 anfing, hatte ich den Eindruck, die Kommunen haben Europa auch noch nicht entdeckt. Sie machen 

das jetzt. Aber es ist schwierig, in Europa zu vermitteln, was der Wert der deutschen Selbstverwaltung ist, 

wenn die Kommunen sich überhaupt nicht auf Brüssel zubewegen und nur in dieser Abwehrschlacht 

verharren. Stichwort Landesbanken. Das war eine reine Abwehrschlacht. Erst jetzt lernen die 

Bürgermeister daraus, sie bewegen sich auf Brüssel zu. Wir wissen, wie mühsam das immer noch ist.  

Wir haben einfach unterschiedliche Kulturen in Europa. Die Art, wie öffentliche Dienste abgesichert und 

verankert sind, wie Kommunalverwaltung funktioniert, das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Das 

muss man immer wieder verstehen. Wenn man das nicht tut, dann besteht natürlich die große Gefahr, 

dass Brüssel solche Strukturen beschädigt, weil sie  schlichtweg nicht bekannt sind.  

 

Winfried Hermann 

Ich beobachte zweierlei. Auf der einen Seite die Zentralisierung in Europa und auf der anderen Seite eine 

Renaissance föderaler und kommunaler Ideen. Es ist doch auffällig, dass eine Reihe von zentralistisch 

organisierten Ländern zunehmend anfangen, Föderalismus bis hin zu kommunaler Selbstverwaltung 

aufzubauen. Und das halte ich für positiv.  

Trotzdem: wir sind eigentlich immer noch eher in einer Abwehrschlacht. Diese Haltung war vielleicht auch 

ein politischer und strategischer Fehler. Eigentlich müssten wir sagen, bezogen auf das besondere Gut 

Wasser ist es richtig, es in öffentlich-rechtlicher Verantwortung und in einer möglichst öffentlich-

rechtlichen Struktur zu erhalten. Das ist ein besonderer Beitrag zur Entwicklung zwischen Kapitalisierung 
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von allen Lebensbereichen und alter traditioneller Staatswirtschaft. Das ist ein moderner Weg, den 

verteidigen wir nicht nur, sondern vertreten wir ihn offensiv als eine Möglichkeit der Realisierung von 

kommunaler Demokratie und als eine Grundvoraussetzung für eine ökologisch verantwortliche Wirtschaft.  

In unseren grünen Diskussionen habe ich immer gesagt, das Wichtigste am dezentralen Prinzip im 

Wasserbereich ist, dass die Kommunen diese Ressource schonen und bewahren können. Dass sie die 

Landwirtschaft so organisieren, dass sie nicht ständig das Wasser verschmutzt usw. Wenn ich diesen 

Zusammenhang in der dezentralen Organisationsform habe, dann kann ich ökologische Prinzipien 

praktizieren. Sie ergeben sich gewissermaßen von selber.  

Über den Konzessionswettbewerb aber würden Großstrukturen zugelassen, die zwar privatisiert sind, 

aber weder richtig privat kontrolliert noch politisch gestaltet sind. Diese Strukturen sind  ja nicht Ausdruck 

von Wettbewerb. Das sind zentral agierende Monopole, die in bestimmten Bereichen auf Jahrzehnte das 

Sagen haben. Die würden den Wasserbereich nach ihren Profitzwängen organisieren. Wenn das Wasser 

irgendwo verdreckt ist, kaufen sie es über ein weites Fernnetz anderswo ein.  

Ich will damit nicht sagen, die kommunale Wirtschaft sei davor gefeit zu missraten. Gerade in Baden-

Württemberg haben wir ja über die Bodensee-Wasserversorgung eine einen besonders großen 

Zweckverband, an den viele Kommunen ihre Hoheit abgetreten haben, ohne noch genügend Kontrolle zu 

haben. Dort ist die Gefahr gegeben, dass man die eigenen lokalen Quellen aufgibt, weil es günstiger ist, 

sich aus dem Bodenseewasser zu versorgen, da muss man die eigenen Quellen nicht mehr sauber 

halten.  

Stuttgart als Großraum ist ein Raum, der sich historisch gesehen bestens mit Wasser versorgen könnte. 

Es ist einer der quellreichsten Gebiete in Europa. Aber derzeit wäre Stuttgart in keiner Weise mehr in der 

Lage, sich mit eigenem Wasser zu versorgen, weil die Quellen jahrzehntelang über industrielle und 

agrarwirtschaftliche Verschmutzung so verunreinigt worden sind. Es ist kein Automatismus, dass die 

kommunale Wirtschaftsweise auch immer die ökologische ist. Sie muss außerdem noch ökologisch 

betrachtet und durchwirkt werden.  

Die Quintessenz meines Statements ist, lass uns dieses öffentlich-rechtliche Muster und diese öffentlich-

rechtliche Verantwortung auch offensiv als Modell vertreten. Übrigens auch in der Dritten Welt, also bei 

den vielen Menschen, diese 1,2 Mrd. Menschen, die kein sauberes Trinkwasser in der Versorgung haben, 

die 2,4 Mrd. Menschen, die keine sanitäre Entsorgung haben und die aber mit dem Milleniumsziel 

eigentlich angegangen werden sollten. Da finde ich, haben wir nicht nur ein gutes technisches Angebot in 

Deutschland, wie man es machen kann, sondern wir haben auch ein gutes organisatorisches, 

demokratisches Angebot, wie man es machen könnte.  

 

Rainer Plassmann 

Ich stimme Ihnen vollkommen zu, was die Gefahr der großflächigen Wasserbereitstellung und -

entsorgung angeht. Ich weiß das aus meiner eigenen kommunalpolitischen Erfahrung in Köln. Die Kölner 



Leipziger Kommunalkonferenz  16. September 2006 
 
 
Die Zukunft der Daseinsvorsorge  –  zwischen kommunaler Organisationshoheit und EU-Vergaberecht 
 
 

www.gisela-kallenbach.eu www.heide-ruehle.de 63 

 

haben in den 60er Jahren und 70er Jahren ganz große Auengebiete am Rhein aufgekauft, 3 bis 4 km 

vom Rhein weg, um da alle Anlieger auf diesen Geländen wegzukriegen, um die Quellen rein zu halten.  

Das wird ein Privatunternehmen nie machen. Wenn man ein Privatunternehmen beauftragte, Wasser zu 

bewirtschaften, dann würde dieser Operator doch niemals in irgendetwas dieser Art investieren. Das 

würde bei den Kommunen bleiben. Die müssten also bezahlen, ohne irgendwas dafür zurückzukriegen.  

Ich wollte noch den Aspekt des deutschen Lobbyings ansprechen, deutsche Einstellung gegenüber 

Europa. Die Deutschen sind wirklich schlecht aufgestellt. Abgesehen von der Chemieindustrie, der 

Autoindustrie und ein paar anderen. Aber die kommunalen Interessenvertreter sind wirklich schlecht 

aufgestellt.  

Nicht, dass die Verbände schlecht wären, aber wir haben kein richtiges Verhältnis zu Europa gefunden. 

Da sind vielleicht zuviel Filter dazwischen, erst die Länder, dann der Bund und dann Europa, das ist 

vielleicht zu viel. Rückwärts geht es ja genauso.  

Da muss unbedingt etwas geschehen. Bei uns im Verband, im CEEP mit 23 Mitgliedern in Europa, ist 

mittlerweile bekannt, wenn wir irgendwas Neues vorschlagen, ob zu Inhouse ist, ob zu PPP - schlicht zu 

allem: es können schon alle voraussagen, wer nein sagt.  Deutschland. Immer. Immer nein ohne einen 

vernünftigen Gegenvorschlag. Immer defensiv, defensiv, defensiv. Damit gewinnt man nichts. Man kann 

vielleicht für eine Zeit lang was aufhalten. Aber man kann nicht gewinnen. Es ist auffällig in unserem 

Verband, dass unsere deutschen Mitglieder blocken. Aus dieser Ecke müssen wir mal raus. Wir sind 

82 Millionen Einwohner und die anderen machen uns vor, wie man Europa gestaltet.  

 

Vera Szymansky 

Auch ich habe das Prinzip "von den Franzosen lernen heißt siegen lernen", in europäischen Gremien 

auch schon erlebt. Es ist dort einfacher. Es gibt dort zwei sehr große Wasserunternehmen und die 

schicken meist zwei Damen in ihre Fachgremien und auch wenn die zur Konkurrenz gehören, sprechen 

die sich fachlich untereinander ab und handeln dann im Interesse des französischen Staates. So ist es bei 

uns leider nicht.  

Noch ein Kommentar zu Winfried Hermann. Der Bundestag hat ja in der letzten Novellierung des 

Wasserhaushaltgesetzes ein sehr weises Votum gefällt, nämlich den Wunsch der ortsnahen Versorgung 

mit ins Gesetz zu schreiben. Ich denke, das war sehr sinnvoll und sehr richtig. Das spiegelt ja auch die 

Realität wider. Die Bürger wollen vor Ort ihr Wasser und einen geschlossenen Wasserkreislauf.  

Auch wenn es beim Bürger manchmal nicht ankommt: Das Wasser, das ich benutze, geht den Abfluss 

runter und hat seine Auswirkung auf die Qualität meiner Lebensumgebung.  

Herr Plassmann hat die Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft angesprochen. Die Landwirtschaft 

verwendet Dünger, dadurch kommt viel Nitrat im Wasser an, mit welchem dann die Wasserversorger ein 
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Problem haben. Die Wasserversorgung hat gesehen, der Staat hilft uns da nicht ausreichend und ist 

selber in die Kooperation mit den Landwirten gegangen.  

 

Heide Rühle 

Auch die Sparkassen sind ein gutes Beispiel, wie eine gewachsene Struktur in Gefahr gerät, weil wir nicht 

rechtzeitig kapieren, was auf uns zukommt. Auch, weil wir zuwenig und zu spät bereit sind, Konsequenzen 

aus falschem Filz zu ziehen.  

Die Berliner Sparkasse war genau das Problem, das jetzt alle Sparkassen betrifft. Da wurde mit Filz 

schlecht gewirtschaftet und der Staat hat es aufgefangen. Dann hat die Kommission Auflagen gemacht. 

Und das musste sie tun. Es war klar, dass da etwas auf uns zukommt, es hat sich aber keiner darauf 

vorbereitet. Jetzt beginnt das gesamte Sparkassensystem zu bröckeln. Es liegt nicht immer nur an dem 

bösen Europa, sondern man muss auch die Mechanismen Europas verstehen. Man muss verstehen, 

warum und in welcher Form dieses Wettbewerbsrecht greift.  

Mein Appell ist, man braucht vor allem Bündnispartner. Wir haben es bei der Anhörung mit verschiedenen 

Ländern geschafft. Ich glaube, wir brauchen Bündnispartner von der kommunalen Ebene über die 

Landes- und Bundesebene bis nach Europa.  

Nur gemeinsam können wir vermitteln, dass wir gemeinsam ein Interesse daran haben, dass diese 

Struktur der kommunalen Selbstverwaltung erhalten bleibt, weil sie letztendlich auch das ist, was Politik 

ausmacht.  

Der Bürger erwartet von uns bestimmte Leistungen, er wird bei Problemen mit Wasser und Abwasser 

kommunale Vertreter verantwortlich machen, egal, ob dieser tatsächlich noch verantwortlich ist oder nicht. 

Selbst als die Telefonhäuschen abmontiert wurden, hieß es, warum macht ihr Politiker nichts dagegen? 

Es war ganz schwer zu vermitteln, dass die Post schon privatisiert war.  

Wir müssen die Debatte führen: Was wollen wir als staatliche Kernaufgaben erhalten, was ist uns wichtig 

auf der kommunalen Ebene – und dafür müssen wir Politiker auch kämpfen.  
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Zusammenfassung: Auslaufmodell kommunale Daseinsvor sorge?  

Tilo Berner, Referent von Heide Rühle 
 
(erschienen in Alternative Kommunalpolitik, November 2006) 

 

Kommunalpolitischer Kongress von Heide Rühle und Gi sela Kallenbach   

 

Vorfahrt für den Wettbewerb oder Schutz der gemeinwohlorientierten Daseinsvorsorge? Die 

Auseinandersetzung um den richtigen Weg der Europäischen Union bei der öffentlichen Daseinsvorsorge 

muss geführt werden. Das zeigte die Kommunalkonferenz, die die beiden Europaabgeordneten Heide 

Rühle und Gisela Kallenbach gemeinsam mit den Leipziger Grünen am 16. September im Rathaus der 

Messestadt veranstalteten. 

 

Aushöhlung der kommunalen Daseinsvorsorge   

 

Ein engagiertes Plädoyer für den Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung hielt Christian Steger, 

Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg, in seinem Einführungsreferat: „Die 

Kommunen und deren demokratisch gewählte Vertreter müssen selbst entscheiden können, ob sie eine 

Dienstleistung selbst erbringen, dafür mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten oder die Aufgabe an 

private Unternehmen vergeben.“ Diese Freiheit sieht Steger aber durch die aktuelle europäische Politik 

zunehmend in Gefahr: Aus Sicht von EU-Kommission und Europäischem Gerichtshof fielen alle 

Dienstleistungen, für die ein Markt bestünde, unter europäisches Wettbewerbs- und Vergaberecht. „Das 

hat zur Folge, dass die kommunale Daseinsvorsorge immer mehr ausgehöhlt wird“, klagte Steger. Im 

Ergebnis könnten die Kommunen zum bloßen Gewährleister der Daseinsvorsorge degradiert werden. 

Dadurch würde auch die lokale Demokratie geschwächt. 

 

Besonders problematisch ist für Steger die EU-Politik in Sachen interkommunale Zusammenarbeit. 

Gerade kleinere Gemeinden könnten bestimmte öffentliche Dienstleistungen nur gemeinsam erbringen, 

und die Kooperation etwa in Wasser-Zweckverbänden habe sich bewährt. „Deshalb muss der 

europäische Gesetzgeber hier für Rechtssicherheit sorgen und klarstellen, dass für die interkommunale 

Zusammenarbeit das europäische Vergaberecht nicht gilt“, forderte Steger. 

 

Mehr Wettbewerb gleich mehr ÖPNV? 

 

Der öffentliche Personennahverkehr stand im Zentrum der ersten Podiumsdiskussion, die Gisela 

Kallenbach moderierte. Beim ÖPNV sei die Situation eine andere als bei anderen Basisdienstleistungen, 

so Jan Werner, Geschäftsführer des Nahverkehrs-Beratungsunternehmens KCW: „Wettbewerb und 

funktionierende Daseinsvorsorge sind hier kein Widerspruch. So seien die Erfahrungen in Skandinavien 

positiv, wo der öffentliche Personennahverkehr vor allem von Privaten betrieben werde. Wichtig sei aber: 

„Die Kommunen müssen klare Qualitätskriterien in den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen 
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festschreiben.“ Auch der grüne EU-Abgeordnete und Verkehrsexperte Michael Cramer ist überzeugt, 

dass beim ÖPNV Wettbewerb der Daseinsvorsorge dienen könne: „Da wo Wettbewerb gut funktioniert, 

bekommen wir mehr und nicht weniger öffentlichen Verkehr.“ Allerdings dürfe nur der Betrieb und nicht 

die Schieneninfrastruktur privatisiert werden, sonst gebe die öffentliche Hand ihren Einfluss ab. 

 

Steffen Tippach von den Leipziger Verkehrsbetrieben betonte, dass der von Europa ausgehende 

verstärkte Vergabe- und Ausschreibungsdruck nicht grundsätzlich negativ zu bewerten sei, „wenn bei 

Ausschreibungen hohe Standards gefordert werden“. Allerdings dürfe auch nicht übersehen werden, dass 

kommunale Unternehmen im Gegensatz zu Privaten eine besondere gesellschaftliche Verantwortung 

übernehmen würden, so etwa beim Angebot von Lehrstellen. Wolfram Leuze, grüner Stadtrat in Leipzig, 

kritisierte, „dass die ökonomische Tätigkeit öffentlicher Unternehmen immer wieder als etwas Teuflisches 

hingestellt wird“. Diese sei angesichts knapper Kassen eine wichtige Möglichkeit eine Kommune finanziell 

zu stabilisieren, die nicht von der EU in Frage gestellt werden dürfe. 

 

Wasser ist anders 

 

Die Problematik bei der Wasserversorgung und -entsorgung ist eine andere als beim Verkehr - darüber 

waren sich die TeilnehmerInnen des zweiten von Heide Rühle moderierten Panels einig. „Wasser ist ein 

Lebensmittel und keine beliebige Ware. Deshalb muss es anders behandelt werden als andere 

Dienstleistungen“, machte der grüne Bundestagsabgeordnete Winne Hermann deutlich. Er sprach sich 

deshalb klar gegen eine Liberalisierung aus: „In anderen Bereichen mag Wettbewerb sinnvoll sein, beim 

Wasser nicht.“ Gerade bei der Wasserversorgung habe sich die kommunale Verantwortung bewährt. Sie 

verbinde eine hohe Wasserqualität mit einer ressourcenschonenden und ökologischen Bewirtschaftung 

und relativ niedrigen Preisen. 

 

„Die EU-Kommission ist kommunalblind“, kritisierte Rainer Plassmann, Generalsekretär des 

Europäischen Zentralverbands der öffentlichen Wirtschaft. Das zeigten gerade ihre wiederholten 

Versuche, Schritte in Richtung einer Wasser-Liberalisierung einzuleiten. Die Kommission stelle mit ihrer 

Politik die kommunale Daseinsvorsorge zunehmend in Frage. Ähnlich sah es auch Vera Szymansky vom 

Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft. Sie erwartet, dass die Kommission versuchen 

wird, die Liberalisierung beim Wasser über die Pflicht zur Ausschreibung von Konzessionen 

voranzutreiben: „Dann müssen die Gemeinden die Konzessionen für die Wasserversorgung ausschreiben 

und werden so ihrer Freiheit beraubt.“ 

 

Die Leipziger Konferenz machte deutlich: Die Zukunft der kommunalen Daseinsvorsorge wird vor allem 

auf europäischer Ebene entschieden. Deshalb ist für Heide Rühle und Gisela Kallenbach klar: „Wir 

Grünen müssen eine grundlegende Debatte führen: Was sind für uns die Kernaufgaben des Staates? 

Welche Dienstleistungen muss die öffentliche Hand selbst erbringen, welche kann man dem Markt 

überlassen?“  Auf diese Fragen müssen die Grünen, die beides sind - europäisch und lokal verankert - 

eine überzeugende Antwort finden.  
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